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Die Gliederung dieses Umweltberichts richtet sich nach der Anlage 1 des Baugesetz-

buchs (BauGB1). Dementsprechend werden einleitend die Inhalte und die wichtigsten 

Ziele des Bauleitplans kurz dargestellt; anschließend die Fachgesetze und Fachpläne 

vorgestellt, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind. Das nächste Kapitel geht vom 

Bestand aus und beschreibt sowie bewertet die Umweltauswirkungen, welche durch die 

Baumaßnahmen zu erwarten sind. Als letztes Kapitel folgen schließlich zusätzliche An-

gaben zum verwendeten technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten sowie 

eine allgemein verständliche Zusammenfassung.  

A.  E I NL EI T U NG  

Im Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplans ist gemäß § 2 

Abs. 4 BauGB auf der Grundlage einer Umweltprüfung ein Umweltbericht zu erstellen. 

Dieser enthält Angaben zu den Schutzgütern und umweltrelevanten Belangen, die von 

der Planung berührt werden können. Auf der Grundlage einer Bestandsanalyse werden 

die Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft sowie weitere umweltbezogene 

Schutzgüter geprüft und Aussagen zu Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen getroffen. 

Nach der Anlage 1 zum BauGB (zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2) besteht der Um-

weltbericht aus folgenden Bestandteilen: 

1. einer Einleitung mit folgenden Angaben: 

a. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 

einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Anga-

ben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 

der geplanten Vorhaben, und 

b. Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge-

legten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung 

sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstel-

lung berücksichtigt wurden, 

2. einer Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt wurden, mit Angaben der 

a. Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-

zustands, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-

sichtlich erheblich beeinflusst werden, 

b. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 

der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 

c. geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-

gleich der nachteiligen Auswirkungen und 

d. in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten, wobei die 

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksich-

tigen sind, 

3. folgenden zusätzlichen Angaben: 

                                                
1  Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das durch 

Art. 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. 
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a. Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, 

die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Bei-

spiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

b. Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-

chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt 

und 

c. allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben. 

Der hiermit vorgelegte Umweltbericht entspricht den vom Gesetz geforderten Inhalten. 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung wurden gemäß § 2 Abs. 4 Satz 2 

BauGB von der Stadt Neustadt a. Rbge. festgelegt (siehe unten zu A.2, B und C). 

A.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes und der wichtigsten Planungsziele 

 Bestand Planung 

Beschreibung des 
Geltungsbereichs 

Im Gebiet der Stadt Neustadt am Rübenberge mit 
seinen 34 Stadtteilen existieren derzeit 71 Wind-
energieanlagen; eine weitere Repoweringanlage 
in Suttorf ist geplant (Stand: Mai 2015 Auskunft: 
Sachgebiet Stadtplanung der Stadt Neustadt a. 
Rbge.). Die Anlagen erreichen eine installierte 
Gesamtleistung von mehr als 96 MW. 

Das planerische Ziel der Stadt Neustadt a. 
Rbge. ist die räumliche Steuerung der Wind-
energienutzung innerhalb ihres gesamten 
Stadtgebietes mittels eines sachlichen Teil-
FNP. Dafür wurde zunächst ein räumliches 
Gesamtkonzept erstellt. Dabei kamen harte 
und weiche Tabukriterien zur Anwendung, 
woraus sich 36 Suchflächen ergaben, wobei 
10 Flächen als Konzentrationsflächen für die 
Windenergienutzung geeignet sind. Die übri-
gen Suchflächen sind aus verschiedensten 
Gründen nicht als Konzentrationsflächen ge-
eignet.  

Die Darstellung der Konzentrationsflächen 
für die Windenergienutzung soll mit den 
Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB verbunden werden, sodass Wind-
energieanlagen außerhalb der dargestellten 
Flächen in der Regel unzulässig sind, da 
ihnen öffentliche Belange entgegenstehen. 

Art und Maß der 
Bebauung 

Die Bereiche der Konzentrationsflächen werden 
aktuell ackerbaulich genutzt. Darüber hinaus be-
finden sich an verschiedenen Standorten im 
Stadtgebiet bereits WEA im Bestand. 

Im Teil-FNP werden insgesamt zehn Son-
derbauflächen (SO) ausgewiesen. 

Die Konzentrationsflächen 1-10 werden als 
Sonderbauflächen „Konzentrationsfläche 
Windenergienutzung“ dargestellt.  

Die Konzentrationsflächen 1, 4, 5, 9 10 wer-
den textlich als Sonderbaufläche „Kon-
zentrationsfläche Windenergie – 
Repowering“ dargestellt. Mittels textlicher 
Darstellung ist geregelt, dass die Errichtung 
von WEA innerhalb dieser Fläche nur zuläs-
sig ist, wenn der Rückbau von mindestens ei-
ner Bestandsanlage sichergestellt ist. 

Erschließung Die Erschließung aller Konzentrationsflächen 
über öffentliche Verkehrswege ist gewährleistet. 

Für die Erschließung der WEA innerhalb der 
Sonderbauflächen müssen neben einer aus-
reichenden Befestigung bestehender Wege 
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 Bestand Planung 

Darüber hinaus existieren zahlreiche landwirt-
schaftliche Wege, die die Konzentrationsflächen 
erschließen. 

weitere Zuwegungen gebaut werden. Die 
Wege werden, wie bei Windenergieerschlie-
ßungen üblich, mit Schotterbelag befestigt 
und benötigen eine durchschnittliche Breite 
von 5 m.  

Die Erschließung muss im Bereich der land-
wirtschaftlichen Flächen über den Bestand 
an Wegen hinaus ausgebaut werden.  

Flächengröße Der Geltungsbereich des sachlichen Teil-FNP 
umfasst das gesamte Stadtgebiet. 

Die Sonderbauflächen des sachlichen Teil-
FNP haben eine Gesamtgröße von 869,9 ha. 

 

 

 

A.2 Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung  

Die Festlegung des Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 Satz 2 BauGB ergab Folgendes: 

Ausgangspunkt für den vorliegenden Teilflächennutzungsplan ist zwar das gesamte 

Stadtgebiet; das auch und gerade unter Berücksichtigung von Umweltaspekten vorge-

nommene Auswahlverfahren für die Konzentrationsflächen hat jedoch zu dem Ergebnis 

geführt, dass von den 36 ermittelten Suchflächen insgesamt nur zehn als Konzentrati-

onsflächen geeignet sind und ausgewiesen werden sollen. Demzufolge konzentriert sich 

der Umweltbericht allein auf die ausgewählten Flächen. Auf allen anderen Flächen ste-

hen der Errichtung von Windenergieanlagen in der Regel öffentliche Belange entgegen 

(vgl. § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB); für diese Flächen sind daher als Folge der Aufstellung 

des Teilflächennutzungsplans keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Soweit die Umgebung der Konzentrationsflächen durch die Auswirkungen der Planauf-

stellung, also durch den Bau von Windenergieanlagen betroffen sein kann, wird sie in 

die Umweltprüfung einbezogen. Dies variiert von Schutzgut zu Schutzgut (Beispiele: Bo-

den – Umgebung nicht betroffen; Landschaft: Umgebung in relativ weitem Umkreis be-

troffen). 

Der Detaillierungsgrad der Umweltprüfung muss auf der Ebene der nicht parzellenschar-

fen Flächennutzungsplanung notwendigerweise geringer ausfallen als auf der Ebene ei-

ner Vorhabenzulassung. Auf der Ebene der Vorhabenzulassung werden ggf. Gutachten 

zu naturschutzfachlichen Fragen, insbesondere zu Fragen des Artenschutzes, einzuho-

len sein. 
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B .  AB S C H I C H T U N G  

Wie sich aus dem vorstehenden Text ergibt, kann die Umweltprüfung hinsichtlich der 

Einzelheiten des gesetzlichen Artenschutzes in die Phase der Vorhabengenehmigung 

verlagert werden. Davon wird nachfolgend Gebrauch gemacht.  

Für die derzeit im Aufstellungsverfahren befindliche Neuaufstellung des Regionalplans 

2015 der Region Hannover wird ebenfalls eine Umweltprüfung durchgeführt und die Er-

gebnisse werden in einem Umweltbericht dargelegt. Da es sich hierbei um eine höher-

stufige Planung handelt, kann für dort bereits geklärte Fragen auf diese Umweltprüfung 

verwiesen werden. 

C .  N I C H T BE R Ü HR T E S C H U T Z GÜ T E R 

Es war im Rahmen der Vorprüfung nicht feststellbar, dass bestimmte Schutzgüter vo-

raussichtlich nicht erheblich berührt sind. Dementsprechend werden alle Schutzgüter 

geprüft. 
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D .  F AC H Z I E L E DE S UM WE L T SC H U T Z E S U N D 

D E R E N BE R ÜC K SI C H TI G U NG  IM  GE S AM TE N  

G E L T U NG SB ER E I C H  

 

D.1 Landes – Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP - nicht-

amtliche Lesefassung 2012), Windenergieerlass und Leitfaden Arten-

schutz 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

1.1. Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes 

02 Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der 
räumlichen Struktur des Landes sollen zu nachhaltigem 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 

Dabei sollen 

– die Folgen für das Klima berücksichtigt und die Mög-
lichkeiten zur Eindämmung des Treibhauseffektes ge-
nutzt werden, 

 

Der sachliche Teilflächennutzungsplan unterstützt dieses 
Ziel des Raumordnungsprogramms, da die Planung zu 
Gunsten der Errichtung von Windenergieanlagen einen 
positiven Beitrag zur Eindämmung des Treibhauseffektes 
leistet.  

Zusätzlich fördert die Ausweisung von Konzentrationsflä-
chen für die Windenergienutzung eine positive Entwick-
lung der erneuerbaren Energien. 

 

2.1 Entwicklung der Siedlungsstruktur 

06 Nachteile und Belästigungen für die Bevölkerung 
durch Luftverunreinigungen und Lärm sollen durch vor-
sorgende räumliche Trennung nicht zu vereinbarender 
Nutzungen und durch hinreichende räumliche Abstände 
zu störenden Nutzungen vermieden werden. 

Durch eine geordnete Nutzung der Windenergie wird eine 
negative Beeinträchtigung die Siedlungsstruktur gemin-
dert und auf einen kleinen räumlichen Bereich begrenzt.  

Durch die Festlegung von harten und weichen Tabuberei-
chen, kann ein ausreichender Schutz der Bevölkerung 
vor Lärm gewährleistet werden.  

3.1.1 Elemente und Funktionen des landesweiten Frei-
raumverbundes, Bodenschutz 

01 Die nicht durch Siedlungs- oder Verkehrsflächen in 
Anspruch genommenen Freiräume sollen zur Erfüllung 
ihrer vielfältigen Funktionen insbesondere bei der Siche-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen, dem Erhalt der 
Kulturlandschaften, der landschaftsgebundenen Erho-
lung sowie der Land- und Forstwirtschaft erhalten wer-
den. 

 

3.1.3 Natura 2000 

01 Die Gebiete des europäischen ökologischen Netzes 
„Natura 2000“ sind entsprechend der jeweiligen Erhal-
tungsziele zu sichern. 

Die Planung steht im Einklang mit den Aussagen des 
LROP Niedersachsen.  

Im Rahmen der Ermittlung der Konzentrationsflächen 
wurden alle auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
relevanten Umweltbelange in die Abwägung eingestellt. 
Besonders sensible Bereiche für die Umwelt (z. B. 
Schutzgebiete) wurden als Tabukriterium berücksichtigt 
und nicht als Suchflächen vorgesehen. Bestimmte Such-
flächen wurden wiederum wegen ihrer naturschutzfachli-
chen und ökologischen Bedeutung nicht als Konzentrati-
onsflächen aufgenommen, zu denen auch Natura 2000 
Gebiete zählen.  

 

4.2 Energie 

01 Die Nutzung einheimischer Energieträger und erneu-
erbarer Energien soll unterstützt werden. Die Träger der 
Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter Be-
rücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil 
einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien 
insbesondere der Windenergie, der Solarenergie, der 

Der sachliche Teilflächennutzungsplan steht im Einklang 
mit den Zielen des LROP Niedersachsen, da er den Aus-
bau und die Nutzung erneuerbarer Energien unterstützt. 
Darüber hinaus bezieht der Teil-FNP bereits bestehende 
Anlagen unter dem Aspekt des Repowering in die Pla-
nung mit ein und sichert damit deren Standorte. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Wasserkraft, der Geothermie sowie von Biomasse und 
Biogas raumverträglich ausgebaut wird. 

Vorhandene Standorte, Trassen und Verbundsysteme, 
die bereits für die Energiegewinnung und -verteilung ge-
nutzt werden, sind vorrangig zu sichern und bedarfsge-
recht auszubauen. 

 

04 Für die Nutzung von Windenergie geeignete raumbe-
deutsame Standorte sind zu sichern und unter Berück-
sichtigung der Repowering-Möglichkeiten in den Regio-
nalen Raumordnungsprogrammen als Vorranggebiete  
oder Eignungsgebiete Windenergienutzung festzulegen. 

Soweit in einem Teilraum raumbedeutsame Einzelanla-
gen für die Windenergienutzung außerhalb von Vorrang- 
und von Eignungsgebieten Windenergienutzung errichtet 
und deren Standorte für Repowering-Maßnahmen nicht 
raumverträglich sind, sollen im Einvernehmen mit den 
betroffenen Gemeinden, Grundeigentümern und Projekt-
betreibern in den Regionalen Raumordnungsprogram-
men geeignete, zusätzliche Vorrang- oder Eignungsge-
biete Windenergienutzung ausschließlich für 
Repowering-Maßnahmen festgelegt werden. 

 

Für die zusätzlichen Vorrang- oder Eignungsgebiete 
Windenergienutzung, die nur für Repowering-Maßnah-
men genutzt werden sollen, ist der Abbau von Altanla-
gen in einem raumordnerischen Vertrag zwischen dem 
Träger der Regionalplanung, den Standortgemeinden, 
den Grundeigentümern und den Rechteinhabern der Alt-
anlagen näher festzulegen. 

Wald soll wegen seiner vielfältigen Funktionen, insbe-
sondere wegen seiner klimaökologischen Bedeutung, 
nicht für die Nutzung von Windenergie in Anspruch ge-
nommen werden. Flächen innerhalb des Waldes können 
für Windenergienutzung nur dann in Anspruch genom-
men werden, wenn 

– weitere Flächenpotenziale weder für neue Vorrang- 
noch für neue Eignungsgebiete 

im Offenland zur Verfügung stehen und 

– es sich um mit technischen Einrichtungen oder Bauten 
vorbelastete Flächen handelt. 

Da keine Waldflächen von der Planung betroffen sind 
(Waldflächen als weiche Tabuflächen), steht der Teil-FNP 
Zielen des LROPs nicht entgegen.   

 

Windenergieerlass und Leitfaden Artenschutz 

Das Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz hat mit Runderlass vom 

24.02.2016 Vorgaben für die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen im 

Land Niedersachsen eingeführt (im Nachfolgenden abgekürzt: Windenergieerlass 

2016). Der Windenergieerlass 2016 enthält Zielvorgaben und Kriterien für die Raum-

ordnung und Bauleitplanung, die im Rahmen der vorliegenden Planung dem Planungs-

stand entsprechend berücksichtigt wurden.  
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Gemäß Artikel 1.5 des Windenergieerlasses dient der Runderlass für die Städte 

und Gemeinden im Bereich der Bauleitplanung im eigenen Wirkungskreis als Ori-

entierungshilfe zur Abwägung.  

Darüber hinaus wurde mit demselben Erlass ein „Leitfaden Umsetzung des Arten-

schutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nieder-

sachsen“ eingeführt (im Nachfolgenden abgekürzt: Leitfaden Artenschutz 2016). 2 

 

D.2 Regionales Raumordnungsprogramm 2005 für die Region Hannover 

und Entwurf des RROP 2015 

Erstmalig wurde im Rahmen der 2. Änderung des RROP 1996 und weitergehend im RROP 2005 
auf der Grundlage eines gesamträumlichen Planungskonzepts Vorrangstandorte für Windener-
gienutzung festgelegt. Zugleich ist die Errichtung von Windenergieanlagen außerhalb dieser 
Standorte rechtswirksam ausgeschlossen worden. 

 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Allgemeines: 

Das Regionale Raumordnungsprogramm für die Region 
Hannover enthält folgende Erläuterungskarten: 

 Raum-, Siedlungs- und Freiraumstruktur  

 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göt-
tingen  

 Freiraumsicherung und -entwicklung  

 Natur und Landschaft  

 Landwirtschaft/Bodenschutz  

 Forstwirtschaft  

 Rohstoffsicherung und -gewinnung  

 Windenergiegewinnung  

 Schienennetz  

 Schienenpersonennahverkehr  

 Erholung/Regionales Radwegenetz  

 Wasserwirtschaft/Hochwasserschutz  Teil 1 

 Detailkarten zum Hochwasserschutz 12.2 De-
tailkarten zum Hochwasserschutz Teil 2  

 Detailkarten zum Hochwasserschutz Teil 3  

 Detailkarten zum Hochwasserschutz Teil 4  

 Detailkarten zum Hochwasserschutz Teil 5  

 

Die Aussagen des geltenden RROP 2005 werden in die 
Abwägung einbezogen. 

Die sechs Vorrangstandorte der Windenergie im gelten-
den RROP 2005 werden im Hinblick auf Bestandsschut-
zerwägungen in die Abwägung einbezogen. Allerdings 
wird berücksichtigt, dass die Region Hannover derzeit im 
Aufstellungsverfahren für die Neuaufstellung des RROP 
2015 befindet. Dabei wird anhand aktueller Planungskri-
terien eine neue Flächenkulisse für die Windenergie er-
mittelt.  

Zudem wird berücksichtigt, dass die Region Hannover 
von der Rechtsunwirksamkeit der Ausschlusswirkung ih-
rer Vorrangflächendarstellung ausgeht. 

Schutzgebiete 

Als Neuausweisungen von Naturschutzgebieten sind 
Waldbereiche bei Almhorst (Stadt Seelze) und Mariensee 
(Stadt Neustadt a. Rbge.) vorgesehen. 

Die genannten Schutzgebiete sind von der Planung nicht 
betroffen, da Waldbereiche als Tabukriterien eingeordnet 
werden. 

                                                
2 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 

an Land (Windenergieerlass), Gem. RdErl. d. MU, d. ML, d. MS, d. MW u. d. MI v. 24.02.2016 – 
MU.52.29211/1/300 – VORIS 28010 – Nds. MBl. Nr. 7/2016, S. 190 ff.  
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Energie 

Die Energieversorgung ist mit den Belangen des Umwelt- 
und Klimaschutzes in Einklang zu bringen. Dazu ist ein 
umwelt- und sozialverträglicher Konsens zu finden zwi-
schen der Verpflichtung zu einer sicheren und preiswür-
digen Energieversorgung und dem weltweiten Erforder-
nis, die umweltschädlichen Emissionen und gesellschaft-
lichen Risiken der Energieumwandlung und –anwendung 
möglichst schnell und wirksam abzubauen. Hinzu kommt 
der ökonomische Zwang zur Ressourceneinsparung und 
Substitution von Energieträgern angesichts des weltweit 
steigenden Energiebedarfs bei gleichzeitiger Abnahme 
der Vorräte an kostengünstigen Energieträgern. 

Der sachliche Teilflächennutzungsplan trägt dem Ziel, 
eine Energieversorgung die im Einklang mit Umwelt- und 
Klimaschutz steht zu realisieren, Rechnung.  

Hierzu dient die Ermittlung der Konzentrationsflächen in 
einer gestuften Prüfung unter Anwendung zahlreicher 
umweltbezogener Tabu- und Restriktionskriterien. 

Das RROP 2005 legt für das Gemeindegebiet von Neu-
stadt am Rübenberge insgesamt sechs Vorrangstand-
orte für die Windenergiegewinnung fest, nämlich: 

· Bevensen/Lutter 

· Laderholz 

· Mandelsloh 

· Niederstöcken 

· Suttorf 

· Wulfelade. 

Das räumliche Potential dieser Vorrangstandorte wird 
durch bestehende Windenergieanlagen weitgehend aus-
geschöpft. Eine Steigerung der installierten Leistung in-
nerhalb dieser Gebiete könnte daher im Wesentlichen 
nur durch ein Repowering erfolgen. 

In der Entwurfsfassung des RROP 2015 vom 23.02.2016 wird eine Flächenkulisse mit 

„Vorranggebieten Windenergienutzung“ festgelegt (vgl. Entwurf Festlegung 4.4.3 – 02 

mit Verweis auf LROP 2008/2012 – Festlegung 4.2 Ziffer 04). 

Die in Aufstellung befindlichen Ziele nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG des RROP 2015 sind 

als sonstige Erfordernisse der Raumordnung bei der Flächennutzungsplanung zu 

berücksichtigen. Kleinflächige Abweichungen sind als Konkretisierung im Rahmen der 

Bauleitplanung zu sehen. 

 

D.3 Flächennutzungsplan 2000 – Neustadt am Rübenberge 

 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

4.6 Umweltqualität, Umweltschutz 

Die Umweltqualität und damit die Lebensqualität der 
Stadt Neustadt a. Rbge. soll erhalten und verbessert wer-
den. Dazu gehören der Schutz der Landschaft, die Siche-
rung der natürlichen Ressourcen und die Verbesserung 
der Wohnumfeldqualität. Alle Maßnahmen sollen sich am 
Prinzip der Nachhaltigkeit orientieren.   

Für die Gewährleistung einer gleich bleibenden Lebens-
qualität im Stadtgebiet von Neustadt am Rübenberge 
wurde eine Vielzahl von Tabukriterien definiert, die bei der 
Planung Berücksichtigung finden. Insbesondere tragen 
die Abstandsflächen zum Siedlungsbereich und zu 
Schutzgebieten zu einer unveränderten Lebensqualität 
bei.  

4.10 Energiekonzept 

Höchste Bedeutung hat nach dem Energieversorgungs-
konzept aufgrund der natürlichen topografischen Voraus-
setzungen im Neustädter Land die Nutzung der Wind-
energie. 

Durch den Teilflächennutzungsplan wird das im Flächen-
nutzungsplan 2000 erläuterte Energiekonzept weiterent-
wickelt und die Konzentrationsflächen optimiert, sodass 
eine nachhaltige Entwicklung der Windenergie im Ein-
klang mit der ansässigen Bevölkerung und der Natur 
möglich ist.  
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Alle Flächen mit vorhandenen und geplanten Windener-
gieanlagen sind im Flächennutzungsplan als Flächen für 
Versorgungseinrichtungen dargestellt. Die Standorte sind 
mit Ausschlusswirkung für das übrige Gemeindegebiet 
dargestellt und entfalten somit Konzentrationswirkung.  

Auch der Teilflächennutzungsplan entfaltet eine Konzent-
rationswirkung innerhalb der Konzentrationsgebiete und 
hat gleichzeitig eine Ausschusswirkung für die Errichtung 
von WEA auf dem übrigen Gemeindegebiet.  

3. Änderung des FNP 2008 -  „Windenergieanlangen 
Laderholz“ 

 

Das Ziel der Änderung ist eine maßvolle Erweiterung der 
Nutzung von erneuerbarer Energien für die Erzeugung 
von Elektrizität auf der Grundlage der im RROP 2005 dar-
gestellten Erweiterungsflächen, die das Landschaftsbild 
insbesondere im Westen von Laderholz möglichst wenig 
über das bereits vorhandene Maß hinaus beeinträchtigt. 
Der Landschaftsraum außerhalb der vorgesehenen 
Standorte soll von Windenergieanlagen freigehalten wer-
den.  

Die Flächenkulisse für die Windenergienutzung wird im 
Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplans nach aktuellen Kriterien überarbeitet.  

Dabei wird der Windenergieanlagenbestand im Bereich 
des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Ab-
wägung berücksichtigt.  

12. Änderung des FNP 2012 - „Windenergieanlagen 
Büren/ Wulfelade“ 

 

 

Die Flächenkulisse für die Windenergienutzung wird im 
Rahmen der Aufstellung des sachlichen Teilflächennut-
zungsplans nach aktuellen Kriterien überarbeitet.  

Dabei wird der Windenergieanlagenbestand im Bereich 
des rechtswirksamen Flächennutzungsplans in der Ab-
wägung berücksichtigt. 

 

 

D.4 Landschaftsplan 

 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Allgemeines: 

Der Landschaftsplan Neustadt am Rübenberge enthält 
folgende Planungskarten: 

 Extensivierungseignung Biotopentwicklungspo-
tential 

 Fläche- und Biotopentwicklung 

 Geophysikalische Standorteigenschaften 

 Geophysikalisches Schutzpotential 

 Grundwasserneubildung - Schutz vor Beein-
trächtigung 

 Landschaftsbild und Erholungseignung 

 Landwirtschaftliches Ertragspotential 

 Naturräumliche Gliederung Landschaftseinhei-
ten 

 Maßnahmen und Festsetzungskarte 

 

Die Aussagen des Landschaftsplans werden bei der Er-
mittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die einzel-
nen Schutzgüter berücksichtigt. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Im Landschaftsplan werden keine spezifischen Aussagen 
zur Ansiedlung von Windenergieanlagen getroffen.  

Folgende Informationen des Landschafsplanes können 
bei der Prüfung der Konzentrationsflächen im Einzelfall 
für die Abwägung von Bedeutung sein: 

 Potentiale von Natur und Landschaft 

 Anforderungen an den Flächennutzungsplan 

 Anforderung an die Qualität von Ersatzmaß-
nahmen 

Potentiale von Natur und Landschaft 

5.1.1 Entwicklung des Landschaftsbildes in diesem Raum 

Die Ziele zur Bewahrung der ästhetischen Ressource – 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sind im Beiplan Nr. 6 dar-
gestellt. Es werden bewusst keine parzellenscharfen, 
konkreten Maßnahmen getroffen, sondern entsprechend 
der Charakterisierung der Landschaftsstrukturen Entwick-
lungsvorschläge in allgemeiner Form vorgegeben.  

Die Entwicklungsziele beziehen sich auf die Erhaltung 
und Entwicklung von Landschaften, die sowohl weitge-
hend durch naturräumliche Formkräfte, als auch von kul-
turlandschaftlichen Besitz- und Nutzungsstrukturen cha-
rakterisiert werden. Außerdem sollen besondere Vegeta-
tionsstrukturen und Landschaftselemente vernetzt wer-
den und prägende naturlandschaftliche Großstrukturen 
sowie Kleinstrukturen bewahrt und gestärkt werden. 

Der Teilflächennutzungsplan hat das Ziel, negative Aus-
wirkungen der Windenergie auf das Landschaftsbild so-
wie deren Erholungswert weitestgehend zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. Um akustische und visuelle Störun-
gen zu vermeiden, wurden harte und weiche Tabukrite-
rien definiert. Mit Hilfe der Tabukriterien wird sicherge-
stellt, dass die Windenergieanlagen nicht in empfindli-
chen Bereich von Natur und Landschaft errichtet werden 
und einen Mindestabstand zu diesen wahren. 

Grundsätzliche Zielvorgabe planerischer Tätigkeit zum 
Schutze natürlicher Lebensgrundlagen 

7.1.1.1 Anforderungen an den Flächennutzungsplan 

„Der Landschaftsrahmenplan stellt die Forderung, dass 
die Aussage des Landschaftsplanes zum Naturhaushalt 
bzw. zur Nutzbarkeit der Naturgüter „in die Darstellung 
des Flächennutzungsplanes integriert und die Abwägung 
im Erläuterungsbericht dokumentiert werden“. 

Ebenso sind die Flächen für Maßnahmen zum Schutz,  
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 5.2 Nr. 10 BauGB) in den Flächennutzungsplan zu 
übernehmen.“ 

 

7.1.3 Anforderungen an die Qualität von Ersatzmaßnah-
men 

„Hat ein Eingriff erhebliche Beeinträchtigungen der Leis-
tungsfähigkeit des Naturhausaltes oder des Landschafts-
bildes zur Folge, die nicht ausgeglichen werden können, 
so hat der Verursacher die durch den Eingriff zerstörten 
Funktionen oder Werte des Naturhaushaltes oder Land-
schaftsbildes an anderer Stelle des von dem Eingriff be-
troffenen Raumes in ähnlicher Art und Weise wiederher-
zustellen.“  

„Diese Ersatzmaßnahmen sollen die negative Wirkung, 
die auf der Fläche des verursachenden Eingriffs nicht 
ausgeglichen werden kann, an einer anderen Stelle durch 

Die Anforderungen des Landschaftsplans an den Flä-
chennutzungsplan sowie an die Qualität von Ersatzmaß-
nahmen werden bei der Aufstellung des Teilflächennut-
zungsplans berücksichtigt. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

eine positive Maßnahme ausgeglichen – also ein Ersatz 
des Ausgleichs an anderer Stelle. Es muss in jedem Fall 
auf der Ersatzfläche eine ökologische Verbesserung ein-
treten.  

Im Falle einer Flächenversiegelung, die auf derselben 
Fläche nicht kompensiert werden kann, weil hier keine be-
reits versiegelte Fläche für eine Entsiegelung zur Verfü-
gung steht, soll diese Entsiegelung auf einer Ersatzfläche 
durchgeführt werden – was in der Realität kaum möglich 
sein wird. Deshalb müssen meist „vergleichbare“ Maß-
nahmen durchgeführt werden. 

Ebenso können negative Wirkungen auf das Landschafts-
bild oder Beeinträchtigungen der Arten- und Biotopstruk-
tur auf Ersatzflächen ausgeglichen werden. 

In der Karte „Flächen- und Biotopmanagement“ sind in 
den Bereichen „hohes und sehr hohes Biotopentwick-
lungspotential“ Bereiche für solche Ersatzmaßnahmen 
gekennzeichnet“ 

[…] 

„Das Maß für die Art und Größe der Kompensation sollte 
jedoch auch dadurch bestimmt werden, ob ein Eingriff 
trotz seiner negativen Wirkung im Bereich Flächenver-
brauch und Versiegelung z.B. eine positive Wirkung beim 
„Technischen Umweltschutz“ oder der Qualität seiner 
Grüngestaltung aufweist […] Kann durch derartige Maß-
nahmen eine allgemeine Verbesserung der Umweltsitua-
tion bewirkt werden, so ist dies als „relativer“ Bonus zu 
werten, der grundsätzlich das Maß des Ausgleichs verrin-
gern soll“ 

 

D.5 Landschaftsrahmenplan Region Hannover 2013 

Der Landschaftsrahmenplan der Region Hannover 2013 wird gem. § 3 NAGBNatSchG 

von der unteren Naturschutzbehörde für das Stadtgebiet Hannover sowie für den Land-

kreis Hannover aufgestellt. Er stellt im räumlichen Zusammenhang dar, durch welche 

Maßnahmen die Biodiversität und die abiotischen Schutzgüter Boden, Wasser, Klima 

und Luft in der Region Hannover erhalten oder verbessert werden können. Daneben 

arbeitet er auch Gebiete mit offener landschaftsbezogener Erholung in hoher Qualität 

heraus. Durch den fachgutachterlichen Charakter des Landschaftsrahmenplans stellt er 

den Fachbeitrag des Naturschutzes zum Regionalen Raumordnungsprogramm dar. 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Allgemeines: 

 

Der Landschaftsrahmenplan der Region Hannover ent-
hält folgende Planungskarten:  

 Arten und Biotope,  

 Landschaftsbild,  

 Besondere Werte von Böden, 

Die Aussagen des Landschaftsrahmenplans werden bei 
der Ermittlung und Bewertung der Auswirkungen auf die 
einzelnen Schutzgüter berücksichtigt. 
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 Wasser- und Stoffretention, 

 Klima und Luft, 

 Zielkonzept,  

 Biotopverbund,  

 Schutz-, Pflege- und Entwicklung bestimmter 
Teile von Natur und Landschaft.  

darüber hinaus enthält der Landschaftsrahmenplan eine 
Vielzahl an weiteren Arbeitskarten: 

 historische Nutzung 

 Administrative Grenzen 

 Naturräumliche Gliederung 

 CIR – Biotopkartierung 

 Fließgewässer, Gewässergüte 

 Typen der Landschaftsteilräume 

 Bodenregionen und Bodengroßlandschaften 

 Bodenlandschaften 

 Bodentypen und ihre Verbreitung 

 Böden mit besonderen Standorteigenschaften 

 Hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit 

 Böden mit geschichtlicher Bedeutung 

 Hydrogeologische Gliederung 

 Hydrogeologische Einheiten 

 Grundwasserleitertypen 

 Grundwasserflurabstand 

 Grundwasserkörper 

 Hangneigung 

 Moore und ihre Entwässerung 

 Potentielle Erosionsgefährdung durch Wind 

 Potentielle Erosionsgefährdung durch Wasser 

 Grundwasserneubildung/ Nitratauswaschungs-
gefährdung  

 Trinkwassergewinnung 

 Überschwemmungsgebiete 

 Klimaökologische Regionen in Niedersachsen 

Landschaftsbild 

Landschaftsteilräume, die aufgrund ihrer hohen bis sehr 
hohen Bedeutung für das Landschaftsbild (bewertet an-
hand des Kriteriums landschaftliche Eigenart, die anhand 
der Indikatoren naturraumtypische Vielfalt, Natürlichkeits-
grad und historische Kontinuität ermittelt wurde; vgl. 
Kap.3.3) und dem weitgehenden Fehlen von akustischen, 
olfaktorischen oder visuellen Beeinträchtigungen die Vo-
raussetzungen für das Natur- und Landschaftserleben er-
füllen, sind zu sichern. 

Der Teilflächennutzungsplan hat das Ziel, negative Aus-
wirkungen der Windenergie auf das Landschaftsbild so-
wie deren Erholungswert weitestgehend zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. Um akustische und visuelle Störun-
gen zu vermeiden, wurden harte und weiche Tabukrite-
rien definiert. Mit Hilfe der Tabukriterien wird sicherge-
stellt, dass die Windenergieanlagen nicht in besonders 
empfindlichen Bereich von Natur und Landschaft errichtet 
werden und einen Mindestabstand zu diesen wahren. 

Die Bereiche, die nach dem Landschaftsrahmenplan mit 
einer hohen Bewertung versehen wurden, werden nicht 
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Beeinträchtigungen der Landschaft und ihres Erholungs-
wertes sind zu vermeiden und zu vermindern. Hierbei 
sind insbesondere auch die gering lärmbelasteten Land-
schaftsräume zu sichern. 

Weitere visuelle Beeinträchtigungen von Landschaftsteil-
räumen (wie großflächiger Energiepflanzenanbau) sind 
zu vermeiden. 

Zukünftige visuelle, akustische, olfaktorische und lufthygi-
enische oder sonstige Beeinträchtigungen sind in den Be-
reichen mit hoher oder sehr hoher Bedeutung für das 
Landschaftsbild zu vermeiden. 

als weiche Tabukriterien sondern als Restriktionskriterien 
berücksichtigt. Bzgl. dieser Flächen erfolgt eine Einzelab-
wägung im Rahmen der Suchflächenprüfung. Im Ergeb-
nis führte die Prüfung in keinem Falle zu einem Aus-
schluss.  

Damit befindet sich die Planung im Einklang mit der Posi-
tion der Region Hannover. 

Energie 

Die Windenergienutzung stellt bereits heute den für die 
Region Hannover wichtigsten Träger der Erneuerbaren 
Energien dar. Im Zuge der Fortschreibung des RROP 
(2015) wird auch das gesamträumliche Planungskonzept 
zur Steuerung der Windenergienutzung fortgeschrieben 
werden. Den Schwerpunkt bildet der Ausbau der Wind-
energie durch ein Repowering – dem Austausch älterer 
Windenergieanlagen zu Gunsten größerer, leistungsfähi-
gerer – in den bestehenden Vorrangstandorten. Die 
Festlegung neuer Vorrangstandorte wird angestrebt. 

Die Städte Neustadt a. Rbge. und Pattensen sowie die 
Gemeinde Uetze liefern die größten erzeugten Wind-
strommengen. Die höchsten bislang installierten Anla-
gen stehen im Stadtgebiet von Neustadt a. Rbge. (Wind-
park Niedernstöcken mit 5 Anlagen) und haben eine Ge-
samthöhe von 186 m. Anlagen mit einer Höhe von 
200 m existieren zur Zeit noch nicht. 

Bei dem sogenannten Repowering wird nun auf deutlich 
größere Anlagen gesetzt: „Der Ausbau der Windenergie-
nutzung ist vorausschauend auf die technisch weiterent-
wickelten Windenergieanlagen auszurichten. Es sind die 
planerischen Weichen für den Generationswechsel der 
Windenergieanlagen, die bereits heute bis zu 200 m Ge-
samthöhe aufweisen, zu stellen. Daher soll künftig auch 
vollständig auf bauplanerische Höhenbegrenzungen ver-
zichtet werden“ (REGION HANNOVER 2012). 

 

Im Zuge der "Energiewende" strebt die die Region Han-
nover die Festlegung weiterer Vorrangstandorte für Wind-
energiegewinnung an. Als mögliche zusätzliche Stand-
orte sind bereits konkret angedacht (REGION HANNO-
VER 2012): 

 Stadt Neustadt a. Rbge.– im Bereich des Windparks 
Nöpke 

Der Teilflächennutzungsplan sieht auch vor, Repowering-
standorte auszuweisen. Damit entspricht er den Zielen 
des Landschaftsrahmenplans der Region Hannover 
2013. 
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D.6 Empfehlungen des NLT zu den weichen Tabuzonen zur Steuerung 

der Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung in Regionalen 

Raumordnungsprogrammen (Stand: 6. Februar 2014) und Arbeitshilfe 

des NLT „Naturschutz und Windenergie“ (Stand: Oktober 2014) 

Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Abstand Siedlungsbereich: 

 

Siedlungsbereich mit Wohnnutzung (§§ 30, 34 BauGB): 
400m hT; > 300-600m wT 

 

Einzelhäuser und Splittersiedlungen im Außenbereich 
(§ 35 BauGB): 400m hT; > 200m wT 

 

Wochenendhaus-, Ferienhaus-, Campinggebiete: 

400m hT; > 300-600m wT 

 

Gewerbe und Industriegebiete: 

400m hT; 0 wT 

Die Planung steht mit den Empfehlungen des NLT in Ein-
klang und unterschreitet die empfohlenen Abstandsmaße 
nicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Gewerbe- und Industriegebieten sieht das räumliche 
Gesamtkonzept der Stadt zusätzlich einen weichen Ta-
buabstand von 200m vor (insgesamt also 600m-Pufferab-
stand), da Büro- und Wohnnutzungen (Betriebswohnun-
gen) in Gewerbegebieten schutzwürdig sind. Dies liegt 
noch unterhalb des Abstands von insgesamt 800m, den 
die Region von Gewerbe- und Industriegebieten ansetzt. 
Dabei handelt es sich um eine zulässige Konkretisierung 
im Verhältnis zur Regionalplanung, die sich aber nur an 
einem Standort (S8 Esperke) auswirkt. 

Abstand Infrastruktur: 

 

Bundesautobahnen: 40m hT; >160m wT 

 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen: 20m hT, > 180m 
wT 

Gleisanlagen und Schienenwege: 200m wT 

 

Bundeswasserstraßen: 50m hT; > 150 wT 

 

Hoch- und Höchstspannungsleitungen 

(ab 110 kV): > 100m wT 

 

Transportleitungen u. oberirdische Betriebsanleitungen 
der Erdöl- und Erdgasindustrie: > 730 wT 

Der Abstand zu Infrastrukturanlagen wird in der Planung 
als Restriktionskriterium gehandhabt, welches gegen die 
individuelle Nutzung der Fläche für Windenergieanlagen 
sprechen kann. Hier weicht die Methodik von der Emp-
fehlung des NLT und von der Orientierungsvorgabe des 
Windenergieerlasses 2016 ab, die für Bundesautobah-
nen, Bundes-, Land- und Kreisstraßen sowie Bundeswas-
serstraßen Abstandsflächen als hartes Tabukriterium 
empfehlen.  

Im Ergebnis ergibt sich jedoch für die Nutzbarkeit der Flä-
chen kein Unterschied. – Zur Dokumentation der Restrik-
tionen werden die Trassen als dokumentierte Restrikti-
onskriterien in das räumliche Gesamtkonzept aufgenom-
men.  

Natur und Landschaft, Umwelt 

 

Naturschutzgebiet: 200m wT 

 

Bezüglich der Naturschutzgebiete werden die Empfehlun-
gen des NLT übernommen. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Pot. Naturschutzgebiet nach Landschaftsrahmenplan: 
Abstandsfestlegung entsprechend der gebietsspezifi-
schen Empfindlichkeit und des Schutzzwecks erforder-
lich (Einzelfallbetrachtung 3. Arbeitsschritt) 

 

Potentielle Naturschutzgebiete werden nicht als Tabukri-
terien verwendet. Der Belange der Ausweisung ausrei-
chender Fläche für die Windenergie als erneuerbare 
Energie wird gegenüber nicht bereits formal unter Schutz 
gestellten großflächigen Bereichen als gewichtiger be-
wertet. Das Vorhandensein der fachplanerischen Bewer-
tung wird aber in die Abwägung eingestellt. 

 

Biosphärenreservat: § 25 BNatSchG i.V.m. §§ 23, 26 
BNatSchG, harte Tabuzone entsprechend der Zonie-
rung; > 500m wT 

Für Neustadt nicht relevant. 

 

Natura 2000- Gebiet soweit mit nicht zu vereinbarendem 
Schutzzweck/ Erhaltungszielen (v. a. Schutz von Vogel- 
und Fledermausarten): § 31 ff BNatSchG i.V.m einzelge-
bietlichem Schutzzweck und Erhaltungszielen; > 1200m 
wT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nur in einem Falle (FFH-Gebiet  90 „Aller 
(mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker) berücksichtigt 
und führt zur Kürzung der Fläche S2 – Mandelsloh. 

Im Falle von Natura 2000-Gebieten bietet die FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens bei Einwirkungen von außen auf das Schutzge-
biet einen ausreichenden Schutz. Im Genehmigungsver-
fahren stehen Anlagendimension und genauer Standort 
fest, so dass auf dieser Ebene verlässlich die Verträglich-
keit überprüft werden kann. Ein vorsorglicher Abstand auf 
der Ebene der Flächennutzungsplanung ist daher nicht 
generell erforderlich. 

 

Natura 2000- Gebiet (weitere): Abstandsfestlegung ent-
sprechend gebietsspezifischen Schutzzweck und Erhal-
tungszielen 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nur in einem Falle berücksichtigt (s. 
soeben). 

Im Falle von Natura 2000-Gebieten bietet die FFH-Ver-
träglichkeitsprüfung im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens bei Einwirkungen von außen auf das Schutzge-
biet einen ausreichenden Schutz. 

 

Landschaftsschutzgebiet (mit Bauverbot und/ oder nicht 
zu vereinbarendem Schutzzweck): ja, hT nach § 26 
BNatSchG i.V.m einzelgebietlicher Verordnung 

 

Landschaftsschutzgebiet (mit Bauverbot und/ oder nicht 
zu vereinbarendem Schutzzweck) werden ebenfalls als 
harte Tabukriterien eingeordnet. Allerdings war eine Dif-
ferenzierung der LSG im Wege einer Einzelfallprüfung 
nicht notwendig, da die Planung der Windenergie sub-
stantiell ausreichend Raum verleiht. Deshalb erfolgte im 
räumlichen Gesamtkonzept eine Einordnung unter Vor-
behalt als weiche Tabufläche. Zusätzliche Abstände wer-
den auf der Ebene der Flächennutzungsplan nicht be-
rücksichtigt. 

 

Landschaftsschutzgebiet (weitere): ja, wT nach § 26 
BNatSchG i.V.m einzelgebietlicher Verordnung, ggf. Ab-
standsfestlegung entsprechend der gebietsspezifischen 
Empfindlichkeit und des Schutzzwecks erforderlich 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Ggf. Notwendige Ab-
stände können im Genehmigungsverfahren bei genauer 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Kenntnis der Anlagenstandorte und –dimensionen ange-
messen berücksichtigt werden. 

Pot. Landschaftsschutzgebiet nach Landschaftsrahmen-
plan: ja, wT - Abstandsfestlegung entsprechend der ge-
bietsspezifischen Empfindlichkeit und des Schutzzwecks 
erforderlich 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung nicht gefolgt. 
Der Belange der Ausweisung ausreichender Fläche für 
die Windenergie als erneuerbare Energie wird gegenüber 
nicht bereits formal unter Schutz gestellten großflächigen 
Bereichen als  gewichtiger bewertet. 

 

Fließgewässer 1. Ordnung und stehende Gewässer (≥ 1 
ha): 50m hT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. 

 

Wasserschutzgebiet (Zone I und II): ja, hT - Zone I; § 51 
WHG i.V.m einzelgebietlicher Verordnung und DVGWAr-
beitsblatt W 101 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Die 
Zone II wird als weiche Tabuzone eingeordnet. 

 

Feuchtgebiete internationaler Bedeutung: > 1200m wT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Sie würden sich im 
vorliegenden Fall (Steinhuder Meer) zudem nicht flächen-
relevant auswirken. Notwendige Abstände können im Ge-
nehmigungsverfahren bei genauer Kenntnis der Anlagen-
standorte und –dimensionen angemessen berücksichtigt 
werden. 

 

Brutvögellebensräume nationaler, landesweiter und regi-
onaler Bedeutung: > 1200m wT 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Notwendige Abstände 
können im Genehmigungsverfahren bei genauer Kennt-
nis der Anlagenstandorte und –dimensionen angemes-
sen berücksichtigt werden. 

Eine Berücksichtigung der Vogelschutzbelange erfolgt 
aber im Hinblick auf die Konzentrationsflächenkulisse 
durch die Berücksichtigung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen der Artenschutzuntersuchung der Region (Abia 
2015) mit entsprechenden Flächenkürzungen. 

 

Brutvögellebensräume lokaler Bedeutung: > 500m wT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Notwendige Abstände 
können im Genehmigungsverfahren bei genauer Kennt-
nis der Anlagenstandorte und –dimensionen angemes-
sen berücksichtigt werden. 

Eine Berücksichtigung der Vogelschutzbelange erfolgt 
aber im Hinblick auf die Konzentrationsflächenkulisse 
durch die Berücksichtigung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen der Artenschutzuntersuchung der Region (Abia 
2015) mit entsprechenden Flächenkürzungen. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Gastvögellebensräume internationaler, nationaler und 
landesweiter Bedeutung:> 1200 wT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächenut-
zungsplan nicht berücksichtigt. Notwendige Abstände 
können im Genehmigungsverfahren bei genauer Kennt-
nis der Anlagenstandorte und –dimensionen angemes-
sen berücksichtigt werden. 

Eine Berücksichtigung der Vogelschutzbelange erfolgt 
aber im Hinblick auf die Konzentrationsflächenkulisse 
durch die Berücksichtigung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen der Artenschutzuntersuchung der Region (Abia 
2015) mit entsprechenden Flächenkürzungen. 

 

Gastvögellebensräume regionaler und lokaler Bedeu-
tung: > 500m wT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Notwendige Abstände 
können im Genehmigungsverfahren bei genauer Kennt-
nis der Anlagenstandorte und –dimensionen angemes-
sen berücksichtigt werden. 

Eine Berücksichtigung der Vogelschutzbelange erfolgt 
aber im Hinblick auf die Konzentrationsflächenkulisse 
durch die Berücksichtigung der Ergebnisse und Empfeh-
lungen der Artenschutzuntersuchung der Region (Abia 
2015) mit entsprechenden Flächenkürzungen. 

 

Landschaftsbildeinheiten mit sehr hoher und hoher Be-
deutung: Erfordernis einer aktuellen, regionalen Land-
schaftsbildbewertung, Abstandsfestlegung entsprechend 
der gebietsspezifischen Empfindlichkeit: hT 

 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung nur in Teilen 
gefolgt. Zusätzliche Abstände werden auf der Ebene der 
Flächennutzungsplan nicht berücksichtigt. 

In Abstimmung mit der Region bezieht die Stadt nur die 
Landschaftsbildeinheiten mit sehr hoher Bedeutung als 
weiche Tabuflächen mit ein. Die Bereiche mit hoher Be-
deutung ebenfalls auszuschließen, würde das Flächenre-
servoir für die Windenergienutzung zu stark einschrän-
ken. Schutzwürdige Landschaftsbereiche sind durch die 
Unterschutzstellungen (LSG, NSG u.a.) ausreichend ge-
schützt. 

 

Wald: > 200 wT  

 

Bzgl. der Fläche und der Abstandsempfehlung (200m-ab-
stand) wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Der 200m-Ab-
stand wird auf Flächen größer 2,5 ha angewandt, da 
sonst die Berücksichtigung kleiner Waldflächen zu im 
Verhältnis sehr großen Ausschlussbereichen führen 
könnte. 

 

Festgesetztes und vorläufig gesichertes Überschwem-
mungsgebiet: ja, wT - Ausnahmeentscheidung § 78 
WHG; LROP 2008, 3.2.4 Ziffer 12 Satz 1f 

Bzgl. der Fläche wird der NLT-Empfehlung gefolgt. Zu-
sätzliche Abstände werden auf der Ebene der Flächen-
nutzungsplan nicht berücksichtigt. Notwendige Abstände 
können im Genehmigungsverfahren bei genauer Kennt-
nis der Anlagenstandorte und –dimensionen angemes-
sen berücksichtigt werden. 
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Ziele und Planungen Berücksichtigung im Plan 

Vorranggebiete (VR) der Landesplanung/ LROP 

Der Windenergie stehen entgegen: 

VR Rohstoffgewinnung, VR Güterverkehrszentrum, 

VR Seehafen/Binnenhafen, VR Verkehrsflughafen, 

VR Großkraftwerk, VR Haupteisenbahnstrecke, 

VR sonstige Eisenbahnstrecke; VR Autobahn, 

VR Hauptverkehrsstraße, VR Hauptverkehrsstraße (vier-
spurig), VR Schifffahrt, VR Leitungstrasse, 

VR Entsorgung radioaktiver Abfälle. 

Die Kategorien richten sich an die Regionalplanung.  

Die Vorranggebiete Rohstoffgewinnung werden als harte 
Tabukriterien beachtet. 

Die Infrastrukturtrassen werden – der Ebene der Flächen-
nutzungsplanung entsprechend – als dokumentierte 
Restriktionskriterien berücksichtigt.  

Aufgrund der Maßstäblichkeit können und müssen die 
Vorranggebiete in der Flächennutzungsplan nicht als 
harte Tabuflächen ausgeschlossen werden. 
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E .  UM WE L T BE RI C H T  Z U DE N  E I N ZE L N E N 

K O N Z E N TR AT I O N S F L Ä CH E N 

Im Geltungsbereich, dem Stadtgebiet von Neustadt a. Rbge. sollen insgesamt zehn Kon-

zentrationsflächen mit der Zweckbestimmung Windenergienutzung ausgewiesen wer-

den.  

 

E.1 Konzentrationsfläche 1: Laderholz 

Fläche S 1 Laderholz 

Flächengröße 193,5 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen Gemeindegebietsgrenze 

Norden Gemeindegebietsgrenze 
LSG 

Osten 600m-Außenbereichsabstand 
800m-Siedlungsabstand Laderholz 

Süden LSG 
Wald 
LSG 

 

Die Konzentrationsfläche liegt in einem leicht welligen Landschaftsraum. Im südlichen 

Teilbereich überwiegen mittlere Schlaggrößen der landwirtschaftlichen Flächen. In die-

sem Bereich gliedern Baumreihen die Landschaft.  

Im nördlichen Bereich grenzt die Fläche an Waldbereiche an. Die Einschübe in den 

Waldrandbereichen bzw. die in die landwirtschaftlichen Flächen hineinragenden Wald-

teile und Baumreihen bereichern dort das Landschaftsbild.  

Der zentrale Bereich erscheint als intensiv-landwirtschaftlich genutzte Feldflur.  

Die Konzentrationsfläche ist bereits durch zahlreiche Windenergieanlagen vorbelastet. 

Nur der nordwestliche und der nordöstliche Bereich sind noch nicht mit Windenergiean-

lagen bebaut. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Laderholz liegen in einem 

Abstand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich. 

Erholungsfunktion 

Die Erholungseignung der Landschaft westlich von La-

derholz würde durch die sehr große Windparkfläche be-

einträchtigt. 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewoh-

ner durch die von den Windenergieanlagen 

verursachten Emissionen (Lärm, Schatten-

wurf, Lichtreflexe) hängt von zahlreichen Fak-

toren ab (Anlagentyp, Anlagenhöhe, Topogra-

phie, vorherrschende Windrichtung, Vorbelas-

tung u.a.).  

Auf Grund der bei der Planung aus Vorsorge-

gründen berücksichtigten Abstände sind Be-

einträchtigungen in erheblichem Umfang im 

Allgemeinen nicht zu erwarten.  
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Ein Windpark auf der Suchfläche hat eine gewisse Bar-

riere- bzw. Einkreisungswirkung gegenüber dem Stadt-

teilstadtteil Laderholz und (eingeschränkt) auch Beven-

sen.  

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein. 

Relevante Vorbelastung 

Sehr großer Teil der Fläche ist bereits mit WEA bebaut. 

15 Windenergieanlagen bestehen auf dem Gemeinde-

gebiet in der geplanten Konzentrationsfläche und ihrer 

unmittelbaren Umgebung. Auf dem Gebiet der Nach-

bargemeinde setzt sich der Windpark mit weiteren 

Windenergieanlagen fort. 

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen 

ist zu klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen 

Beeinträchtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der 

Vorhabenebene mit Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen begegnet werden 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch über-

schritten, sobald Ortschaften zu einem erheb-

lichen Teil durch Windenergieanlagen einge-

kreist werden. Eine unzumutbare Einkreisung 

der Orte Laderholz, Dudensen und Bevensen 

wird durch die Fläche nicht bewirkt; siehe 

hierzu näher die Begründung. 

Zu berücksichtigen ist im Falle der Konzent-
rationsfläche Laderholz, dass innerhalb der 
Konzentrationsfläche und in der unmittelba-
ren Umgebung bereits eine erhebliche Vorbe-
lastung mit Windenergieanlagen vorhanden 
ist.  

Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel: 

Brutvogelgebiete nationaler, landesweiter, regionaler, 

und lokaler Bedeutung: nicht betroffen 

keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste von sen-

siblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder dem Um-

feld bekannt 

Auch für andere Großvogelarten ist keine besondere 

potenzielle Bedeutung vorhanden.  

Gastvögel 

Gastvogellebensräume internationaler, nationaler, lan-

desweiter, regionaler und lokaler Bedeutung: nicht be-

troffen 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.  

Fledermäuse: 

Aus dem Suchraum selbst und dem näheren Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Minimal ca. 800 m nördlich des Suchraums liegt 

das FFH-Gebiet Nr. 444 „Fledermauslebensraum bei 

Rodewald“, in dem die Bechsteinfledermaus Wert ge-

bende Art ist. Beeinträchtigungen sind allerdings nicht 

zu erwarten, da die Bechsteinfledermaus einerseits 

nicht kollisionsgefährdet ist und weil der Suchraum für 

die Art aufgrund seiner offenen Struktur potenziell we-

nig geeignet ist. Die im Suchraum selbst sowie im Um-

feld bis 1 km Entfernung gelegenen Wälder weisen zu-

dem keine besondere potenzielle Bedeutung als Quar-

tiergebiet sensibler Arten wie z.B. Abendsegler auf.  

Auch für eine gesteigerte Bedeutung des Suchraums 

als Jagdgebiet oder Flugroute von Fledermäusen liegen 

keine Anhaltspunkte vor 

 

 

Brutvögel und Gastvögel 

Da keine bedeutende Brutvogelgebiete und 

Gastvogellebensräume betroffen sind, können 

viele Störungen und Schädigungen von Vogel-

arten vermieden werden.  

Aufgrund der vorliegenden Daten und der Vor-

belastung durch die Bestands-WEA sind auf 

der Ebene der Flächennutzungsplanung keine 

zusätzlichen negativen Auswirkungen auf die 

Avifauna zu erkennen.  

Um baubedingte Einschränkungen des Brut-

geschäfts sowie betriebsbedingte Einschrän-

kungen möglichst gering zu halten, können im 

Rahmen der Vorhabenzulassung Maßnahmen 

der Verminderung vorgesehen werden (z.B. 

Bauzeitenbeschränkung). 

 

 

 

Fledermäuse: 

Stehende Gewässer > 0,5 ha und Waldflächen 

> 2,5 ha einschließlich einem 200 m Puffer 

wurden bereits als weiche Tabukriterien aus-

gewiesen. Die Berücksichtigung einzelner He-

cken und Feldgehölzen als Lebensraum für 

Fledermäuse ist aufgrund der Maßstabsebene 

erst auf der Genehmigungsebene erforderlich. 

Weitere Daten über bedeutende Fledermaus-

lebensräume liegen nicht vor und müssen 

durch entsprechende systematische Untersu-

chungen auf der Ebene des Zulassungsver-

fahrens erhoben werden. 

Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen. 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt für die Flä-

che bei Laderholz (Suchraum Neustadt 02) zu 

dem Ergebnis, dass keine artenschutzrechtli-

chen Konflikte bekannt sind und daher der 
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Suchraum unverändert aufrechterhalten wer-

den kann. Der untersuchte Suchraum deckt 

sich mit der geplanten Konzentrationsfläche 

der Stadt Neustadt (S 1).  

Pflanzen Bestand 

Die Flächen werden auf großen landwirtschaftlichen 

Schlägen intensiv-landwirtschaftlich genutzt. 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bio-

topschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: sehr gering; östliche Teilflä-

chen: mittel 

 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept: 

- Gebiet mit Kategorie Ia/II unweit südlich (Entwicklung 

und Sicherung von Gebieten mit sehr hoher und hoher 

Bedeutung für Arten und Biotope, aber mit größeren 

Flächenanteilen geringerer Wertigkeit/ Sicherung und 

Verbesserung von Gebieten mit sehr hoher und hoher 

Bedeutung für das Landschaftsbild oder für Boden, 

Wasser, Klima/Luft (abiotische Schutzgüter) 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

- im Norden mehrere Biotope in unmittelbarer Nähe 

(Einzelobjekte/Flächen < 1ha) 

- in südlicher Umgebung vereinzelte Biotope (Einzelob-

jekte/Flächen < 1 ha) 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- größtenteils keine Biotopverbunde 

- im Norden Teilfläche Offenlandgebiet (Verbindungsflä-

che) in der Suchfläche und angrenzend 

- unweit südlich Feuchtlebensraum (Kernfläche regio-

naler Bedeutung) 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergie-

anlagen einschließlich der notwendigen Infra-

struktur werden zusätzliche Flächen in An-

spruch genommen und insbesondere gehen 

vorhandene Vegetationsstrukturen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung und der aktuellen 

Vorbelastungen werden dort Eingriffe als hin-

nehmbar bewertet.  

 

Boden LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- Darstellung einer Suchfläche für Plaggenesche nach 

BÜK50n im östlichen Bereich auf etwa ¼ der Konzent-

rationsfläche (Boden mit kulturgeschichtlicher Bedeu-

tung; Suchflächen auf Basis der Bodenübersichtskarte 

1:50.000 erlauben keine parzellenscharfen, punktge-

nauen Aussagen und müssen auf kleinräumigeren 

Ebene überprüft werden). 

 

Die Bodeninanspruchnahme für die Funda-

mente der Windenergieanlagen und für die 

notwendige Infrastruktur (Trafostation, Zu-

fahrtswege, Leitungstrassen) ist unvermeid-

lich. Durch Ausgleichsmaßnahmen im Nahbe-

reich der Anlagen kann der Bodenschutz ver-

bessert werden. Im Genehmigungsverfahren 

ist eine Minimierung der notwendigen Eingriffe 

(z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspei-

semöglichkeiten in das Stromnetz sind positiv 

zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung sind nicht betroffen. 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung ist von einer Vorbelastung von 

Oberflächen- und Grundwasser auszugehen. 

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann 

im Genehmigungsverfahren durch Auflagen 

gewährleistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale  betreffen die Bau-

maßnahmen an den Einzelstandorten und 
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bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

sind daher im Genehmigungsverfahren zu be-

rücksichtigen. Dort sind ggf. Gutachten einzu-

holen. Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen können durch Nebenbestimmungen 

den Betreibern auferlegt werden. Sie führen 

nicht dazu, dass die betreffenden Bereiche ge-

nerell für die Windenergienutzung ungeeignet 

sind. 

 

Luft und  

Klima 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept: im Norden, Osten und Sü-

den grenzen Gebiete mit stärkerer Hangneigung und/o-

der klimatischer Ausgleichsfunktion direkt an 

Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen 

Klimaschutz bei und sind diesbezüglich positiv 

zu bewerten. 

Die angrenzenden Gebiete werden nicht ne-

gativ betroffen. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

LRP: Karte 2 – Landschaftsbild:  

Größerer Teilraum im Süden: mittlere Bedeutung. 

Übrige Fläche (zentraler Bereich): geringe Bedeutung 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

15 WEA bereits vorhanden 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft: 

- in der Suchfläche keine Schutzgebiete 

- im Norden grenzt LSG-H7 direkt an  

- im Süden grenzt LSG-H6 direkt an 

- potenzielles NSG GW N2 unweit südlich 

- potenzielles LSG H 7n unweit östlich 

Die bestehenden und geplanten Windenergie-

anlagen führen als mastartige Bauwerke auf 

Grund ihrer Höhe zu einer technischen Prä-

gung der Landschaft und damit zu erheblichen 

Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs 

der Landschaft und der Standorte weithin 

sichtbar und tragen durch die  Drehbewegung 

der Rotoren zu einer starken Überformung der 

Landschaftswahrnehmung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist 

die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in 

dem Bereich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer 

hinnehmbaren Zusatzbelastung. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufge-

listeten Flächen sind bislang keine erhebli-

chen Auswirkungen auf Kulturgüter festzustel-

len.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.2 Konzentrationsfläche 2: Mandelsloh 

Fläche S 2 Mandelsloh 

Flächengröße 218,3 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen 600m-Außenbereichsabstand (Süden) 
LSG 
Wald 

Norden LSG 
Wald 

Osten 800m-Siedlungsabstand Brase 
800m-Siedlungsabstand Mandelsloh 
Wald 
800m-Siedlungsabstand Amedorf 

Süden Wald 
600m-Außenbereichsabstand 

 

Die Konzentrationsfläche weist ein flaches Relief auf. Der Bereich ist landwirtschaftlich 

geprägt. Die Suchfläche wird mittig durch einen langgestreckte Baum- und Heckenstrei-

fen gegliedert. Einzelne Bäume oder Baumgruppen lockern das Landschaftsbild etwas 

auf. Die Schläge sind von mittlerer Größe. Im nordöstlichen Teil der Fläche sind bereits 

9 Windenergieanlagen errichtet. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsfläche Mandelsloh liegen in einem 

Abstand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich 

Erholungsfunktion 

Die Erholungseignung der Fläche ist betroffen. Die Flä-

che ist allerdings durch 9 Windenergieanlagen vorbe-

lastet. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Südlicher Bereich Landschafts-

bild und Erholungseignung: Unattraktive Bereiche 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Im Zusammenwirken mit dem bestehenden Windpark 

Mandelsloh ergäbe sich sehr langgestreckter Windpark 

mit optischer Barrierewirkung für Einwohner von Man-

delsloh und Amedorf Richtg. Westen.  

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten. Erheblichen 

Beeinträchtigungen kann auf der Vorhabenebene 

mit Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen be-

gegnet werden. 

 

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maß-nahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  
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Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit in dem Bereich gemindert. 

Die optische Barrierewirkung für die Stadtteile Man-

delsloh und Amedorf muss aufgrund der großen Be-

deutung der Fläche für den Ausbau der Windener-

gie und aufgrund der Vorbelastung hingenommen 

werden. 

Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel: 

Keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste von sen-

siblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder dem di-

rekten Umfeld bekannt. 

Keine besondere Bedeutung für sensibel Großvogelar-

ten. 

Gastvögel: 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.   

Der Abstand zur Leineaue als potenziell bedeutsamen 

Flugkorridor beträgt allerdings für den östlichen Rand-

bereich minimal nur ca. 650 m.  Damit ist für den östli-

chen Randbereich des Suchraums eine erhöhte Bedeu-

tung für rastende Gastvogelarten wie z.B. Kiebitz und 

Goldregenpfeifer nicht auszuschließen.  

Fledermäuse 

Der östliche Randbereich überlagert sich mit dem Vor-

sorgeabstand von 1.200 m um das FFH-Gebiet  90 „Al-

ler (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“, in dem 

u.a. die gegenüber WEA sensible Teichfledermaus 

wertbestimmend ist. 

Aus dem Suchraum selbst und dem direkten Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gelegenen Wäl-

der weisen potenziell keine besondere Bedeutung als 

Quartiergebiet sensibler Arten wie z.B. Abendsegler 

auf. 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt für die Flä-

che) zu folgendem Ergebnis: 

„Es wird empfohlen, den Abstand von 1.200 zum 

FFH-Gebiet 90 „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 

untere Oker“ einzuhalten und den Überschnei-

dungsbereich nicht als Windenergiefläche zu nut-

zen. Damit wird gleichzeitig der für Gastvögel be-

deutsame, leinenahe Bereich ausgespart, in dem 

u.a. rastende Kiebitze beobachtet wurden.“ 

Dieser Empfehlung soll nun mit folgender Be-

gründung nicht mehr nachgekommen werden:  

Brutvögel:  

Bezüglich der Brutvögel sind keine Konflikte be-

kannt, die zu einem der Teilfläche führen müssten. 

Gastvögel:  

Im Hinblick auf die Gastvögel reichen nach Ansicht 

der Stadt Neustadt a. Rbge. die im Abia-Gutachten 

vorgetragenen Sachverhalte nicht aus, um einen 

Ausschluss der Flächenbereich zu begründen. Das 

Gutachten weist selbst darauf hin, dass die Schwel-

lenwerte für bedeutsame Ansammlungen nur ein-

mal erreicht wurden, wobei nur eine lokale Bedeu-

tung erreicht wurde. Ein vorsorglicher Ausschluss 

erscheint vor diesem Hintergrund nicht gerechtfer-

tigt. 

Fledermäuse: 

Die Festlegung der Schutz- und Erhaltungsziele des 

FFH-Gebietes ist zunächst rechtlich verbindlich. 

Wenn darin als wertbestimmende Art die Teichfle-

dermaus enthalten ist, muss von diesem Schutzziel 

ausgegangen werden, auch wenn die Art tatsäch-

lich ggf. noch gar nicht beobachtet wurde. Die 

Teichfledermaus gehört nach den Angaben des 

NLT zu den windenergiesensiblen Arten (vgl. NLT-

Papier 2014, S. 15: „Ebenfalls als besonders kollisi-

onsgefährdet, aber nur lokal vorkommend sind … 

sowie Teichfledermaus einzustufen; ebenso die 

Einordnung im nds. Leitfaden Artenschutz 2016, 

Kapitel 3, Abb. 4; allerdings mit dem Zusatz: je nach 

lokalem Vorkommen/Verbreitung kollisionsgefähr-

det).  Das NLT-Papier empfiehlt für diesen Fall die 

Anwendung eines Vorsorgeabstandes von grö-

ßer/gleich 1.200m. 

Da es sich bei dem Vorsorgeabstand nur um eine 

Empfehlung handelt, hat der Plangeber eine Abwä-

gung dazu anzustellen, ob er der Empfehlung im 

konkreten Fall folgen kann. In der vorliegenden Fall-

konstellation gibt es mehrere Gesichtspunkte, die 

den Vorsorgeabstand in Abwägung mit allen ein-

schlägigen Belangen als zu weitgehend erscheinen 

lassen: 
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Zunächst ist festzuhalten, dass nach Aussagen des 

Abia-Gutachtens (Abia 2015) die Teichfledermaus 

selbst in dem vom FFH-Gebiet geschützten Bereich 

noch gar nicht beobachtet wurde. Vor diesem Hin-

tergrund erscheint es bereits widersprüchlich, zum 

Schutz einer im Gebiet noch gar nicht beobachteten 

Fledermausart einen Schutzabstand von 1.200m zu 

fordern, wenn andererseits im NLT-Papier aus fach-

lichen Gesichtspunkten für Gebiete mit (nachgewie-

sener) besonderer Bedeutung für Fledermäuse nur 

ein 200m-Abstand gefordert wird. 

Ein Vorsorgeabstand von 1.200m ist auch vor dem 

Hintergrund der Lebensraumcharakteristika der 

Teichfledermaus sehr weit bemessen: Das Landes-

amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nord-

rhein-Westfalen stellt in ihren Naturschutzinformati-

onen folgende Beschreibung zur Verfügung:3 

Daraus wird deutlich, dass sie als Lebensraum und 

Jagdgebiet vor allem stehende oder fließende Ge-

wässer nutzt. Im vorliegenden Fall erscheint daher 

der Schutz der Leineaue und seiner unmittelbaren 

Umgebung durch das FFH-Gebiet als ausreichend.  

Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass der Fleder-

mausschutz im späteren immissionsschutzrechtli-

chen Genehmigungsverfahren gewährleistet wer-

den muss und kann. Im Genehmigungsverfahren 

sind von Seiten des Betreibers artenschutzfachliche 

Erfassungen vorzulegen. Der Schutz der Fleder-

mausfauna kann dann im Hinblick auf die im Zeit-

punkt der Genehmigung vorliegenden Sachlage 

(Fledermauspopulation, konkrete Flugbewegungen, 

geplante Windenergieanlagenstandorte und –typen 

und –dimensionen) ggf. durch die Versagung der 

Genehmigung oder durch Nebenbestimmungen 

(Abschaltzeiten, Monitoringpflichten) gewährleistet 

werden. 

 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und Fleder-

mäuse (Barrierewirkungen, Kollisionsgefahr, Ver-

drängungseffekte) differieren stark nach Anlagen-

standort und betroffener Art. Dabei ist die beste-

hende Vorbelastung schutzmindernd zu berücksich-

tigen. Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen. 

Pflanzen Bestand 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine  

LRP: Karte 5b – Biotopverbund:  

- zentrale Teilfläche Offenlandgebiet (Verbindungsflä-

che) 

- Grenze der Naturräume 622 und 627 verläuft durch 

Süden der Fläche 

- Grenze der naturräumlichen Einheiten 627.13 und 

627.14 westlich angrenzend 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergieanlagen 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen und 

insbesondere gehen vorhandene Vegetationsstruk-

turen verloren.   

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der aktuellen Vorbelas-

tungen werden dort Eingriffe als hinnehmbar bewer-

tet.  

 

                                                
3 Vgl.http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschrei-

bung/6525) 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6525
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6525
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- regional bedeutsamer Korridor beginnt im südlichsten 

Bereich der Fläche und verbindet das o.g. Offenlandge-

biet mit nahe gelegenem Feuchtlebensraum (Kernge-

biet nationaler Bedeutung) 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bio-

topschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: mittel (überwiegend); kleine 

Teilbereiche: gering 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

- Biotope (Einzelobjekte/Flächen < 1 ha) in weiterer süd-

licher und westlicher Umgebung 

Boden LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- am östlichen Rand befindet sich auf einer kleinen Flä-

che eine Suchfläche für Böden mit besonderen Stan-

dorteigenschaften.(BÜK50n) (Schutzwürdig aufgrund 

des hohen Biotopentwicklungspotentials und der Erhal-

tung der Bodenvielfalt; Suchflächen auf Basis der Bo-

denübersichtskarte 1:50.000 erlauben keine parzellen-

scharfen, punktgenauen Aussagen und müssen auf 

kleinräumigeren Ebene überprüft werden) 

Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich. Durch Ausgleichsmaß-

nahmen im Nahbereich der Anlagen kann der Bo-

denschutz verbessert werden. Im Genehmigungs-

verfahren ist eine Minimierung der notwendigen Ein-

griffe (z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspeisemög-

lichkeiten in das Stromnetz sind positiv zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung : nicht betroffen. 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale für das Grundwasser 

betreffen jedoch die Baumaßnahmen an den Einzel-

standorten und sind daher im Genehmigungsver-

fahren zu berücksichtigen. Dort sind ggf. Gutachten 

einzuholen. Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen können durch Nebenbestimmungen den 

Betreibern auferlegt werden. Sie führen nicht dazu, 

dass die betreffenden Bereiche generell für die 

Windenergienutzung ungeeignet sind. 

 

Luft und  

Klima 

Keine Besonderheiten. Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: Fast vollständig: Groß-

flächige landwirtschaftlich genutzte Flächen. Intensive 

Nutzung, ausgeräumte Feldflur, wenig Relief und glie-

dernde Grünstruktur 

Das Gebiet ist durch den Windpark Mandelsloh mit 9 

Windenergieanlagen vorbelastet. 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

Die bestehenden und geplanten Windenergieanla-

gen führen als mastartige Bauwerke auf Grund ihrer 

Höhe zu einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die  Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  
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LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft 

- südlicher Teil potenzielles LSG H 8n 

- im Nordosten und Südosten grenzt LSG-H8 direkt an 

Zwar grenzen Bereiche mit hoher und sehr hoher 

Bedeutung für das Landschaftsbild unmittelbar 

westlich an. 

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in dem Be-

reich jedoch bereits stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.3 Konzentrationsfläche 3: Eilvese 

Fläche S 3 Eilvese 

Flächengröße 70,4 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen 600m-Außenbereichsabstand (Süden) 
800m-Siedlungsabstand Eilvese (kleines 
Stück) 
600m-Außenbereichsabstand 

Norden LSG 

Osten LSG 
Wald 

Süden LSG 

Das Konzentrationsfläche 3 Eilvese weist eine sehr flache Topographie auf. Sie stellt 

sich als zusammenhängender, intensiv-landwirtschaftlich genutzter Bereich auf großen 

landwirtschaftlichen Schlägen dar. Die Fläche weist kaum die Landschaft strukturierende 

Grünelemente (Gehölze, Baumreihen) auf. In der unmittelbaren Umgebung gibt es zum 

Waldrand hin strukturierende Grünelemente in Form einzelner Baumgruppen. Südwest-

lich der Suchfläche liegt ein herangerückter Aussiedlerhof. Der südliche Bereich der 

Suchfläche ist durch zwei WEA älterer Bauart vorbelastet. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsfläche Eilvese liegt in einem Abstand 

von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen und 

Wohnnutzungen im Außenbereich.  

 

Erholungsfunktion 

Die Fläche ist im Landschaftsplan ganz überwiegend 

als unattraktiv für die Belange der Erholung dargestellt 

(Beiplan 11). Demgegenüber weist der Landschaftsplan 

(Beiplan 10, Fachplanung Erholung) den Bereich, wohl 

aufgrund seiner Lage im Naturpark Steinhuder Meer, 

als Bereich mit erhöhter Bedeutung für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit der Landschaft aus. Die aktuelle Karte 2 

des Landschaftsrahmenplans (Stand 2012) stuft den 

Landschaftsteilraum wiederum mit der Kategorie „ge-

ringe Bedeutung“ ein, was dem eigenen Vor-Ort-Ein-

druck des Planungsbüros und der Stadt auch entspricht. 

 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

keine erheblichen Auswirkungen 

 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

Fläche trägt bei kompletter Nutzung aufgrund der Länge 

ggf. zur Einkreisung von Hagen bei. 

 

Relevante Vorbelastung 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit in dem Bereich stark gemindert. 

Aufgrund des Abstandes von ca. 1000 m zum Stadt-

teilstadtteil Hagen ist die gewisse einkreisende Wir-

kung bzgl. des Stadtteilstadtteils durch die beiden 

Konzentrationsflächen Eilvese und Mariensee hin-

nehmbar. Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf 
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Der südliche Bereich der Suchfläche ist durch zwei 

WEA älterer Bauart vorbelastet. 

der Vorhabenebene mit Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen begegnet werden. 

 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 

 

Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste von sen-

siblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder dem wei-

teren Umfeld bekannt,  

keine Überschneidungen des Suchraums mit Mindest-

abständen oder auch Prüfradien gibt.  

nur eine geringe Bedeutung als Nahrungshabitat von 

Groß- bzw. Greifvogelarten 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem nahen Um-

feld sind bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.  Die 

Leineaue als in dieser Hinsicht bedeutsamer Bereich 

befindet sich ca. 2,5 km in südöstlicher Richtung. 

NABU – Ortsverband Neustadt a. Rbge.: Beobachtung 

von 4 Rotmilanen am 10.06.2016. 

Fledermäuse 

Eine potenziell hohe Bedeutung des Suchraums bzw. 

von Teilbereichen als Nahrungshabitat oder Flugroute 

liegt nicht vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gele-

genen Wälder weisen ebenfalls keine potenzielle Be-

deutung als Quartiergebiet sensibler Arten auf.   

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt für die Flä-

che) zu folgendem Ergebnis: 

Die hier vorliegenden Daten zeigen keinen Konflikt 

auf, der zum Ausschluss des Suchraums führen 

könnte. Zwar ist eine zukünftige Ansiedlung des 

Schwarzstorchs im Bereich Klostertannen / Tannen-

bruch möglich. Dies kann aber aktuell nicht als Aus-

schlussgrund gewertet werden, so dass diesbezüg-

lich keine Flächenreduktion empfohlen wird. In die 

Beurteilung sollte auch einbezogen werden, dass 

der Raum derzeit bereits zur Windenergiegewin-

nung genutzt wird. 

Die vom NABU – Ortsverband Neustadt a. Rbge. 

mitgeteilte Beobachtung von 4 Rotmilanen am 

10.06.2016 in dem vom NABU nicht näher bestimm-

ten Bereich bei Eilvese führt nicht zu einer anderen 

Bewertung, da die Angaben zu unbestimmt sind und 

sich nur auf einen Tag beziehen. Sie können aber 

für die Prüfung im Genehmigungsverfahren als Indiz 

für eine eingehendere Nachforschung herangezo-

gen werden. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und Fleder-

mäuse (Barrierewirkungen, Kollisionsgefahr, Ver-

drängungseffekte) differieren stark nach Anlagen-

standort und betroffener Art. Dabei ist die beste-

hende Vorbelastung schutzmindernd zu berücksich-

tigen. Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen. 

Pflanzen Bestand 

Naturpark Steinhuder Meer: Gesamte Fläche liegt im 

Naturpark. 

 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: gering 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Der südliche Bereich der Konzentrationsfläche ist durch 

zwei WEA älterer Bauart vorbelastet.  

 

Bedeutung der Umgebung für die Fauna 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Aussagen für das Gebiet 

- im Osten und Süden grenzt Feuchtlebensraum an 

(Kernfläche regionaler Bedeutung) 

- im Norden grenzt regional bedeutsamer Korridor an, 

der o.g. Feuchtlebensraum mit einem ebenfalls angren-

zendem Offenlandgebiet (Verbindungsfläche) verbindet 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergieanlagen 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen und 

insbesondere gehen vorhandene Vegetationsstruk-

turen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der aktuellen Vorbelas-

tungen werden dort Eingriffe als hinnehmbar bewer-

tet. Dies gilt trotz der Lage des Gebietes im Natur-

park Steinhuder Meer. Die Fläche selbst hat nur ge-

ringe Bedeutung für das Biotopentwicklungspoten-

zial. 
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Flora: 

Sie stellt sich als zusammenhängender, intensiv-land-

wirtschaftlich genutzter Bereich auf großen landwirt-

schaftlichen Schlägen dar. Die Fläche weist kaum die 

Landschaft strukturierende Grünelemente (Gehölze, 

Baumreihen) auf. In der unmittelbaren Umgebung gibt 

es zum Waldrand hin strukturierende Grünelemente in 

Form einzelner Baumgruppen. Südwestlich der Such-

fläche liegt ein herangerückter Aussiedlerhof. 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bio-

topschutz 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Aussagen für das Gebiet 

Boden LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft:- grundwasserschonende Bodennutzung im 

Südwesten des Gebietes vorgesehen 

 

 

Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich. Durch Ausgleichsmaß-

nahmen im Nahbereich der Anlagen kann der Bo-

denschutz verbessert werden. Im Genehmigungs-

verfahren ist eine Minimierung der notwendigen Ein-

griffe (z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspeisemög-

lichkeiten in das Stromnetz sind positiv zu bewerten. 

Wasser Oberflächengewässer 

Fließgewässer I und II. Ordnung: nicht betroffen 

 

Grundwasser 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft: 

- grundwasserschonende Bodennutzung im Südwesten 

des Gebietes vorgesehen 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch die 

Baumaßnahmen an den Einzelstandorten und sind 

daher im Genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. Dort sind ggf. Gutachten einzuholen. Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen können durch 

Nebenbestimmungen den Betreibern auferlegt wer-

den. Sie führen nicht dazu, dass die betreffenden 

Bereiche generell für die Windenergienutzung un-

geeignet sind. 
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Luft und  

Klima 

Keine Besonderheiten. Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

Die Fläche ist im Landschaftsplan ganz überwiegend 

als unattraktiv für die Belange der Erholung dargestellt 

(Beiplan 11). Demgegenüber weist der Landschaftsplan 

(Beiplan 10, Fachplanung Erholung) den Bereich, wohl 

aufgrund seiner Lage im Naturpark Steinhuder Meer, 

als Bereich mit erhöhter Bedeutung für Vielfalt, Eigenart 

und Schönheit der Landschaft aus. Die aktuelle Karte 2 

des Landschaftsrahmenplans (Stand 2012) stuft den 

Landschaftsteilraum wiederum mit der Kategorie „ge-

ringe Bedeutung“ ein, was dem eigenen Vor-Ort-Ein-

druck des Planungsbüros und der Stadt auch entspricht. 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Der südliche Bereich der Suchfläche ist durch zwei 

WEA älterer Bauart vorbelastet. 

Die bestehenden und geplanten Windenergieanla-

gen führen als mastartige Bauwerke auf Grund ihrer 

Höhe zu einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen. 

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die  Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in dem Be-

reich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und 

sonst. Sachgüter: Nur geringe Auswirkung, da bereits 

Vorbelastung mit WEA. 

Aufgrund seiner Länge würde die Nutzung der Suchflä-

che die Entwicklungsmöglichkeiten des Stadtteilstadt-

teils Eilvese an dessen gesamter nordöstlicher Grenze 

einschränken (notwendige Abstände 

Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.4 Konzentrationsfläche 4: Nöpke 

Fläche S 4 Nöpke 

Flächengröße 60,3 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen 600m-Außenbereichsabstand 

Norden Gemeindegebietsgrenze 

Osten Wald 
LSG 

Süden 800m-Sieldungsabstand Nöpke 

 

Die Topographie des Bereichs ist flach bis leicht hügelig. Die Konzentrationsfläche und 

die Umgebung sind weitläufig durch landwirtschaftlich große Schläge geprägt. Es sind 

kaum strukturbildende Grünelemente (Gehölze, Baumreihen etc.) vorhanden. Die Land-

schaft ist durch die fünf bestehenden WEA, eine der Suchfläche südlich vorgelagerte 

Freileitungstrasse sowie durch die Sichtbeziehungen zu den Windenergiestandorten 

Wenden-Borstel (Nachbargemeinde) und Laderholz vorbelastet. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Nöpke liegen in einem Ab-

stand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich.  

 

Erholungsfunktion 

Bereich bereits mit WEA vorbelastet. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche 

 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

Relevante Vorbelastung 

Auf der Fläche sind bereits WEA realisiert. 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen begegnet werden. 

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit in dem Bereich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 
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Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

 

Brutvögel 

Es sind keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste 

von sensiblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder 

dem weiteren Umfeld bekannt, so dass es keine Über-

schneidungen des Suchraums mit Mindestabständen o-

der auch Prüfradien gibt.  Innerhalb des Suchraums ist 

der im Südosten gelegene, kleine Grünlandbereich mit 

seinem naturnahen Kleingewässer potenziell als Nah-

rungshabitat für Greifvogelarten geeignet (Ib). 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt 

Fledermäuse 

Aus dem Suchraum selbst und dem näheren Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gelegenen Wäl-

der weisen potenziell keine besondere Bedeutung als 

Quartiergebiet sensibler Arten wie z.B. Abendsegler 

auf.  Dem naturnahen Kleingewässer im Südosten mit-

samt dem Umfeld kommt allerdings eine potenzielle Be-

deutung als Jagdgebiet zu (Ib). 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt für die Flä-

che) zu folgendem Ergebnis: 

Der südöstliche Teil des Suchraums (Grünland und 

Kleingewässer) sollte aufgrund seiner potenziellen 

Bedeutung als Nahrungshabitat für Greifvögel und 

Fledermäuse nicht zur Windenergiegewinnung ge-

nutzt werden.  Für den übrigen Bereich sind keine 

artenschutzrechtlichen Konflikte bekannt. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und Fleder-

mäuse (Barrierewirkungen, Kollisionsgefahr, Ver-

drängungseffekte) differieren stark nach Anlagen-

standort und betroffener Art. Dabei ist die beste-

hende Vorbelastung schutzmindernd zu berücksich-

tigen. Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen. 

Pflanzen Bestand 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bi-

otopschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: gering 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: gering 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRLRP: Karte 5b – Biotopverbund 

- Gebiet selbst ohne Biotopverbunde 

- im Osten grenzt Feuchtlebensraum an (Kerngebiet 

regionaler Bedeutung) 

- im Süden grenzen regional bedeutsamer Korridor und 

Waldfläche (Verbindungsfläche) an 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergieanlagen 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen und 

insbesondere gehen vorhandene Vegetationsstruk-

turen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der aktuellen Vorbelas-

tungen werden dort Eingriffe als hinnehmbar bewer-

tet.  

 

Boden LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- Darstellung eines Suchraums für Böden mit hoher bis 

äußerst hoher natürlichen Bodenfruchtbarkeit aus lan-

desweiter Sicht (BÜK50n) (besonders Schützenswert 

für landwirtschaftliche Nutzung vor anderen bodenbe-

anspruchenden und –belastenden Nutzungen; Suchflä-

chen auf Basis der Bodenübersichtskarte 1:50.000 er-

lauben keine parzellenscharfen, punktgenauen Aussa-

gen und müssen auf kleinräumigeren Ebene überprüft 

werden) 

Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich. Durch Ausgleichsmaß-

nahmen im Nahbereich der Anlagen kann der Bo-

denschutz verbessert werden. Im Genehmigungs-

verfahren ist eine Minimierung der notwendigen Ein-

griffe (z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspeisemög-

lichkeiten in das Stromnetz sind positiv zu bewerten. 
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Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung : nicht betroffen. 
 
 Durch die Errichtung von Windenergieanlagen erge-
ben sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschut-
zes grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-
daments, bei der die grundwasserschützen-
den Deckschichten vermindert werden bzw. 
bei der das Grundwasser möglicherwiese 
aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmie-
ten während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-
stellung des Fundaments, die möglicher-
weise eine Belastung des Grundwassers 
verursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-
tergrund bzw. in das Grundwasser während 
der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-
denden Stoffen (Windenergieanlage und 
Transformatoren) 

 
 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch die 

Baumaßnahmen an den Einzelstandorten und sind 

daher im Genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. Dort sind ggf. Gutachten einzuholen. Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen können durch 

Nebenbestimmungen den Betreibern auferlegt wer-

den. Sie führen nicht dazu, dass die betreffenden 

Bereiche generell für die Windenergienutzung un-

geeignet sind. 

Luft und  

Klima 

Bedeutung der Umgebung für das Schutzgut Luft und 

Klima 

- Gebiete mit stärkerer Hangneigung und/oder klimati-

scher Ausgleichsfunktion in südwestlicher und südöstli-

cher Umgebung 

Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LaPla: Beiplan Nr. 6 – Ästhetische Ressource: kultur-

landschaftlich 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: Großflächige landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. Intensive Nutzung, ausge-

räumte Feldflur, wenig Relief und gliedernde Grünstruk-

tur 

LRP: Karte 2 – Landschaftsbild: Landschaftsteilraum 

mit geringer Bedeutung 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Auf der Fläche sind bereits WEA realisiert. 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

Südöstlich angrenzend an LSG und Bereiche mit geho-

bener Bedeutung für das Landschaftsbild 

Die bestehenden und geplanten Windenergieanla-

gen führen als mastartige Bauwerke auf Grund ihrer 

Höhe zu einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in dem Be-

reich stark gemindert. 

Darüber hinaus ist das Landschaftsbild in dem Be-

reich von nur geringer Bedeutung. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.5 Konzentrationsfläche 5: Büren/ Wulfelade 

Fläche S 5 Büren, Wulfelade 

Flächengröße 55,4 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen LSG (Südwesten) 
Wald (Zentral) 
LSG (Nordwesten) 

Norden 800m-Siedlungsabstand Büren 

Osten 600m-Außenbereichsabstand 
800m-Siedlungsabstand Wulfelade 

Süden 800m-Siedlungsabstand Mariensee 

 

Der Bereich der Konzentrationsfläche 5 bildet gegenüber den umliegenden Bereichen 

eine leichte Anhöhe. Die Flächen werden auf großen landwirtschaftlichen Schlägen in-

tensiv-landwirtschaftlich genutzt. Der Standort ist durch eine befestigte Straße von der 

Ortslage Wulfelade aus gut erschlossen. In der Konzentrationsfläche und seiner Um-

gebung stehen bereits acht Windenergieanlagen. Vom Aussiedlerhof am Ortsrand 

von Wulfelade aus gesehen wirken die Windenergieanlagen aufgrund ihrer topographi-

schen Lage (leichte Anhöhe) relativ dominant. Vom Zentrum der Fläche aus sind die 

Windenergieanlagen am Standort Lutter gut zu sehen. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Büren, Wulfelade liegen in 

einem Abstand von mindestens 800 m zu Siedlungsbe-

reichen und Wohnnutzungen im Außenbereich.  

Erholungsfunktion 

Die Fläche ist im Landschaftsplan als unattraktiv für die 

Belange der Erholung dargestellt. Der Landschaftsteil-

raum ist nach der Bewertung des LRP (2012) nur von 

geringer Bedeutung für das Landschaftsbild. 

Fläche trägt zur Einkreisung des Stadtteilstadtteils Bü-

ren mit bei (daneben Suchfläche 28 und 23). Die optisch 

bedrängende Wirkung ist aber aufgrund des groß ge-

wählten Siedlungsabstandes stark gemindert. 

Erholungseignung der Fläche betroffen. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Evt. Einkreisung Büren. – Diese ist aber bereits vorhan-

den. 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Relevante Vorbelastung 

Auf der Fläche sind bereits vier WEA realisiert 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen begegnet werden. 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit in dem Bereich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 
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Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

Aus dem Suchraum selbst sind keine Brutvorkommen 

von sensiblen Arten bekannt 

In Wulfelade liegt in ca. 1,2 km Entfernung ein langjährig 

besetzter Horst des Weißstorchs, zu dem der Mindest-

abstand von 1 km eingehalten wird. Darüber ist mög-

licherweise in Zukunft eine Ansiedlung des Schwarz-

storchs im Bereich Tannenbruch / Klostertannen zu er-

warten (II). 

Die Niederung des Hagener Baches ist als potenziell 

bedeutsames Nahrungshabitat für verschiedene Greif- 

und Großvogelarten zu beurteilen, u.a. auch den 

Schwarzstorch sowie den Rotmilan (Ib). Es gibt aller-

dings ehrenamtliche Hinweise auf ein mögliches Vor-

kommen des Kranichs, wobei der Mindestabstand von 

500 m zu Brutplätzen vom Suchraum auf jeden Fall ein-

gehalten würde. 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.   

Fledermäuse 

Aus dem Suchraum selbst und dem näheren Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gelegenen Wäl-

der weisen potenziell keine besondere Bedeutung als 

Quartiergebiet sensibler Arten auf.  Die Niederung des 

Hagener Baches ist allerdings u.a. aufgrund ihres höhe-

ren Anteils an Grünland und Gehölzen als potenziell be-

deutsames Nahrungshabitat sowie potenziell wichtiger 

Flugkorridor zu beurteilen (Ib). 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt zu folgen-

dem Ergebnis: 

Die Niederung des Hagener Baches sollte ausge-

nommen werden, da sie ein potenziell bedeutsames 

Nahrungshabitat für gegenüber WEA sensible Vo-

gelarten und Fledermäuse sowie für die letztere Ar-

tengruppe eine potenziell bedeutsame Flugroute 

darstellt. Eine mögliche zukünftige Ansiedlung des 

Schwarzstorchs im Bereich Klostertannen / Tannen-

bruch, die weitere Bereiche des Suchraums tangie-

ren würde, kann dagegen aktuell nicht als Aus-

schlussgrund gewertet werden, so dass diesbezüg-

lich keine Flächenreduktion empfohlen wird. Bei ei-

ner vorhabenbezogenen Untersuchung ist dieser 

Aspekt allerdings gezielt zu untersuchen.  

Für den Bereich Lohberg und die nördlich davon ge-

legenen Flächen sind keine Konflikte abzusehen.. 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und Fleder-

mäuse (Barrierewirkungen, Kollisionsgefahr, Ver-

drängungseffekte) differieren stark nach Anlagen-

standort und betroffener Art. Dabei ist die beste-

hende Vorbelastung schutzmindernd zu berücksich-

tigen. Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen. 

Pflanzen Bestand 

Die Flächen werden auf großen landwirtschaftlichen 

Schlägen intensiv-landwirtschaftlich genutzt. 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bio-

topschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: mittel 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: mittel 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Eintragung für das Gebiet 

- Suchfläche grenzt im Westen direkt an Waldgebiet 

(Verbindungsfläche) 

 

- LSG-H3 grenzt direkt westlich an 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergieanlagen 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen und 

insbesondere gehen vorhandene Vegetationsstruk-

turen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der aktuellen Vorbelas-

tungen werden dort Eingriffe als hinnehmbar bewer-

tet.  
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- in weiterer westlicher Umgebung soll Entwicklung des 

Waldbildes und ökologische Aufwertung in ausgedehn-

ten Nadelforsten geschehen 

Boden Keine Besonderheiten bekannt. Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich. Durch Ausgleichsmaß-

nahmen im Nahbereich der Anlagen kann der Bo-

denschutz verbessert werden. Im Genehmigungs-

verfahren ist eine Minimierung der notwendigen Ein-

griffe (z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspeisemög-

lichkeiten in das Stromnetz sind positiv zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung: nicht betroffen. 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch die 

Baumaßnahmen an den Einzelstandorten und sind 

daher im Genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. Dort sind ggf. Gutachten einzuholen. Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen können durch 

Nebenbestimmungen den Betreibern auferlegt wer-

den. Sie führen nicht dazu, dass die betreffenden 

Bereiche generell für die Windenergienutzung un-

geeignet sind. 

Luft und  

Klima 

Bedeutung der Umgebung für das Schutzgut Luft und 

Klima 

- Gebiete mit stärkerer Hangneigung und/oder klimati-

scher Ausgleichsfunktion in direkter südlicher Umge-

bung 

Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

Die Fläche ist im Landschaftsplan als unattraktiv für die 

Belange der Erholung dargestellt. Der Landschaftsteil-

raum ist nach der Bewertung des LRP (2012) nur von 

geringer Bedeutung für das Landschaftsbild. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: Großflächige landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. Intensive Nutzung, ausge-

räumte Feldflur, wenig Relief und gliedernde Grünstruk-

tur 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Auf der Fläche sind bereits vier WEA realisiert. 

 

Die bestehenden und geplanten Windenergieanla-

gen führen als mastartige Bauwerke auf Grund ihrer 

Höhe zu einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die  Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in dem Be-

reich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 
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Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP Karte 5a – Zielkonzept: 

- Suchfläche grenzt im Westen direkt an Fläche mit Ka-

tegorie II/III (Sicherung und Verbesserung von Gebieten 

mit sehr hoher und hoher Bedeutung für das Land-

schaftsbild oder für Boden, Wasser, Klima/Luft (abioti-

sche Schutzgüter)/ Entwicklung und Wiederherstellung 

in Gebieten mit aktuell überwiegend mittlerer, geringer 

und sehr geringer Bedeutung für das Schutzgut Arten 

und Biotope) 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.6 Konzentrationsfläche 6: Mariensee 

Fläche S 6 Mariensee 

Flächengröße 64,8 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen 800m-Siedlungsabstand Hagen 
600m-Abstand Kleingartenanlage 

Norden Wald 
LSG 

Osten 800m-Siedlungsabstand Mariensee 

Süden Wald 
LSG 

 

Das Gebiet weist eine flache Topographie auf. Die Fläche macht einen zusammenhän-

genden Eindruck, weist große landwirtschaftliche Schläge auf und wird derzeit überwie-

gend intensivlandwirtschaftlich genutzt. Innerhalb der Fläche befinden sich nur sehr we-

nige strukturierende Gehölze oder Baumreihen. Die Fläche ist nicht von besonderem 

landschaftlichem Reiz. Allerdings grenzt die Fläche an landschaftlich attraktivere und 

geschützte Bereiche mit Waldbestand, Baumreihen und landschaftlich kleiner struktu-

rierte Bereiche. 

Die nördlich liegenden Windenergieanlagen des Windparks Wulfelade sind von der Flä-

che aus sehr gut zu sehen. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsfläche Mariensee liegt in einem Ab-

stand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich.  

Erholungsfunktion 

Die Erholungsnutzung des Freiraums westlich von Ma-

riensee bzw. östlich von Hagen ist betroffen. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Fläche würde zur Einkreisung der Stadtteilstadtteile Ha-

gen und Mariensee beitragen. Gewisse Barrierewir-

kung.  

Ansonsten keine Auswirkungen.  

Wohnumfeldfunktion 

Fläche würde zur Einkreisung der Stadtteilstadtteile Ha-

gen und Mariensee beitragen. Gewisse Barrierewir-

kung.  

Wohnumfeldfunktion: Außenwohnbereich kann betrof-

fen sein 

Relevante Vorbelastung 

Lage im Anlagenschutzbereich der Navigationsanlage 

VOR Nienburg 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte. Erheblichen Beein-

trächtigungen kann auf der Vorhabenebene mit Ver-

meidungs- und Minderungsmaßnahmen begegnet 

werden. 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  

Trotz der fehlenden Vorbelastung sind die neuen 

Beeinträchtigungen in der Gesamtabwägung hin-

nehmbar. 
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Landschaftsbild ist betroffen, da keine Vorbelastung im 

Nahbereich. Positiv ist, dass keine naturschutzbezoge-

nen Restriktionskriterien eingreifen. 

Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt): 

Brutvögel 

Aus dem Suchraum selbst sind keine Brutvorkommen 

von sensiblen Arten bekannt. 

In Wulfelade liegt in ca. 1,2 km Entfernung ein langjährig 

besetzter Horst des Weißstorchs, zu dem der Mindest-

abstand von 1 km eingehalten wird. Darüber ist mög-

licherweise in Zukunft eine Ansiedlung des Schwarz-

storchs im Bereich Tannenbruch / Klostertannen zu er-

warten (II). 

Die Niederung des Hagener Baches ist als potenziell 

bedeutsames Nahrungshabitat für verschiedene Greif- 

und Großvogelarten zu beurteilen, u.a. auch den 

Schwarzstorch sowie den Rotmilan (Ib). Es gibt aller-

dings ehrenamtliche Hinweise auf ein mögliches Vor-

kommen des Kranichs, wobei der Mindestabstand von 

500 m zu Brutplätzen vom Suchraum auf jeden Fall ein-

gehalten würde. 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.   

Fledermäuse 

Aus dem Suchraum selbst und dem näheren Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gelegenen Wäl-

der weisen potenziell keine besondere Bedeutung als 

Quartiergebiet sensibler Arten auf.  Die Niederung des 

Hagener Baches ist allerdings u.a. aufgrund ihres höhe-

ren Anteils an Grünland und Gehölzen als potenziell be-

deutsames Nahrungshabitat sowie potenziell wichtiger 

Flugkorridor zu beurteilen (Ib). 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt zu folgen-

dem Ergebnis: 

Die Niederung des Hagener Baches sollte ausge-

nommen werden, da sie ein potenziell bedeutsames 

Nahrungshabitat für gegenüber WEA sensible Vo-

gelarten und Fledermäuse sowie für die letztere Ar-

tengruppe eine potenziell bedeutsame Flugroute 

darstellt. Eine mögliche zukünftige Ansiedlung des 

Schwarzstorchs im Bereich Klostertannen / Tannen-

bruch, die weitere Bereiche des Suchraums tangie-

ren würde, kann dagegen aktuell nicht als Aus-

schlussgrund gewertet werden, so dass diesbezüg-

lich keine Flächenreduktion empfohlen wird. Bei ei-

ner vorhabenbezogenen Untersuchung ist dieser 

Aspekt allerdings gezielt zu untersuchen.  

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und Fleder-

mäuse (Barrierewirkungen, Kollisionsgefahr, Ver-

drängungseffekte) differieren stark nach Anlagen-

standort und betroffener Art. Dabei ist die beste-

hende Vorbelastung schutzmindernd zu berücksich-

tigen. Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Ge-

nehmigungsverfahren zu veranlassen 

Pflanzen Bedeutung des Gebiets für die Fauna – Gebietsschutz 

Positiv ist, dass keine naturschutzbezogenen Restrikti-

onskriterien eingreifen. 

Nordöstliche Grenze sowie südliche Grenze liegt unmit-

telbar an zwei Landschaftsschutzgebieten. 

 

Bedeutung der Umgebung für die Fauna 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept:  

- Kategorie V (umweltverträgliche Nutzung) 

- unweit südlich Fläche mit Kategorie Ia/II (Entwicklung 

und Sicherung von Gebieten mit sehr hoher und hoher 

Bedeutung für Arten und Biotope, aber mit größeren 

Flächenanteilen geringerer Wertigkeit/Sicherung und 

Verbesserung von Gebieten mit sehr hoher und hoher 

Bedeutung für das Landschaftsbild oder für Boden, 

Wasser, Klima/Luft (abiotische Schutzgüter)) 

Bestand 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine Biotope im Gebiet, 

Biotope unweit nördlich 

 

Flora: Durch den Bau von Windenergieanlagen ein-

schließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

Flächen in Anspruch genommen und insbesondere 

gehen vorhandene Vegetationsstrukturen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung werden dort Eingriffe als hin-

nehmbar bewertet.  
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Die Fläche macht einen zusammenhängenden Ein-

druck, weist große landwirtschaftliche Schläge auf und 

wird derzeit überwiegend intensivlandwirtschaftlich ge-

nutzt. Innerhalb der Fläche befinden sich nur sehr we-

nige strukturierende Gehölze oder Baumreihen. Die 

Fläche ist nicht von besonderem landschaftlichem Reiz. 

Allerdings grenzt die Fläche an landschaftlich attrakti-

vere und geschützte Bereiche mit Waldbestand, Baum-

reihen und landschaftlich kleiner strukturierte Bereiche. 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bio-

topschutz 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Eintragungen für das Gebiet  

 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: gering ca. 85 % 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- in unmittelbarer südlicher und östlicher Umgebung 

Waldgebiet (Kernfläche regionaler Bedeutung) 

- in unmittelbarer nördlicher Umgebung Fließgewässer 

regionaler Bedeutung und Offenlandgebiet (Verbin-

dungsfläche) 

- Grenze der naturräumlichen Einheiten 622.04 und 

622.00 verläuft durch den Südwesten des Gebiets so-

wie unweit westlich 

Boden Keine Besonderheiten bekannt. 

 

Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich.  

Durch Ausgleichsmaßnahmen im Nahbereich der 

Anlagen kann der Bodenschutz verbessert werden. 

Im Genehmigungsverfahren ist eine Minimierung 

der notwendigen Eingriffe zu gewährleisten.  

Bestehende Einspeisemöglichkeiten in das Strom-

netz sind positiv zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung: Nicht betroffen. 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden. 

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch die 

Baumaßnahmen an den Einzelstandorten und sind 

daher im Genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. Dort sind ggf. Gutachten einzuholen. Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen können durch 

Nebenbestimmungen den Betreibern auferlegt wer-

den. Sie führen nicht dazu, dass die betreffenden 

Bereiche generell für die Windenergienutzung un-

geeignet sind. 
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 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

Luft und  

Klima 

Keine Besonderheiten Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LRP: Karte 2 – Landschaftsbild Bewertung der Land-

schaftsteilräume: geringe Bedeutung 

Lage zwischen zwei Stadtteilstadtteilen; Entwicklungs-

möglichkeiten der Stadtteilstadtteile eingeschränkt. 

Denkmalschutz und Denkmalpflege: Keine erheblichen 

Auswirkungen 

Gestaltung des Ortsbildes: Nähere Untersuchung i.R.d. 

Umweltprüfung 

 

Die Fläche ist im Landschaftsplan im Beiplan „Land-

schaftsbild und Erholungseignung“ als unattraktiver Be-

reich dargestellt, was wieder für die Einbeziehung 

spricht. Auch der Landschaftsrahmenplan 2012 (Karte 

2 - Landschaftsbild) weist dem Landschaftsteilraum nur 

eine geringe Bedeutung zu 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept:  

- Kategorie V (umweltverträgliche Nutzung) 

- unweit nördlich Fläche mit Kategorie II/III (Sicherung 

und Verbesserung von Gebieten mit sehr hoher und ho-

her Bedeutung für das Landschaftsbild oder für Boden, 

Wasser, Klima/Luft (abiotische Schutzgüter)/Entwick-

lung und Wiederherstellung in Gebieten mit aktuell 

überwiegend mittlerer, geringer und sehr geringer Be-

deutung für das Schutzgut Arten und Biotope) 

Die geplanten Windenergieanlagen führen als mast-

artige Bauwerke auf Grund ihrer Höhe zu einer tech-

nischen Prägung der Landschaft und damit zu er-

heblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die  Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  

Aufgrund der fehlenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes hoch ein-

zustufen. 

Im Genehmigungsverfahren sind Ausgleichsmaß-

nahmen anzuordnen. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.7 Konzentrationsfläche 7: Niederstöcken 

Fläche S 7 Niederstöcken 

Flächengröße 33,4 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen LSG 
Wald 

Norden Artenschutz 

Osten 600m-Außenbereichsabstand (Nordos-
ten) 
Artenschutz (zentraler Bereich) 
600m-Außenbereichsabstand 
800m-Siedlungsabstand Niederstöcken 

Süden Außenbereichsabstand 
 

 

Die Konzentrationsfläche weist eine flache Topographie auf. Sie wird an der westlichen 

Seite optisch von den naheliegenden Waldflächen begrenzt. Die Fläche selbst wird in-

tensiv-landwirtschaftlich genutzt und ist durch große landwirtschaftliche Schläge ge-

prägt. Im südlichen Bereich ist die Landschaft nur wenig durch Grünelemente gegliedert. 

Darüber hinaus sind in der Fläche bereits fünf moderne Windenergieanlagen errichtet.  

 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Niedernstöcken liegen in ei-

nem Abstand von mindestens 800 m zu Siedlungsbe-

reichen und Wohnnutzungen im Außenbereich. 

 

Erholungsfunktion 

Beeinträchtigung der Erholungseignung der Landschaft 

im nördlichen Teil. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: ca. 40 % der Fläche (Norden): Attraktive Be-

reiche - Landschaftsbild vielfältig gegliedert, reich an 

natur- bzw. kulturlandschaftlichen Grünstrukturen, at-

traktive Blickbeziehungen. Ca. 60 % unattraktiv für die 

Erholung (südlicher Teil).  

 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Gewisse Barrierewirkung für Stadtteilstadtteil Stö-

ckendrebber aufgrund der Länge der Fläche 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

 

Relevante Vorbelastung 

Auf der Fläche sind bereits WEA realisiert 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewohner 

durch die von den Windenergieanlagen verursach-

ten Emissionen (Lärm, Schattenwurf, Lichtreflexe) 

hängt von zahlreichen Faktoren ab (Anlagentyp, An-

lagenhöhe, Topographie, vorherrschende Windrich-

tung, Vorbelastung u.a.). Auf Grund der bei der Pla-

nung aus Vorsorgegründen berücksichtigten Ab-

stände sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Beein-

trächtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der Vor-

habenebene mit Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen begegnet werden. 

Zur Vermeidung und Verminderung können Aufla-

gen erteilt werden (Abschaltautomatiken bzgl. 

Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen des Be-

triebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch überschrit-

ten, sobald Ortschaften zu einem erheblichen Teil 

durch Windenergieanlagen eingekreist werden.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit in dem Bereich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 
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Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

Im Jahr 2008 brütete ein Baumfalkenpaar am Rand des 

westlich des Suchraums gelegenen Waldes, etwas über 

200 m vom Suchraum entfernt (ABIA 2008). Der 500m-

Mindestabstand überschneidet sich zu größeren Teilen 

mit dem nördlichen Bereich des Suchraums (Ia). 

Es sind keine weiteren Brutplätze sensibler Großvogel-

arten innerhalb der artspezifischen Mindestabstände 

bekannt. 

In den Jahren 2007 und 2008 wurden regelmäßig im 

Nordteil des Suchraum nach Nahrung suchende bzw. 

durchziehende Rotmilane beobachtet (v. LUCKWALD 

2008, ABIA 2008) (Ib).. Auch bei der aktuellen Bege-

hung im Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

wurde ein ausdauernder Jagdflug eines Rotmilans im 

nördlichen Bereich des Suchraums registriert. Brutvo-

gelgebiete mit landesweiter Bedeutung für den Rotmi-

lan sind im Umfeld des Suchraums allerdings nicht be-

kannt. 

Das EU-VSG 23 „Untere Allerniederung“ liegt in knapp 

4 km Entfernung in nordöstlicher Richtung. Konflikte mit 

dort brütenden Vogelarten sind nicht zu erwarten, der 

Suchraum befindet sich außerhalb der Prüfradien der 

dort bekannten Brutvorkommen von sensiblen Großvo-

gelarten.  

 

Gastvögel 

Insgesamt ist aus fachlicher Einschätzung davon aus-

zugehen, dass die Leineaue sowohl als Rastgebiet als 

auch als Zugkorridor bedeutsam sein dürfte. Allerdings 

beträgt der Abstand des Suchraums zur Aue minimal 

ca. 1 km (wobei hier eine weitere geringfügige Erhö-

hung des Abstands vorgeschlagen wird, um dem Vor-

sorgeabstand zum dortigen FFH-Gebiet Rechnung zu 

tragen, s.u.), so dass negative Auswirkungen einer 

Windenergienutzung eher nicht zu erwarten sind 

 

Fledermäuse 

Im Norden des Suchraums liegendes, naturnahes 

Kleingewässer samt dem unmittelbaren Umfeld als 

Jagdgebiet von hoher Bedeutung für die sensiblen Ar-

ten Großer Abendsegler und Zwergfledermaus sowie 

auch für Bartfledermäuse. Zuflüge wurden aus den 

westlich gelegenen Waldbereichen beobachtet (Ib). 

Eine potenzielle Bedeutung als Quartiergebiet des Gro-

ßen Abendseglers kommt zudem einem Buchenaltholz-

bestand zu, der ca. 200 m südlich des Suchraums liegt 

(ABIA 2008) 

Daten aus dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 

– 1. Nachtrag zum Windpark Niedern-stöcken vom 

10.03.2011 von der Planungsgruppe grün gmbh 

Weitere Daten aus dem Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag – 1. Nachtrag zum Windpark Niedernstöcken 

vom 10.03.2011 von der Planungsgruppe grün gmbh für 

die Genehmigung der fünf Bestandsanlagen: Erfassung 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015), kommt für die Flä-

che) zu folgendem Ergebnis: 

Für den nördlichen Teilbereich des Suchraums 

ergibt sich aus den vorliegenden Date eine hohe bis 

sehr Konfliktintensität für Brutvögel und Fleder-

mäuse.  

Der 500m-Radius um den Brutplatz eines Baumfal-

kenpaars überschnitt sich zumindest in der Vergan-

genheit zu größeren Teilen mit dem Suchraum, au-

ßerdem lagen aus diesem Bereich häufige Rotmi-

lanbeobachtungen vor.  

Auch ein Fledermausjagdgebiet, das von den sen-

siblen Arten Großer Abendsegler und Zwergfleder-

maus genutzt wird, befindet sich hier.  

Es wird empfohlen, den nördlichen Bereich des 

Suchraums (überlagernde Flächen mit hoher und 

sehr hoher Konfliktintensität) nicht als Vorrangge-

biet Windenergie festzulegen. 

 

Ergebnis:  

Im Ergebnis wurde, der Empfehlung des Gut-

achtens der Region folgend, der nördliche Teil-

bereich der Suchfläche 7 herausgenommen. 

Die Position wird durch den Vermerk der Region 

Hannover vom 12.01.2016 des Fachbereichs 

Umwelt (Team 36.04) noch einmal bekräftigt: 

„RROP 2015: Potenzialfläche Neustadt 07 – Ar-

tenschutzrechtliche Konfliktintensität 

Naturschutzfachliche Einschätzung zu den Gut-

achten der planungsgruppe grün „WP Stö-

ckendrebber Brutvogelbericht“(Stand: 14.10.15) 

und „WP Stöckendrebber Raumnutzungskartie-

rung“ (Stand: 28.10.15)  

Die ecoJoule construct GmbH beantragt den nördli-

chen Bereich der Potenzialfläche Neustadt 07 in der 

Gemarkung Stöckendrebber als Vorranggebiet für 

Windenergienutzung in das RROP 2015 aufzuneh-

men.  

Als Begründung wird angeführt, dass Windenergie-

nutzung und Artenschutz sich an diesem Standort 

nicht per se ausschließen. Diese Einschätzung be-

ruht auf den oben genannten Untersuchungen, die 

die planungsgruppe grün (pgg) in den Jahren 2012 

– 2015 durchgeführt hat.  

Entgegen der Einschätzung der ecoJoule construct 

GmbH bin ich der Ansicht, dass die nun vorliegen-

den aktuellen Kartierungen eindeutig die besondere 

Bedeutung des Standortes für den Artenschutz be-

legen. Sie stützen die Einschätzung der Region, 

dass dieser Teilbereich der Potenzialfläche auf-

grund einer hohen bis sehr hohen artenschutzrecht-

lichen Konfliktintensität nicht als Vorranggebiet für 

Windenergienutzung ausgewiesen werden sollte. 

Im Einzelnen stützt sich meine Einschätzung auf fol-

gende Aspekte:  

- Zunächst ist festzuhalten, dass die Untersu-

chung sich in vielen Punkten auf das NLT-Pa-
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von 3 kollisionsgefährdeten Brutvogelarten mit Ab-

standsempfehlung gemäß NLT: 

- Kiebitz: Der Kiebitz wurde im Bereich der Be-

standsanlagen im Rahmen von Rastvogelkartie-

rungen 2006 und 2007/2008 nachgewiesen. Es 

wird angenommen, dass die Leineaue mit angren-

zenden Ackerflächen ein großräumiges Rastge-

biet für Kiebitze darstellt und dass die räumliche 

Verteilung der Rastvogeltrupps innerhalb dieses 

Gebietes von Jahr zu Jahr variiert. Da das gele-

gentliche Auftreten von Kiebitztrupps mit mehreren 

Hundert bis max. 1.500 Individuen eher auf die 

breit gestreute Verteilung des Kiebitz während des 

Zuges als auf eine spezielle Bedeutung und Eig-

nung der Fläche als Rast- und Sammelplatz dieser 

Art, wird das Gebiet nicht als bedeutsamer Rast-

vogellebensraum eingeschätzt. 

- Mäusebussard: Der Mäusebussard ist als Nah-

rungsgast im Bereich der Anlagen festgestellt wor-

den. 

- Turmfalke: Der Turmfalke wurde als Nahrungsgast 

erfasst. 

 

pier (Stand 2014) beruft und an den Empfeh-

lungen orientiert. In einigen Punkten werden 

jedoch eindeutige Empfehlungen bzw. 

Schlussfolgerungen nicht berücksichtigt. Dazu 

im Folgenden mehr. 

- Rotmilan: Die Untersuchungen haben erge-

ben, dass es in den Jahren 2012, 2013 und 

2014 jeweils Rotmilanbrutpaare im Umkreis 

von 1500m um die Potenzialfläche gab. Der 

gemäß NLT-Papier erforderliche Mindestab-

stand von WEA zu diesen Brutplätzen ist dem-

nach an diesem Standort nicht einzuhalten. 

Die Tatsache, dass 2015 kein Brutpaar festge-

stellt wurde, stellt diese Einschätzung nicht in 

Frage.  

Die Gutachter kommen im Rahmen ihrer Be-

wertung des Untersuchungsgebietes für Brut-

vögel nach der Methode von Behm & Krüger 

(2013) zu dem Schluss, dass es sich bei der 

Potenzialfläche nicht um ein essentielles Nah-

rungshabitat für den Rotmilan handelt, da in 

der Raumnutzungskartierung nur eine „geringe 

bis mittlere Flugintensität“ der Art festgestellt 

wurde (vgl. Seite 11 Brutvogelbericht).  

Die streng schematische Einteilung der im 

Rahmen der Raumnutzungsanalyse erfassten 

Flüge nach Höhenklassen sowie die Analyse 

innerhalb von Rasterquadraten die zu diesem 

Ergebnis führt wird von der UNB jedoch sehr 

kritisch gesehen und in ihrer Aussagekraft an-

gezweifelt. Zum einen beziehen sich die Zwei-

fel auf die Möglichkeit die Höhe der Flugbewe-

gungen über die relativ weiten Beobachtungs-

abstände korrekt einzuschätzen. Ebenso ist 

die Aufzeichnung der Flugbahnen aufgrund 

des Abstandes der Beobachter mit Ungenau-

igkeiten behaftet. Dies spricht gegen die ein-

deutige Zuordnung zu einzelnen Rasterquad-

raten. Des Weiteren wird nicht klar, wie die 

Skalierung für die Risikobewertung zustande 

kommt: Es bleibt z.B. unklar mit welcher Fach-

behörde (vgl. Seite 7 Raumnutzungsanalyse) 

abgestimmt wurde, dass ab 2,75 Flügen in 10 

Stunden pro Rasterquadrat eine hohe Flugak-

tivität vorliegt.  

Unabhängig von diesen Zweifeln lässt die 

Raumnutzungsanalyse jedoch die intensive 

Frequentierung der Potenzialfläche erkennen. 

Auch hier weicht die Einschätzung der UNB 

von den Schlüssen des Gutachterbüros (ge-

ringe bis mittlere Raumnutzung) ab: Eine hohe 

Flugintensität im Untersuchungsgebiet ist 

deutlich erkennbar. Zusammen mit den Brut-

vorkommen aus den Jahren 2012, 2013 und 

2014 zeigt dies eindeutig, dass es sich um ein 

Brut- und Nahrungshabitat des Rotmilans han-

delt, das nach Behm & Krüger als landesweit 

bedeutsam eingestuft wird.  

Zusammenfassend kommt das vorliegende 

Gutachten dann aber doch zu dem Schluss, 

dass die Frequenz von Flügen in Teilbereichen 

um die Anlagen bzw. den Potenzialstandort als 

kritisch zu bewerten ist. Diese Auffassung wird 

wiederum von der UNB geteilt.  
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Einschätzung UNB: Sollten in diesem intensiv 

genutzten Raum WEA gebaut werden, ist von 

einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko aus-

zugehen. 

- Wespenbussard: Es wurde ein Brutverdacht 

knapp außerhalb des vom NLT-Papier emp-

fohlenen Mindestabstandes von 1000m kar-

tiert (ca. 1090m Abstand). Das Gutachten 

kommt zu dem Schluss, dass eine Gefährdung 

des Wespenbussards nicht auszuschließen 

ist.  

Hinsichtlich der Qualität der Daten aus der 

Raumnutzungsanalyse stellt die Untersuchung 

fest, dass der Wespenbussard erst spät im 

Brutgebiet erscheint und die ersten Flugversu-

che der Jungvögel erst Mitte Juli bis Anfang 

August stattfinden. Diese Zeit, in der vermehrt 

auch beide Partner auf Beutejagd gehen, 

wurde von den Raumnutzungsterminen nicht 

umfangreich erfasst. Nur zwei von 14 Be-

obachtungstagen lagen in diesem Zeitraum.  

Einschätzung UNB: Die artenschutzrechtliche 

Unbedenklichkeit bezüglich des Wespenbus-

sards kann auf dieser Grundlage nicht festge-

stellt werden. 

- Baumfalke: Auch beim Baumfalken ist festzu-

halten, dass die Qualität der Daten keine ein-

deutigen Schlüsse zulässt. Wie die Gutachter 

selbst feststellen erscheint diese Art erst spät 

im Brutgebiet. Der relevante Zeitraum wurde 

durch die Raumnutzungskartierung nur unzu-

reichend erfasst.  

Einschätzung UNB: Die artenschutzrechtliche 

Unbedenklichkeit kann auf dieser Grundlage 

nicht festgestellt werden. 

- Ergänzend bleibt anzumerken, dass hinsicht-

lich weiterer Brutvogelarten die Vorgaben des 

NLT-Papiers nicht konsequent angewendet 

werden. So wurde zum Beispiel ein Brutver-

dacht des Turmfalken im Abstand von 150m 

zur Potenzialfläche festgestellt. Der laut NLT-

Papier empfohlene Mindestabstand von 500m 

für geplante Anlagen kann an diesem Standort 

nicht eingehalten werden. Die Untersuchung 

bestätigt diese Einschätzung, kommt aber den-

noch in der zusammenfassenden Darstellung 

der Ergebnisse zu dem Schluss, dass hinsicht-

lich der Kollisionsgefährdung im UG nach der-

zeitigem Kenntnisstand keine Brutvögel betrof-

fen sind.  

Auch ein Brutverdacht für den Mäusebussard 

etwa 750m westlich der Potentialfläche wird im 

Rahmen der weiteren Untersuchungen nicht 

weiter betrachtet. Laut NLT-Papier hätte inner-

halb eines 1000m Prüfbereichs um das Brut-

vorkommen im Rahmen der Raumnutzungs-

analyse auf Nahrungshabitate und die vorhan-

denen Flugwege untersucht werden müssen.  

Es wird nicht erläutert, warum Turmfalke und 

Mäusebussard in der Raumnutzungs-kartie-

rung nicht berücksichtigt werden. 

- Zum Thema Fledermäuse kann keine Aussage 

getroffen werden, da die Stellungnahme der 
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Firma ecoJoule keine Ergebnisse einer aktuel-

len Fledermauskartierung beinhaltet.  

Da die Untersuchungen eindrücklich belegen, dass 

es sich bei dem Untersuchungsraum um einen be-

deutsamen Lebensraum für eine Vielzahl von Greif-

vogelarten handelt, empfehle ich die jetzige Abgren-

zung des Vorranggebietes Windenergie beizubehal-

ten und dem Antrag der Firma ecoJoule nicht zu ent-

sprechen. Der nördliche Bereich der Potenzialfläche 

sollte aufgrund der sehr hohen artenschutzrechtli-

chen Konfliktintensität nicht als Vorranggebiet aus-

gewiesen werden.  

Diese Einschätzung wird außerdem dadurch ge-

stützt, dass es sich bei dem Raum um eine regional 

bedeutsame Kernfläche für den Biotopverbund in 

der Region Hannover handelt. Unmittelbar östlich 

schließt sich ein regional bedeutsamer Korridor an, 

der die Verbindung zur Leineaue als einer weiteren 

Kernfläche des Biotopverbundes darstellt.  

Eine Vergrößerung des Vorranggebietes für Wind-

energie in den nördlichen Teilbereich der Potenzial-

fläche würde die Riegelwirkung der bereits beste-

henden Anlagen erheblich erhöhen und stünde den 

Zielsetzungen der Biotopverbundplanung komplett 

entgegen.“ 

 

Für den verbleibenden Teil - der Konzentrations-

fläche 7 – gilt Folgendes: 

Da die räumliche Ausdehnung der Konzentrations-

fläche Niederstöcken/Stöckendrebber nur geringfü-

gig über den Bereich der Bestandsanlagen hinaus-

geht, ist mit keiner Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes zu rechnen. 

Aufgrund der vorliegenden Daten und der vorhan-

denen Vorbelastung sind auf der Ebene der Flä-

chennutzungsplanung keine negativen Auswirkun-

gen auf die Avifauna zu erkennen.   

Um baubedingte Einschränkungen des Brutge-

schäfts sowie betriebsbedingte Einschränkungen 

möglichst gering zu halten können im Rahmen der 

Vorhabenzulassung Maßnahmen der Verminde-

rung vorgesehen werden (z.B. Bauzeitenbeschrän-

kung). 

Stehende Gewässer > 0,5 ha und Waldflächen > 2,5 

ha einschließlich einem 200 m Puffer wurden bereits 

als weiche Tabukriterien ausgewiesen.  

Das Gutachten der Planungsgruppe grün gmbh 

kommt zu dem Ergebnis, dass der Bereich der Be-

standsanlagen bezüglich seiner Empfindlichkeit auf-

grund seiner Strukturarmut als gering einzuschät-

zen ist. 

Somit sind aufgrund der Vorbelastung und der 

Struktur der Konzentrationsfläche keine negativen 

Auswirkungen zu erwarten. 

Eingriffsmindernde Maßnahmen sind im Genehmi-

gungsverfahren zu veranlassen. 

Pflanzen Bestand 

Sie wird an der westlichen Seite optisch von den nahe-

liegenden Waldflächen begrenzt. Die Fläche selbst 

wird intensiv-landwirtschaftlich genutzt und ist durch 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergieanlagen 

einschließlich der notwendigen Infrastruktur werden 

zusätzliche Flächen in Anspruch genommen und 
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große landwirtschaftliche Schläge geprägt. Im südli-

chen Bereich ist die Landschaft nur wenig durch Grün-

elemente gegliedert. 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bi-

otopschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: gering 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: gering 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- nördlicher Bereich Offenlandgebiet (Kernfläche regio-

naler Bedeutung) 

- südlicher Bereich keine Biotopverbunde 

- im Nordosten, Norden und Westen grenzt o.g. Offen-

landgebiet direkt an 

- Grenze der naturräumlichen Einheiten 627.14 und 

627.13 verläuft im Norden und Süden durch die Such-

fläche 

- unweit östlich beginnt regional bedeutsamer Korridor 

(Verbindung des Offenlandgebietes mit Feuchtlebens-

raum (Kernfläche nationaler Bedeutung))  Verbin-

dung mit Uferzone der Leine- 

insbesondere gehen vorhandene Vegetationsstruk-

turen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der aktuellen Vorbelas-

tungen werden dort Eingriffe als hinnehmbar bewer-

tet.  

 

Boden LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- Darstellung einer kleinen Fläche als Suchraum für Bö-

den mit besonderen Standorteigenschaften (BÜK50n) 

sowie überlagert mit Naturnaher Boden (alte Wald-

standorte) (Schutzwürdig aufgrund des hohen Bioto-

pentwicklungspotentials und der Erhaltung der Boden-

vielfalt; Suchflächen auf Basis der Bodenübersichts-

karte 1:50.000 erlauben keine parzellenscharfen, punkt-

genauen Aussagen und müssen auf kleinräumigeren 

Ebene überprüft werden) 

Hinweis der Unteren Bodenschutzbehörde auf Altabla-

gerungsstandort: 57, Kippe Stöckendrebber, Altablage-

rungsnummer 253 011 4054 

Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente 

der Windenergieanlagen und für die notwendige Inf-

rastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungs-

trassen) ist unvermeidlich. Durch Ausgleichsmaß-

nahmen im Nahbereich der Anlagen kann der Bo-

denschutz verbessert werden. Im Genehmigungs-

verfahren ist eine Minimierung der notwendigen Ein-

griffe (z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspeisemög-

lichkeiten in das Stromnetz sind positiv zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung : nicht betroffen  

 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftlicher Nut-

zung ist von einer Vorbelastung von Oberflächen- 

und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann im 

Genehmigungsverfahren durch Auflagen gewähr-

leistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch die 

Baumaßnahmen an den Einzelstandorten und sind 

daher im Genehmigungsverfahren zu berücksichti-

gen. Dort sind ggf. Gutachten einzuholen. Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen können durch 

Nebenbestimmungen den Betreibern auferlegt wer-

den. Sie führen nicht dazu, dass die betreffenden 

Bereiche generell für die Windenergienutzung un-

geeignet sind. 
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Luft und  

Klima 

Keine Besonderheiten bekannt. Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen Kli-

maschutz bei und sind diesbezüglich positiv zu be-

werten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LRP: Karte 2 – Landschaftsbild 

Südlicher Bereich (ca. 70 % der Fläche): Landschafts-

teilraum mit geringer Bedeutung. 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

5 Windenergieanlagen 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft: 

- potenzielles LSG H 8n im nördlichen Teilbereich (grö-

ßere Fläche) und im südlichen Teilbereich (Kleinstflä-

che) 

- restliche Fläche (Großteil) ohne Schutzgebiete 

- LSG-H8 grenzt im Westen direkt an 

- potenzielles LSG H 8n grenzt im Norden direkt an 

Die bestehenden und geplanten Windenergieanla-

gen führen als mastartige Bauwerke auf Grund ihrer 

Höhe zu einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs der 

Landschaft und der Standorte weithin sichtbar und 

tragen durch die  Drehbewegung der Rotoren zu ei-

ner starken Überformung der Landschaftswahrneh-

mung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in dem Be-

reich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer hin-

nehmbaren Zusatzbelastung. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine Bekannt Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufgelisteten 

Flächen sind bislang keine erheblichen Auswirkun-

gen auf Kulturgüter festzustellen.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.8 Konzentrationsfläche 8: Esperke 

Fläche S 8 Esperke 

Flächengröße 53,1 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen LSG (Südwesten) 
800m-Siedlungsabstand Esperke 
600m-Gewerbeabstand 

Norden Gemeindegebietsgrenze 
Wald 

Osten 600m-Außenbereichsabstand Hope 

Süden Gemeindegebietsgrenze (Südosten) 

 

Die Konzentrationsfläche weist ein flaches Relief auf. Die Fläche wird intensiv-landwirt-

schaftlich genutzt; es herrschen große landwirtschaftliche Schläge vor. Die Landschaft 

ist durch eine Baumreihe gegliedert; die Baumreihe säumt einen Weg, der sich von Nor-

den nach Süden durch die Suchgebietsfläche zieht. Im südlichen Teil wird die Landschaft 

durch ein kleines Waldstück und durch eine weitere Baumreihe entlang eines Weges 

von Westen nach Osten durchzogen. – Die Landschaft ermöglicht weitläufige Sichtbe-

ziehungen. Dabei fällt auf, dass sie weder durch Freileitungen noch durch Windenergie-

anlagen oder andere technische Einrichtungen vorbelastet ist. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Esperke liegen in einem Ab-

stand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich 

  

Erholungsfunktion 

Keine Vorbelastung mit WEA – Erholungseignung der 

Landschaft beeinträchtigt 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche:  

LaPla: Beiplan Nr. 11: Formen der Erholungsnutzung: 

Bereiche, in denen vorrangig naturnahe Landschafts-

strukturen und Nutzungsformen entwickelt werden sol-

len. Eine Erholungsnutzung soll dies berücksichtigen. 

 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Aufgrund langgezogener Fläche gewisse optische Bar-

riere für Stadtteilstadtteil Esperke  

Keine erheblichen Auswirkungen 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

 

Relevante Vorbelastung 

Keine Vorbelastungen durch Windenergieanlagen. 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewoh-

ner durch die von den Windenergieanlagen 

verursachten Emissionen (Lärm, Schatten-

wurf, Lichtreflexe) hängt von zahlreichen Fak-

toren ab (Anlagentyp, Anlagenhöhe, Topogra-

phie, vorherrschende Windrichtung, Vorbelas-

tung u.a.). Auf Grund der bei der Planung aus 

Vorsorgegründen berücksichtigten Abstände 

sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten. 

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen 

ist zu klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen 

Beeinträchtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der 

Vorhabenebene mit Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können 

Auflagen erteilt werden (Abschaltautomatiken 

bzgl. Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen 

des Betriebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch über-

schritten, sobald Ortschaften zu einem erheb-

lichen Teil durch Windenergieanlagen einge-

kreist werden.  

Trotz der fehlenden Vorbelastung sind die 

neuen Beeinträchtigungen in der Gesamtab-

wägung hinnehmbar. 
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Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

Horste von sensiblen Großvogelarten waren aus dem 

Suchraums bzw. dem nahen Umfeld aus den Vorinfor-

mationen nicht bekannt. Bei der o.g. Untersuchung im 

Jahr 2014 wurde ein Brutverdacht des Wespenbus-

sards für einen östlich Warmeloh gelegenen Wald fest-

gestellt.  Der Mindestabstand von 1 km überschneidet 

sich mit dem südwestlichen Ausläufer des Suchraums 

(Ia). Weitere Brutvorkommen sensibler Arten wurden 

nicht nachgewiesen. Auch eine besondere Bedeutung 

des Suchraums als Nahrungshabitat ergab sich nicht. 

Die im Umfeld beobachteten Großvogelarten, insbeson-

dere Rotmilan und Weißstorch, orientieren sich schwer-

punktmäßig in Richtung Leineaue. 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.  Der Abstand 

zur Leineaue als potenziell bedeutsamen Flugkorridor 

beträgt minimal ca. 1,5 km, so dass ein recht großer Ab-

stand gegeben ist.  Auch bei der o.g. Untersuchung 

wurde für den Suchraum selbst keine besondere Be-

deutung für Gastvögel festgestellt. 

Fledermäuse 

Bedeutsame Jagdgebiete und Flugrouten liegen außer-

halb der damals untersuchten Potenzialfläche für Wind-

energie, die allerdings nur teilweise kongruent mit dem 

hier zu beurteilenden Suchraum ist. Mit Blick auf den 

aktuellen Suchraum sind zwei Konflikte zu beachten. 

Zum einen überlagert sich der südwestliche Bereich des 

Suchraums mit dem Vorsorgeabstand von 1.200 m um 

das FFH-Gebiet  90 „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 

untere Oker“. Hier ist der Teilbereich Blankes Flat rele-

vant; sensible Art ist die Teichfledermaus (Ia). Zum an-

deren befindet sich östlich der Ortschaft Warmeloh ein 

Buchenaltholzbestand, der zahlreiche Höhlenbäume 

aufweist. Dieser Altholzbestand hat eine potenziell hohe 

Bedeutung als Quartiergebiet von sensiblen Fleder-

mausarten, u.a. Abendsegler. Der Vorsorgeabstand 

von 1km überlagert sich ebenfalls mit dem südwestli-

chen Ausläufer des Suchraums (Ib). 

 

Daten Abia 2014 

Weitere Daten durch die Untersuchung der Vögel sowie 

Fledermäuse durch die Arbeitsgemeinschaft Biotop- 

und Artenschutz GbR im April 2014 im Rahmen der Pla-

nung von WEA in Esperke. Erfassung von 10 kollisions-

gefährdeten Brutvogelarten mit Abstandsempfehlung 

gemäß NLT und einem Brutvogelgebiet mit lokaler Be-

deutung: 

- Rotmilan: Regelmäßige Beobachtung einzelner 

Tiere und auch Altvögel mit Paarbindung, Schwer-

punkte der Flugaktivität (meist Jagdflüge) befinden 

sich in der Leineaue und südlich der Potenzialflä-

che. Vermutungen zufolge könnte der Rotmilan in 

der Vergangenheit im Wald am Rand der Leineaue 

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der 

Region Hannover (Abia 2015), kommt für 

die Fläche) zu folgendem Ergebnis: 

Die identifizierten Konflikte betreffen den süd-

westlichen Ausläufer des Suchraums. Es wird 

empfohlen, den Abstand von 1.200 zum FFH-

Gebiet DE 3021-331 einzuhalten und den 

Überschneidungsbereich auszusparen. Auf 

diese Weise ist auch der Vorsorgeabstand 

zum potenziellen Quartiergebiet südöstlich 

Warmeloh sowie der Mindestabstand zum 

Brutplatz des Wespenbussards gewahrt.  

Auf der restlichen Fläche sind keine Kon-

flikte bekannt, die gegen eine Ausweisung 

als Vorranggebiet für Windenergie spre-

chen würden. 

 

 

Ergebnisse Abia 2014 

Das Gutachten der Arbeitsgemeinschaft Bio-

top- und Artenschutz GbR vom April 2014 

kommt zu dem Ergebnis, dass keine Vorkom-

men von im UG brütenden oder dort nach 

Nahrung suchenden Vogelarten gegen die 

Windenergieplanung sprechen. Die geforder-

ten Abstände des NLT zu den Brutplätzen kol-

lisionsgefährdeter Arten können eingehalten 

werden. In der Konzentrationsfläche befindet 

sich zwar ein Brutvogelgebiet mit lokaler Be-

deutung, was allerdings vorwiegend auf das 

Vorkommen der stark abnehmenden, aber im-

mer noch häufigen Feldlerche zurückzuführen 

ist. Da durch die Aufnahme der Feldlerche in 

die Rote Liste in der Regel jedes Ackergebiet 

eine lokale Bedeutung durch das Vorkommen 

dieser Art erreicht, würde Windenergienut-

zung auf Ackerflächen generell ausgeschlos-

sen werden. Deswegen sollten sich die Ab-

standskriterien auf hochwertige Vogellebens-

räume beschränken und keine anderen im Un-

tersuchungsgebiet vorkommenden brütenden 

oder dort nach Nahrung suchenden Vogelar-

ten sprechen gegen Windenergieplanung. 

Für den Mäusebussard wird nach dem NLT-

Arbeitshilfe Naturschutz und Windenergie 

(Stand 2014) für die Bauleitplanung ein Min-

destabstand von 500m zum Horst empfohlen 

(vgl. S. 14, Tabelle 2). Da der gefundene Horst 

ca. 1,2 km südwestlich der Potenzialfläche, so 

dass diesbezüglich keine Probleme bestehen. 

Zudem gehört der Mäusebussard zu den un-

gefährdeten, weit verbreiteten Greifvogelarten 

im Gebiet. 

 

Insgesamt ist die Aktivität der Fledermäuse 

im UG gering. Der Schwerpunkt der Jagdakti-

vität konzentriert sich am Rand von Wäldern 

und Feldgehölzen sowie am Ortsrand Es-

perke. Quartiere wurden nicht gefunden, sind 
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im Bereich zwischen Esperke und Grindau gebrü-

tet haben, dieser Bereich liegt mehr als 1,5 km au-

ßerhalb der Potenzialfläche. 

- Schwarzmilan: Die Art wurde zweimal beobachtet, 

es gibt aber keine Hinweise auf eine Brut oder eine 

überdurchschnittliche Bedeutung des untersuch-

ten Gebietes für die Art 

- Rohrweihe: Wiederholte Beobachtungen einzelner 

Vögel, es gab aber keine Hinweise auf eine Brut. 

- Weißstorch: Die Potenzialfläche sowie die umlie-

genden Flächen besitzen keine Bedeutung als 

Nahrungshabitat der Art und werden auch kaum 

überflogen. 

- Wespenbussard: Die drei vorliegenden Beobach-

tungen dieser Art werden als Brutverdacht einge-

stuft (südlich von Esperke) 

- Baumfalke: Beobachtung von zwei Tieren im süd-

lich der Potentialfläche 

- Kranich: Die Art wurde als Durchzügler beobach-

tet, eine Brut ist auszuschließen 

- Mäusebussard: Ein Horst dieser Art wurde in ei-

nem Waldstück nordöstlich von Vesbeck gefunden 

- Waldohreule: Brutverdacht für ein Waldstück am 

östlichen Ortsrand von Esperke 

- Turmfalke: Art wurde nur unregelmäßig beobach-

tet, es gibt keine Hinweise auf einen möglichen 

Brutplatz im Gebiet. 

- Im inneren Untersuchungsgebiet brüten fünf nach 

Roter Liste Niedersachsen gefährdete Arten (Feld-

lerche, Heidelerche, Pirol und Rebhuhn). Daraus 

ergibt sich nach der Bewertungsmethode der 

Staatlichen Vogelschutzwarte eine lokale Bedeu-

tung als Brutvogelgebiet. 

 

Weitere Daten durch die Untersuchung der Vögel sowie 

Fledermäuse durch die Arbeitsgemeinschaft Biotop- 

und Artenschutz GbR im April 2014 im Rahmen der Pla-

nung von WEA in Esperke: Insgesamt ist die Aktivität 

der Fledermäuse im Untersuchungsgebiet gering. Der 

Schwerpunkt der Jagdaktivität beschränkt sich auf den 

Rand von Wäldern und Feldgehölzen sowie den Orts-

rand Esperke. Quartiere wurden nicht gefunden, sind 

aber in einigen Waldbereichen sowie in den Ortslagen 

potenziell vorhanden. Für folgende Arten gab es Nach-

weise: 

- Wasserfledermaus 

- Bartfledermaus 

- Fransenfledermaus 

- Arten der Gattung Myotis 

- Großer Abendsegler 

- Kleiner Abendsegler 

- Zwergfledermaus 

- Mückenfledermaus 

- Rauhautfledermaus 

- Breiflügelfledermaus 

- Langohr 

Daten FÖA 2016 

Zu den Ergebnissen und Inhalten der gutachterlichen 

Stellungnahme siehe: FÖA Landschaftsplanung GmbH: 

Gutachterliche Stellungnahme „Überprüfung von Greif-

vogelhorsten im Bereich des geplanten Windparks Es-

perke“ (08.07.2016) als Anlage zur Abwägungstabelle 

Gegenstand der Akten. 

aber in einigen Waldbereichen sowie in den 

Ortslagen potenziell vorhanden. 

Für die Lokalpoupulation der Fledermäuse 

liegt ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko 

nicht vor. Für die beiden ziehenden Arten Rau-

hautfledermaus und Großer Abendsegler 

kann aber ein erhöhtes Risiko zur Zugzeit 

nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. Diesem Sachverhalt kann 

aber im Genehmigungsverfahren mit der An-

ordnung von Abschaltzeiten begegnet werden 

Ergebnisse: Abia 2014 in Gegenüberstel-

lung zu FÖA 2016:  

Die Gegenüberstellung der zeigen deutlich, 

dass die artenschutzfachliche Situation im 

Zeitverlauf deutlichen Änderungen unterliegen 

kann (Aufgabe von Horsten; Wechselhorste, 

Belegung von Horsten durch verschiedene Ar-

ten). Dies spricht für  eine detaillierte Untersu-

chung erst auf der Ebene der Genehmigungs-

planung, da sonst Flächen für die Windenergie 

ohne Erfordernis dauerhaft gesperrt würden.  

Im Einzelnen:  

Das Gutachten des Büros Abia aus dem 

Jahre 2014 enthält eine systematische Un-

tersuchung der Brut- und Gastvögel sowie 

der Fledermäuse in zwei aufeinanderfol-

genden Jahren (Frühjahr 2013 und Früh-

jahr 2014). Es bietet daher eine verlässliche 

Grundlage und enthält nach Arten differen-

zierte Aussagen. 

Im Hinblick auf den Rotmilan kommt die Un-

tersuchung zu dem Ergebnis, dass der Be-

reich nicht zu den landesweit bedeutsamen 

Rotmilanlebensräumen zählt; darüber hinaus 

spielt der Raum keine besondere Rolle als 

Nahrungshabitat (vgl. hierzu näher Abia 2014, 

S. 29 f). Ein Rotmilanhorst wurde im Untersu-

chungsgebiet 2013 nicht nachgewiesen. Der 

Brutverdacht liegt mehr als 1,5km außerhalb 

der Potenzialfläche. Insgesamt wird kein signi-

fikant erhöhtes Tötungsrisiko erkannt.  

Diese aufgrund ihrer Tiefe und Dauer der Be-

obachtungen verlässlichen Angaben führen 

zunächst zu der Erkenntnis, dass das Gebiet 

im Hinblick auf diesen Belang (Rotmilan) nicht 

von vornherein ungeeignet ist. 

Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse 

der aktuellen Untersuchung des Büros 

FÖA aus 2016 in der Gesamtschau nicht wi-

derlegt sondern nur bezüglich eines Teilberei-

ches aktualisiert. 

Von den zwei gefundenen Rotmilanhorsten 

liegt einer in einem unproblematischen Ab-

stand von 2013m zur Konzentrationsfläche.  

Der zweite Horst liegt in 700m Abstand zur 

Konzentrationsfläche. Damit liegt die Fläche in 

einem Bereich, innerhalb dessen nach Ein-

schätzung der Fachleute von einem signifikant 

erhöhten Tötungsrisiko ausgegangen werden 

muss (vgl. auch Abia 2014, S. 30). Dies kann 
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Die gutachterliche Stellungnahme „Überprüfung von 

Greifvogelhorsten im Bereich des geplanten Windparks 

Esperke“ (08.07.2016) hat ihrern Anlass u.a. in konkre-

ten Beobachtungen, ist räumlich begrenzt und beruht 

auf zwei Kontrollen in zeitlich nahem Abstand (8.6.2016 

und 28.6.2016).  

Rotmilan:  

Von den zwei gefundenen Rotmilanhorsten liegt einer in 

einem unproblematischen Abstand von 2013m zur Kon-

zentrationsfläche.  

Der zweite Horst liegt in 700m Abstand zur Konzentra-

tionsfläche. 

Mäusebussard: 

Fund eines Mäusebussardhorstes innerhalb der Kon-

zentrationsfläche, ein weiterer Horst in ca. 500m Ab-

stand.  

 

Weitere Informationen aus dem Beteiligungsverfah-

ren 

Im Waldgebiet „Auf dem Sande“ bei Grindau, nördlich 

von Esperke wurden – so Beobachtungen aus der Be-

völkerung -  verschiedene Fledermausvorkommen fest-

gestellt (Großen Abendsegler, die Fransenfledermaus, 

das Große Mausohr, das Braune Langohr, die Bartfle-

dermaus und die Bechsteinfledermaus). 

im immissionsschutzrechtlichen Genehmi-

gungsverfahren dazu führen, dass Genehmi-

gungsanträge wegen Verstoßes gegen arten-

schutzrechtliche Verbote abgelehnt werden 

muss.  

Voraussetzung ist aber, dass die Sachlage im 

Zeitpunkt der Genehmigungsentscheidung im-

mer noch gegeben ist, was nicht zwingend der 

Fall sein muss, da Horste zum Teil aufgege-

ben oder gewechselt werden. 

Die Tatsache, dass selbst in dem kurzen Zeit-

raum der Untersuchungen der FÖA die Sach-

lage bezüglich des Horstes 2 unterschiedlich 

eingeschätzt wurde (8.6.2016 – keine aktuelle 

Nutzung erkennbar; 28.6.2016 – aktuelle Nut-

zung wahrscheinlich; vgl. FÖA 2016, S. 5 und 

6) und der Vergleich mit den Untersuchungen 

von Abia in 2013 und 2014 zeigt, dass sich die 

Beurteilung der Horstsituation (Bestand, Nut-

zung) erheblichen Unsicherheiten und im Zeit-

verlauf deutlichen Änderungen unterliegen 

kann.  

Dies rechtfertigt es in der notwendigen Abwä-

gung der artenschutzrechtlichen Belange im 

Rahmen der Flächennutzungsplanung (für die 

die artenschutzrechtlichen Verbote ja nicht un-

mittelbar gelten), eine ansonsten geeignete 

Fläche nicht von vornherein und auf Dauer für 

die Windenergienutzung auszuschließen. 

Dies jedenfalls dann, wenn es wie hier nur um 

wenige oder einzelne Horste geht. – Diese 

Sichtweise steht in Übereinstimmung mit dem 

Leitfaden Artenschutz 2016 (Nds. MBL. Nr. 

7/2016, Kapitel 4.2), wonach wegen Unkennt-

nis der konkreten Standorte (und der Zeit-

punkte der Realisierung) eine komplette arten-

schutzrechtliche Untersuchung erst auf der 

Ebene des Genehmigungsverfahrens sinnvoll 

und möglich ist. 

Im Hinblick auf den Mäusebussard kann Fol-

gendes festgehalten werden: 

Das Gutachten Abia 2014 stellte einen Horst 

ca. 1,2 km südwestlich fest. Das Untersu-

chungsgebiet wird nach Abia 2014 vom Mäu-

sebussard komplett als Nahrungshabitat ge-

nutzt, allerdings nicht in überdurchschnittlicher 

Weise. 

Die Ergebnisse des FÖA-Gutachtens zum 

Mäusebussard führen nicht zur Annahme der 

Ungeeignetheit der Fläche. 

Für den Mäusebussard gibt es keine Ab-

standsempfehlung der Länderarbeitsgemein-

schaft der Vogelschutzwarten (LAG 2015). 

Auch nach dem Leitfaden Artenschutz 2016 

des Landes Niedersachsen gehört der Mäuse-

bussard derzeit nicht zu den windenergiesen-

siblen Arten in Niedersachsen (vgl. Leitfaden 

Artenschutz 2016: Kapitel 3 Abbildung 3 – Ta-

belle) 

Der Mäusebussard ist in Niedersachsen weit 

verbreitet. 
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Ergebnis 

Aufgrund der vorliegenden Daten ist auf 

der Ebene der Flächennutzungsplanung 

davon ausgegangen werden, dass die ver-

bleibende Konzentrationsfläche nicht auf-

grund von artenschutzfachlichen Sachver-

halten von vornherein ungeeignet ist.  

Die ausgewerteten Artenschutzdaten der Un-

tersuchungen durch Abia (2014 und 2015) 

sind ausreichend aktuell und im Ergebnis 

nachvollziehbar. Die Ergebnisse werden 

durch das von der Bürgerinitiative beauftragte 

Gutachten der FÖA-Landschaftsplanung nicht 

entkräftet. Das Gutachten enthält keine eige-

nen Erhebungen und kommt daher nicht zu 

neuen Erkenntnissen im Hinblick auf die arten-

schutzrechtliche Konfliktträchtigkeit. 

 

Vorhabenzulassung: 

Um baubedingte Einschränkungen des Brut-

geschäfts sowie betriebsbedingte Einschrän-

kungen möglichst gering zu halten, können im 

Rahmen der Vorhabenzulassung Maßnahmen 

der Verminderung vorgesehen werden (z.B. 

Bauzeitenbeschränkung). 

Pflanzen Bestand 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bi-

otopschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: sehr hoch 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Natur und Landschaft: Biotopent-

wicklungspotential: sehr hoch 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Biotopverbunde im Gebiet 

- Offenlandgebiet (Kernfläche überregionaler Bedeu-

tung) in näherer südwestlicher Umgebung 

- Grenze der naturräumlichen Einheiten 627.16 und 

627.20 in westlicher Umgebung 

Flora: Durch den Bau von Windenergieanla-

gen einschließlich der notwendigen Infrastruk-

tur werden Flächen in Anspruch genommen 

und insbesondere gehen vorhandene Vegeta-

tionsstrukturen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung werden dort Eingriffe 

als hinnehmbar bewertet.  

  

Boden Keine Besonderheiten bekannt. Die Bodeninanspruchnahme für die Funda-

mente der Windenergieanlagen und für die 

notwendige Infrastruktur (Trafostation, Zu-

fahrtswege, Leitungstrassen) ist unvermeid-

lich.  

Durch Ausgleichsmaßnahmen im Nahbereich 

der Anlagen kann der Bodenschutz verbessert 

werden. Im Genehmigungsverfahren ist eine 

Minimierung der notwendigen Eingriffe zu ge-

währleisten.  

Bestehende Einspeisemöglichkeiten in das 

Stromnetz sind positiv zu bewerten. 
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Wasser Oberflächengewässer 

Fließgewässer I und II. Ordnung : nicht betroffen  

 

Grundwasser 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft: 

- grundwasserschonende Bodennutzung im nördlichen 

Bereich der Suchfläche vorgesehen  

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung ist von einer Vorbelastung von 

Oberflächen- und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann 

im Genehmigungsverfahren durch Auflagen 

gewährleistet werden. 

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch 

die Baumaßnahmen an den Einzelstandorten 

und sind daher im Genehmigungsverfahren zu 

berücksichtigen. Dort sind ggf. Gutachten ein-

zuholen. Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen können durch Nebenbestimmungen 

den Betreibern auferlegt werden. Sie führen 

nicht dazu, dass die betreffenden Bereiche ge-

nerell für die Windenergienutzung ungeeignet 

sind. 

Luft und 

Klima 

Keine Besonderheiten bekannt. Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen 

Klimaschutz bei und sind diesbezüglich positiv 

zu bewerten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: Großflächige landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. Intensive Nutzung, ausge-

räumte Feldflur, wenig Relief und gliedernde Grünstruk-

tur 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Keine Windenergieanlagen. 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft: 

- im Gebiet selbst keine Schutzgebiete 

- LSG-H28 grenzt im Südwesten direkt an 

Die geplanten Windenergieanlagen führen als 

mastartige Bauwerke auf Grund ihrer Höhe zu 

einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs 

der Landschaft und der Standorte weithin 

sichtbar und tragen durch die  Drehbewegung 

der Rotoren zu einer starken Überformung der 

Landschaftswahrnehmung bei.  

Aufgrund der fehlenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes hoch 

einzustufen. 

Im Genehmigungsverfahren sind Ausgleichs-

maßnahmen anzuordnen. 

 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufge-

listeten Flächen sind bislang keine erhebli-

chen Auswirkungen auf Kulturgüter festzustel-

len.  
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Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.9 Konzentrationsfläche 9: Lutter 

Fläche S 9 Bevensen, Lutter 

Flächengröße 68,1 ha 

Grenzen 
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch 

Westen 800m-Siedlungsabstand Bevensen 

Norden 800m-Siedlungsabstand Lutter 

Osten LSG 

Süden 800m-Siedlungsabstand Büren 

 

Die Situation der Fläche ist differenziert zu betrachten. Die bestehenden Windenergie-

anlagen zwischen Bevensen, Lutter und Büren bilden den größten Windpark im Stadt-

gebiet. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die bestehenden Windenergieanla-

gen zum Teil sehr nah an den Ortslagen stehen und von dort gut zu sehen sind. Vom 

Ortsrand Lutter und Büren aus, wirken die Anlagen auf der leichten Anhöhe sehr domi-

nant, auch aufgrund der Vielzahl der Anlagen. Aus planerischer Sicht wäre es wün-

schenswert, wenn diese Anlagen abgebaut und an anderer Stelle repowert würden. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Lutter liegen in einem Ab-

stand von mindestens 800 m zu Siedlungsbereichen 

und Wohnnutzungen im Außenbereich. 

  

Erholungsfunktion 

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung durch zahlrei-

che WEA im Umfeld hätte die Nutzung der Fläche keine 

nennenswerten Auswirkungen. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche 

 

Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden 

Keine erheblichen Auswirkungen 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

 

Relevante Vorbelastung 

14 WEA im Umfeld 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewoh-

ner durch die von den Windenergieanlagen 

verursachten Emissionen (Lärm, Schatten-

wurf, Lichtreflexe) hängt von zahlreichen Fak-

toren ab (Anlagentyp, Anlagenhöhe, Topogra-

phie, vorherrschende Windrichtung, Vorbelas-

tung u.a.). Auf Grund der bei der Planung aus 

Vorsorgegründen berücksichtigten Abstände 

sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten.  

Im Genehmigungsverfahren für neue Anlagen 

ist zu klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen 

Beeinträchtigungen kommen könnte.  

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der 

Vorhabenebene mit Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können 

Auflagen erteilt werden (Abschaltautomatiken 

bzgl. Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen 

des Betriebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch über-

schritten, sobald Ortschaften zu einem erheb-

lichen Teil durch Windenergieanlagen einge-

kreist werden.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist 

die Schutzwürdigkeit in dem Bereich stark ge-

mindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer 

hinnehmbaren Zusatzbelastung. 
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Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

Es sind keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste 

von sensiblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder 

dem Umfeld bekannt. Überschneidungen des Such-

raums mit Mindestabständen zu Horsten sensibler Ar-

ten oder Vorsorgeabständen zu Gebieten gibt es des-

halb nicht.  In Bezug auf den Schwarzstorch ergibt sich 

eine Überschneidung mit dem 10 km Prüfradius eines 

Schwarzstorchbrutplatzes, der allerdings nicht mehr ak-

tuell ist. Der Schwarzstorch findet im Gebiet keine ge-

eigneten Nahrungshabitate vor, auch Flugkorridore sind 

nicht zu erwarten. Auch für andere sensible Großvogel-

arten ist eine besondere Bedeutung aus der Habi-

tatstruktur des Suchraums nicht abzuleiten. 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst oder dem Umfeld sind 

bedeutsame Gastvogelgebiete bekannt.  Der Abstand 

zur Leineaue als potenziell bedeutsamen Flugkorridor 

beträgt ca. 3 km. 

Fledermäuse 

Eine potenziell hohe Bedeutung des Suchraums bzw. 

von Teilbereichen als Nahrungshabitat oder Flugroute 

liegt nicht vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gele-

genen Wälder weisen ebenfalls keine potenzielle Be-

deutung als Quartiergebiet sensibler Arten wie z.B. 

Abendsegler auf.   

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der 

Region Hannover (Abia 2015), kommt für 

die Fläche) zu folgendem Ergebnis: 

Da keine artenschutzrechtlichen Konflikte be-

kannt sind, kann der Suchraum unverändert 

aufrechterhalten werden. 

 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und 

Fledermäuse (Barrierewirkungen, Kollisions-

gefahr, Verdrängungseffekte) differieren stark 

nach Anlagenstandort und betroffener Art. Da-

bei ist die bestehende Vorbelastung schutz-

mindernd zu berücksichtigen. Eingriffsmin-

dernde Maßnahmen sind im Genehmigungs-

verfahren zu veranlassen 

Pflanzen Bestand 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bi-

otopschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: sehr gering 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: sehr gering 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Biotopverbunde 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund: 

- keine Eintragung für das Gebiet 

Flora: Durch den Bau weiterer Windenergie-

anlagen einschließlich der notwendigen Infra-

struktur werden zusätzliche Flächen in An-

spruch genommen und insbesondere gehen 

vorhandene Vegetationsstrukturen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung und der aktuellen 

Vorbelastungen werden dort Eingriffe als hin-

nehmbar bewertet.  

 

Boden LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- Darstellung im nördlichen und östlichen Teilbereich 

Suchflächen für Plaggenesche nach BÜK50n (Boden 

mit kulturgeschichtlicher Bedeutung; Suchflächen auf 

Basis der Bodenübersichtskarte 1:50.000 erlauben 

keine parzellenscharfen, punktgenauen Aussagen und 

müssen auf kleinräumigeren Ebene überprüft werden) 

Hinweis der Unteren Bodenschutzbehörde auf Altabla-

gerungsstandorte:  

59, Kippe Lutter, Altablagerungsnummer 253 011 4004 

Die Bodeninanspruchnahme für die Funda-

mente der Windenergieanlagen und für die 

notwendige Infrastruktur (Trafostation, Zu-

fahrtswege, Leitungstrassen) ist unvermeid-

lich. Durch Ausgleichsmaßnahmen im Nahbe-

reich der Anlagen kann der Bodenschutz ver-

bessert werden. Im Genehmigungsverfahren 

ist eine Minimierung der notwendigen Eingriffe 

(z.B. Nutzung bereits erschlossener Stand-
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59, Kippe Lutter II, Altablagerungsnummer 253 011 

4005 

orte) zu gewährleisten. Bestehende Einspei-

semöglichkeiten in das Stromnetz sind positiv 

zu bewerten. 

Wasser Fließgewässer I und II. Ordnung: nicht betroffen. 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung ist von einer Vorbelastung von 

Oberflächen- und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann 

im Genehmigungsverfahren durch Auflagen 

gewährleistet werden.  

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch 

die Baumaßnahmen an den Einzelstandorten 

und sind daher im Genehmigungsverfahren zu 

berücksichtigen. Dort sind ggf. Gutachten ein-

zuholen. Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen können durch Nebenbestimmungen 

den Betreibern auferlegt werden. Sie führen 

nicht dazu, dass die betreffenden Bereiche ge-

nerell für die Windenergienutzung ungeeignet 

sind. 

Luft und 

Klima 

Bedeutung der Umgebung für das Schutzgut Luft und 

Klima 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept: 

- gesamte Fläche Kategorie V (umweltverträgliche Nut-

zung) 

- Gebiete mit stärkerer Hangneigung und/oder klimati-

scher Ausgleichsfunktion in direkter südwestlicher Um-

gebung sowie in weiterer westlicher, nördlicher und öst-

licher/südöstlicher Umgebung 

Keine Besonderheiten bekannt. 

Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen 

Klimaschutz bei und sind diesbezüglich positiv 

zu bewerten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LaPla: Beiplan Nr. 6 – Ästhetische Ressource: kultur-

landschaftlich 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Unattraktive Bereiche: Großflächige landwirt-

schaftlich genutzte Flächen. Intensive Nutzung, ausge-

räumte Feldflur, wenig Relief und gliedernde Grünstruk-

tur 

Suchfläche 28 selbst: Landschaftsteilraum mit geringer 

Bedeutung;  

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

14 WEA bereits vorhanden 

 

Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

Umgebung: Im südlichen Bereich – mittlere Bedeutung; 

im nördlichen Beriech: geringe Bedeutung 

Die bestehenden und geplanten Windenergie-

anlagen führen als mastartige Bauwerke auf 

Grund ihrer Höhe zu einer technischen Prä-

gung der Landschaft und damit zu erheblichen 

Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs 

der Landschaft und der Standorte weithin 

sichtbar und tragen durch die  Drehbewegung 

der Rotoren zu einer starken Überformung der 

Landschaftswahrnehmung bei.  

Aufgrund der bestehenden Vorbelastung ist 

die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes in 

dem Bereich stark gemindert. 

Der Bau weiterer Anlagen führt daher zu einer 

hinnehmbaren Zusatzbelastung. 
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Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine bekannt. Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufge-

listeten Flächen sind bislang keine erhebli-

chen Auswirkungen auf Kulturgüter festzustel-

len.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 
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E.10 Konzentrationsfläche 10: Nöpke/Dudensen 

Fläche S 10 Nöpke/Dudensen 

Flächengröße 52,6 ha 

Grenzen  
(vom Südwesten im Uhr-
zeigersinn) 

Definiert durch: 

Westen 800m-Siedlungsabstand Borstel und 
Nöpke 
800m-Siedlungsabstand Spitzburg 

Norden Artenschutz / Grenze Landschaftsbild-
einheit 

Osten 600m-Außenbereichsabstand 

Süden 800m-Siedlungsabstand Gänseberg / 
Hagen 
Artenschutz (Abgrenzung aus Gutach-
ten) 

 

Die Konzentrationsfläche weist ein zum Norden hin leicht ansteigendes Relief auf. Die 

landschaftliche Struktur im Bereich der Konzentrationsfläche und seiner Umgebung glie-

dert sich in vier Bereiche: 

Der Bereich südlich der Ortsverbindungsstraße zwischen Dudensen und Nöpke stellt 

sich als flache, intensiv-landwirtschaftlich genutzte, wenig durch Grünelemente struktu-

rierte, relativ ausgeräumte Feldflur dar.  

Der Bereich nördlich der Ortsverbindungsstraße bis zur Hochspannungstrasse stellt sich 

ebenfalls als intensiv-landwirtschaftlich genutzte, wenig durch Grünelemente struktu-

rierte, relativ ausgeräumte Feldflur dar.  

Im Bereich der Hochspannungstrasse liegt ein Gehölzstreifen, der einen landwirtschaft-

lich nicht genutzten, landschaftlich attraktiven Korridor bildet.  

Nördlich des Korridors schließt noch einmal eine landwirtschaftlich genutzte, ausge-

räumte Feldflur an. 

Es bestehen Sichtbeziehungen zu den WEA bei Nöpke, Laderholz sowie zu WEA bei 

Wenden. 

 

Schutzgut Bestandsaufnahme Prognose und Bewertung 

Mensch Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut Mensch 

Die Konzentrationsflächen Dudensen mindestens 

800 m zu Siedlungsbereichen und Wohnnutzungen im 

Außenbereich.  

 

Erholungsfunktion 

Der nördliche Bereich ist landschaftlich attraktiv und lädt 

durch den vorhandenen Weg zur Erholung (Spazier-

gänge) einlädt. Dieser Bereich ist auch im LRP als Be-

reich mit landschaftlich hoher Bedeutung eingestuft, 

trotz der Vorbelastung durch die Hochspannungstrasse. 

 

Das Maß der Beeinträchtigungen der Bewoh-

ner durch die von den Windenergieanlagen 

verursachten Emissionen (Lärm, Schatten-

wurf, Lichtreflexe) hängt von zahlreichen Fak-

toren ab (Anlagentyp, Anlagenhöhe, Topogra-

phie, vorherrschende Windrichtung, Vorbelas-

tung u.a.). Auf Grund der bei der Planung aus 

Vorsorgegründen berücksichtigten Abstände 

sind Beeinträchtigungen in erheblichem Um-

fang im Allgemeinen nicht zu erwarten. Im Ge-

nehmigungsverfahren für neue Anlagen ist zu 

klären, ob es im Einzelfall zu erheblichen Be-

einträchtigungen kommen könnte.  
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Menschliche Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnum-

feldfunktion 

Die langgestreckte Fläche hat eine gewisse Einkreiswir-

kung für den Stadtteilstadtteil Dudensen in Rchtg. Wes-

ten und für den Stadtteilstadtteil Nöpke in Rchtg. Osten, 

dort im Zusammenwirken mit dem Windpark Nöpke 

(25). 

 

Die Nutzung der sehr großen Suchfläche würde die Er-

holungseignung der Landschaft in einem relativ großen 

Bereich zwischen Nöpke und Dudensen beeinträchti-

gen. 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: ca. 70 % unattraktiv; ca. 30 % attraktiv.  

Korridor:  

LaPla: Beiplan Nr. 11: Formen der Erholungsnutzung: 

Bereiche, in denen eine Erholungsnutzung verstärkt auf 

die empfindlichen Arten- und Biotopstruktur Rücksicht 

nehmen soll. 

Bereiche, in denen vorrangig naturnahe Landschafts-

strukturen und Nutzungsformen entwickelt werden sol-

len. Eine Erholungsnutzung soll dies berücksichtigen. 

Wohnumfeldfunktion 

Außenwohnbereich kann betroffen sein 

Relevante Vorbelastung  

Hochspannungstrasse 

Erheblichen Beeinträchtigungen kann auf der 

Vorhabenebene mit Vermeidungs- und Minde-

rungsmaßnahmen begegnet werden 

Zur Vermeidung und Verminderung können 

Auflagen erteilt werden (Abschaltautomatiken 

bzgl. Schattenwurf; zeitliche Beschränkungen 

des Betriebs u.a.). 

Die Erheblichkeitsschwelle wird jedoch über-

schritten, sobald Ortschaften zu einem erheb-

lichen Teil durch Windenergieanlagen einge-

kreist werden.  

Trotz der fehlenden Vorbelastung sind die 

neuen Beeinträchtigungen in der Gesamtab-

wägung hinnehmbar. 

 

Tiere Aus dem artenschutzrechtlichen Gutachten der Re-

gion Hannover (Abia 2015) sind folgende Sachver-

halte bekannt (Näheres siehe Gutachten als An-

lage): 

Brutvögel 

Es sind keine bedeutsamen Brutgebiete oder Horste 

von sensiblen Vogelarten aus dem Gebiet selbst oder 

dem Umfeld bekannt, so dass es keine Überschneidun-

gen des Suchraums mit Mindestabständen gibt.   

Anders sind die beiden kleinen Talsenken im Norden 

sowie die Niederung des Hagener Baches im Süden zu 

beurteilen, da es sich hierbei aufgrund der teils durch 

Grünland und Gewässer geprägten Landschaftsstruktur 

um potenziell bedeutsame Nahrungshabitate von Greif- 

und Großvogelarten handelt (Ib). 

Gastvögel 

Weder aus dem Suchraum selbst noch aus dem direk-

ten Umfeld sind bedeutsame Gastvogelgebiete be-

kannt.   

Kleinere Trupps rastender Kraniche sind regional vieler-

orts in der Feldflur zu erwarten und damit auch für die-

sen Suchraum nicht auszuschließen. Allerdings ist we-

gen der vorhandenen Ausweichmöglichkeiten für die Art 

nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung auszuge-

hen. 

Fledermäuse 

Aus dem Suchraum selbst und dem näheren Umfeld lie-

gen keine Informationen zu Fledermausvorkommen 

vor.  Die im Umfeld bis 1 km Entfernung gelegenen Wäl-

der weisen potenziell keine besondere Bedeutung als 

Quartiergebiet sensibler Arten auf.   

Ergebnis: 

Das artenschutzrechtliche Gutachten der 

Region Hannover (Abia 2015), kommt für 

die Fläche) zu folgendem Ergebnis: 

Die aufgrund ihrer potenziellen Bedeutung für 

Brutvögel (Nahrungshabitat) sowie Fleder-

mäuse (Flugrouten, Nahrungshabitat) mit „ho-

her Konflikt“ bewerteten Bereiche im Norden 

und im Süden des Suchraums sollten nicht zur 

Windenergiegewinnung genutzt werden.   

Für den übrigen Bereich sind keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte bekannt. 

 

Im Ergebnis wurde eine nördlicher und ein 

südlicher Abschnitt der Suchfläche aus Ar-

tenschutzgründen herausgenommen.  

Für den verbleibenden Teil – die Konzent-

rationsfläche – gibt es keine artenschutz-

rechtlichen Bedenken. 

 

Im Übrigen gilt Folgendes: 

Die möglichen Auswirkungen auf Vögel und 

Fledermäuse (Barrierewirkungen, Kollisions-

gefahr, Verdrängungseffekte) differieren stark 

nach Anlagenstandort und betroffener Art. Da-

bei ist die bestehende Vorbelastung schutz-

mindernd zu berücksichtigen. Eingriffsmin-

dernde Maßnahmen sind im Genehmigungs-

verfahren zu veranlassen 



Teil II der Begründung (Umweltbericht): 66 

 

Die beiden kleinen Talsenken im Norden sowie die Nie-

derung des Hagener Baches sind als potenziell wichtige 

Jagdgebiete zu beurteilen. Aufgrund des deutlich einge-

schnittenen Reliefs sowie der am Nordrand verlaufen-

den Gehölzbestände ist die südliche der beiden kleinen 

Talsenken im Norden als potenzielle Flugroute zu be-

werten (Ib).  Ähnliches gilt für den mit Bäumen gesäum-

ten Nordrand der Niederung des Hagener Baches (Ib). 

In Bezug auf die doppelreihige Alteichenreihe im Süd-

osten ist eine Bedeutung als Flugroute unklar, da die 

Baumreihe recht isoliert in der Feldflur liegt. 

Pflanzen Bestand 

• Der Bereich südlich der Ortsverbindungsstraße zwi-

schen Dudensen und Nöpke stellt sich als flache, in-

tensiv-landwirtschaftlich genutzte, wenig durch Grün-

elemente strukturierte, relativ ausgeräumte Feldflur 

dar.  

• Der Bereich nördlich der Ortsverbindungsstraße bis 

zur Hochspannungstrasse stellt sich ebenfalls als in-

tensiv-landwirtschaftlich genutzte, wenig durch Grün-

elemente strukturierte, relativ ausgeräumte Feldflur 

dar.  

• Im Bereich der Hochspannungstrasse liegt ein Ge-

hölzstreifen, der einen landwirtschaftlich nicht genutz-

ten, landschaftlich attraktiven Korridor bildet. 

• Nördlich des Korridors schließt noch einmal eine 

landwirtschaftlich genutzte, ausgeräumte Feldflur an. 

Biotope gemäß § 30 NatSchG: keine 

 

Bedeutung des Gebietes für die Flora – Arten- und Bi-

otopschutz 

Lapla: Beiplan Nr. 7: Extensivierungseignung / Bioto-

pentwicklungspotential: gering (überwiegend); mittel 

(Südosten) 

LaPla: Beiplan Nr. 8: Flächen- und Biotopentwicklung: 

Vorrangflächen für Land- und Forstwirtschaft: Bioto-

pentwicklungspotential: gering überwiegend; mittel: im 

Südosten; 

LRP: Karte 5b – Biotopverbund 

- Großteil der Fläche ohne Biotopverbund 

 

Bedeutung der Umgebung für die Flora 

- Biotop (Einzelobjekt/Fläche unter 1 ha) in nördlicher 

Umgebung 

Flora: Durch den Bau von Windenergieanla-

gen einschließlich der notwendigen Infrastruk-

tur werden Flächen in Anspruch genommen 

und insbesondere gehen vorhandene Vegeta-

tionsstrukturen verloren.  

Aufgrund der überwiegend intensiven land-

wirtschaftlichen Nutzung werden dort Eingriffe 

als hinnehmbar bewertet.  

  

Boden Bodeneigenschaften und –funktionen 

LRP: Karte 5a – Zielkonzept: 

- kleiner Teilbereich im Süden Kategorie II (Sicherung 

und Verbesserung von Gebieten mit sehr hoher und ho-

her Bedeutung für das Landschaftsbild oder für Boden, 

Wasser, Klima/Luft (abiotische Schutzgüter)) 

 

LRP: Karte 3a – Besondere Werte von Böden 

- Darstellung in weiten Teilen des Gebiets Suchflächen 

für Plaggenesche nach BÜK50n (Boden mit kulturge-

schichtlicher Bedeutung; Suchflächen auf Basis der Bo-

Die Bodeninanspruchnahme für die Funda-

mente der Windenergieanlagen und für die 

notwendige Infrastruktur (Trafostation, Zu-

fahrtswege, Leitungstrassen) ist unvermeid-

lich.  

Durch Ausgleichsmaßnahmen im Nahbereich 

der Anlagen kann der Bodenschutz verbessert 

werden. Im Genehmigungsverfahren ist eine 

Minimierung der notwendigen Eingriffe zu ge-

währleisten.  

Bestehende Einspeisemöglichkeiten in das 

Stromnetz sind positiv zu bewerten. 
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denübersichtskarte 1:50.000 erlauben keine parzellen-

scharfen, punktgenauen Aussagen und müssen auf 

kleinräumigeren Ebene überprüft werden) 

Wasser Oberflächengewässer 

Fließgewässer I und II. Ordnung : nicht betroffen  

LRP: Karte 5b – Biotopverbund:  

- Fließgewässer regionaler Bedeutung auf kleiner Teil-

fläche 

 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen ergeben 

sich hinsichtlich des Grund- /Trinkwasserschutzes 

grundsätzliche Gefährdungspotentiale durch: 

 Erdaufschlüsse für die Herstellung des Fun-

daments, bei der die grundwasserschützen-

den Deckschichten vermindert werden bzw. 

bei der das Grundwasser möglicherwiese 

aufgedeckt wird, 

 erhöhte Nitratausträge aus den Bodenmieten 

während der Bauphase, 

 die Einbringen von Baustoffen bei der Her-

stellung des Fundaments, die möglicher-

weise eine Belastung des Grundwassers ver-

ursachen, 

 das Eindringen von Schadstoffen in den Un-

tergrund bzw. in das Grundwasser während 

der Baumaßnahmen, 

 Den Betrieb von Anlagen mit wassergefähr-

denden Stoffen (Windenergieanlage und 

Transformatoren) 

In den Bereichen intensiver landwirtschaftli-

cher Nutzung ist von einer Vorbelastung von 

Oberflächen- und Grundwasser auszugehen.  

Eine Schonung vorhandener Gewässer kann 

im Genehmigungsverfahren durch Auflagen 

gewährleistet werden. 

Die Gefährdungspotenziale betreffen jedoch 

die Baumaßnahmen an den Einzelstandorten 

und sind daher im Genehmigungsverfahren zu 

berücksichtigen. Dort sind ggf. Gutachten ein-

zuholen. Vermeidungs- und Minderungsmaß-

nahmen können durch Nebenbestimmungen 

den Betreibern auferlegt werden. Sie führen 

nicht dazu, dass die betreffenden Bereiche ge-

nerell für die Windenergienutzung ungeeignet 

sind. 

Luft und  

Klima 

Keine Besonderheiten. Windenergieanlagen tragen zum allgemeinen 

Klimaschutz bei und sind diesbezüglich positiv 

zu bewerten. 

Landschaft, 

Land-

schaftsbild, 

Ortsbild 

Bedeutung des Gesamtgebietes für die Landschaft 

Landschaftsbild 

LaPla: Beiplan Nr. 6 – Ästhetische Ressource: überwie-

gend kultur-landschaftlich; Korridor im Norden: natur-

landschaftlich 

 

LaPla: Beiplan Nr. 11: Landschaftsbild und Erholungs-

eignung: Bereich im Norden und zentraler Bereich: Un-

attraktive Bereiche: Großflächige landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen. Intensive Nutzung, ausgeräumte Feld-

flur, wenig Relief und gliedernde Grünstruktur; Korridor 

im Norden und größere Bereiche im Südosten: attrakti-

ver Bereich 

LRP: Karte 2 – Landschaftsbild:  

Überwiegend: Landschaftsteilraum mit geringer Bedeu-

tung; 

Korridor im Norden der Fläche: Landschaftsteilraum mit 

hoher Bedeutung. 

 

Relevante Vorbelastung des Gebietes 

Hochspannungstrasse 

 

Die geplanten Windenergieanlagen führen als 

mastartige Bauwerke auf Grund ihrer Höhe zu 

einer technischen Prägung der Landschaft 

und damit zu erheblichen Beeinträchtigungen.  

Die Anlagen sind aufgrund des flachen Reliefs 

der Landschaft und der Standorte weithin 

sichtbar und tragen durch die  Drehbewegung 

der Rotoren zu einer starken Überformung der 

Landschaftswahrnehmung bei.  

Aufgrund der fehlenden Vorbelastung ist die 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes hoch 

einzustufen. 

Im Genehmigungsverfahren sind Ausgleichs-

maßnahmen anzuordnen. 
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Bedeutung der Umgebung für die Landschaft 

LRP: Karte 6 – SPE bestimmter Teile von Natur und 

Landschaft 

- Großteil ohne LSG/NSG 

- Teilflächen im Norden und im Süden sind potenzielles 

LSG GW L1 

- im Norden grenzt LSG-H6 direkt an 

- LSG-H3 unweit südlich 

- potenzielles NSG GW N1 unweit nördlich 

Kultur- und 

sonstige 

Sachgüter 

Keine Bis auf Boden- und Naturdenkmäler in aufge-

listeten Flächen sind bislang keine erhebli-

chen Auswirkungen auf Kulturgüter festzustel-

len.  

Wechsel-

wirkungen 

Bedeutsame Wechselwirkungen zwischen den Auswir-

kungen auf betroffene Schutzgüter sind nicht zu erken-

nen. 

Keine erheblichen Auswirkungen 

 

 



Teil II der Begründung (Umweltbericht): 69 

 

F .  ( VO R - ) P R Ü F UN G D E R V E R TR Ä G LI C H K EI T  M I T  

UM LI E GE N D EN  SC H U T Z GE B I ET E N V O N 

G EM EI N S C H AF T L I C HE R B ED E U T U N G ( N AT U R A 

2 0 00 -G E BI E T E)  

Die Rechtsgrundlage für die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung findet sich in den §§ 34 

und 36 BNatSchG. Damit sind entsprechende europäische Bestimmungen in nationales 

Recht umgesetzt worden. Das BNatSchG definiert den Begriff der Pläne, die der Ver-

träglichkeitsprüfung unterliegen und die Prüfung selbst in bestimmter Weise. Der euro-

parechtliche Bezug zur Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung findet sich in Art. 6 Abs. 3 

der FFH-Richtlinie4 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 

Tiere und Pflanzen. Art. 6 Abs. 3 der Richtlinie lautet:  

 „Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung eines Gebietes in Verbindung stehen 

oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung 

mit anderen Plänen oder Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf 

Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen die zuständigen 

einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das 

Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit an-

gehört haben.“  

Hiervon unberührt bleibt die Umsetzung der Art. 12, 13 und 16 der FFH-Richtlinie be-

züglich der Arten des Anhangs IV der Richtlinie. Die Erhaltungsziele bzw. die für den 

Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile der FFH-Gebiete sind die signifikanten Vor-

kommen der FFH-Lebensraumtypen des Anhang I sowie der Arten des Anhangs II der 

FFH-Richtlinie, für die Vogelschutzgebiete sind das die signifikanten Vorkommen von 

Vogelarten des Anhang I bzw. die regelmäßig auftretenden Zugvogelarten nach Art. 4 

Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie. Bei der Verträglichkeitsprüfung handelt es sich auf-

grund der Rechtsbestimmung um ein eigenständiges Verfahren, das in ein anderes Prüf-

verfahren (z. B. die Umweltprüfung in der Bauleitplanung) eingegliedert werden kann. 

Mit Bezugnahme auf die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme unter Beachtung des Inhalts und Detaillierungsgrades des Planes und der 

Hierarchiestufen der Genehmigungsplanungen ist auf der Ebene der Flächennutzungs-

planung im Maßstab von 1 : 40.000 eine Natura 2000-Verträglichkeits-Vorprüfung mög-

lich. 

Für die konkrete Durchführung der Natura 2000-Verträglichkeits-Vorprüfung (Natura 

2000-VVP) liegen Empfehlungen der Bund/Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, 

Landschaftspflege und Erholung (LANA) zu „Anforderungen an die Prüfung der Erheb-

lichkeit von Beeinträchtigungen der Natura 2000-Gebiete gemäß § 34 BNatSchG im 

Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP)“ vor: Die Natura 2000-VVP (über-

schlägige Prüfung gemäß §§ 14 und 15 i. V. m. §§ 33 und 34 BNatSchG) soll folgende 

Frage klären:  

                                                
4  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992, ABl. EG Nr. L 206 vom 22.07.1992, S. 7 ff. 
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Können erhebliche Beeinträchtigungen der Schutzziele eines Natura 2000-Gebietes 

mit Sicherheit ausgeschlossen werden? 

JA 

Das Vorhaben (Maßnahme, Eingriff, Anlage) ist 

nicht geeignet, ein Gebiet erheblich zu beeinträchti-

gen: Zulassung des Vorhabens oder Planvorhabens 

ohne Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

NEIN 

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist erfor-

derlich. Zum Inhalt der Natura 2000-VVP gibt die 

LANA folgende Empfehlungen: Im Rahmen einer 

derartigen Vorprüfung ist überschlägig zu klären, ob 

ein prüfungsrelevantes Natura 2000-Gebiet betrof-

fen sein kann und ob erhebliche Beeinträchtigungen 

der Schutzziele möglich sind. 

 

Nicht möglich sind Beeinträchtigungen dann, wenn sie offensichtlich ausgeschlossen 

werden können. Die Vorprüfung führt zu der Feststellung, dass solche Beeinträchtigun-

gen entweder offensichtlich auszuschließen sind (und eine weitere Verträglichkeitsprü-

fung entfällt) oder dass eine vollständige Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung durchzu-

führen ist. Verbleiben Zweifel, sind eine genauere Prüfung und damit eine vollständige 

Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung erforderlich. Die LANA empfiehlt als Arbeitsschritt 

an dieser Stelle im Rahmen einer Natura 2000-VVP die „Feststellung, ob das Vorhaben 

oder Planvorhaben von den formalen Kriterien des Projekt- oder Planbegriffs erfasst 

wird; (...)“ 

Die FFH-VP soll durch Einzelfallprüfung gewährleisten, dass geplante Projekte keine 

schädigenden Auswirkungen auf die ökologische Substanz des Natura 2000-Netzes ha-

ben; sie soll nicht primär dazu dienen, dass Planungen grundsätzlich verhindert werden.5 

Dabei sind Maßnahmen zur Modifizierung und Anpassung des Projektes sowie zur Ver-

meidung und Minderung von erheblichen Beeinträchtigungen zu entwickeln. Die Ermitt-

lung von Beeinträchtigungen erfolgt anhand einer Wirkungsprognose. Die Erheblichkeit 

von Beeinträchtigungen richtet sich nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen. Für 

die Planfestlegungen zu Eignungsgebieten oder Konzentrationsflächen für die Wind-

energienutzung bedeutet das, dass die Lebensraumfläche oder Bestandsgröße bzw. die 

notwendige Populationsgröße der Arten des Anhang II FFH-RL sowie des Anhang I und 

Art. 4 Abs. 2 der VSRL sich durch die Auswirkungen der Planung nicht verringern darf. 

Es muss sichergestellt sein, dass den Anforderungen des Art. 6 FFH-RL entsprochen 

wird.  

 

Zusammenfassung: In der Regel sind Konzentrationsflächen für die Windenergienut-

zung angrenzend an Natura 2000-Gebiete weder in der Bauphase der WEA, noch im 

Betrieb der WEA geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen, es sei denn 

durch Veränderung des Wasserhaushaltes, durch Stoffeinträge in das benachbarte Na-

tura 2000-Gebiet oder durch Beeinträchtigungen von Schutz- und Restriktionszonen von 

Arten des Anhang II der FFH-RL sowie des Anhang I und des Art. 4 Abs. 2 der VS-RL, 

                                                
5  Vgl. Lambrecht et al., Fachinformationssystem und Fachkonventionen zur Bestimmung der Erheblichkeit 

im Rahmen der FFH-VP, Endbericht zum Teil Fachkonventionen Hannover 2007. 
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was im Folgenden abgeschätzt wird. Im vorliegenden sachlichen Teilflächennutzungs-

plan werden Natura 2000-Gebiete nicht durch Konzentrationsflächen überlagert. Des-

halb ist zu prüfen, ob erhebliche Beeinträchtigungen von Konzentrationsflächen in der 

räumlichen Nähe zu Natura 2000-Gebieten zu erwarten sind oder ausgeschlossen wer-

den können. 

 

Natura 2000-Verträglichkeits-Vorprüfung: Planfestlegungen zu Eignungsgebieten oder 

Konzentrationsflächen für die Windenergienutzung mit der nachfolgenden Errichtung 

und dem Betrieb von Windenergieanlagen können innerhalb von Natura 2000-Gebieten 

erhebliche Umweltauswirkungen auslösen (insbesondere durch Flächenverlust, Verän-

derung der Habitatstruktur, Vergrämung durch akustische, optische und mechanische 

Reize sowie Kollisionsgefährdung durch Barriereeffekte vor allem für Vogel- und Fleder-

mausarten). Angrenzend an die Schutzgebiete sind die Eignungsgebiete bzw. Konzent-

rationsflächen durch Lärm, Bewegung und Licht der zu errichtenden Anlagen regelmäßig 

nicht geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen auszulösen. Veränderungen des Wasser-

haushaltes sowie Stoffeinträge sind durch die Errichtung von Windenergieanlagen nicht 

zu erwarten bzw. können regelmäßig vermieden werden. Vogel- bzw. Fledermausarten 

können insbesondere durch Vergrämung und Kollisionsgefährdung erheblich betroffen 

sein, wenn Brut- oder Hauptnahrungsflächen sowie Rast- und Schlafplätze bzw. bedeu-

tende Flugrouten berührt werden.  

Zur Beurteilung möglicher Auswirkungen auf die Natura 2000-Schutzgebiete wurden – 

je nach Datenlage – die FFH-Managementpläne, die Schutzziele und/oder die geschütz-

ten Arten und Lebensraumtypen der einzelnen Schutzgebiete ausgewertet.  

Für die einzelnen Natura 2000-Gebiete ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 

Natura 2000-
Gebiet 

Entfernung zu Konzentra-
tionsflächen (Luftlinie) 

Auswirkungen 

FFH Gebiet 

„Aller (mit 
Barnbruch), 
untere Leine, 
untere Oker“ 

Nr. 3021-331 

S 8 – Esperke: ca. 2,38 km 

S 7 – Niedernstöcken ca. 
1,2 km 

S 2 – Mandelsloh ca. 0,63 
km 

S. 5 – Wulfelade ca. 1,8 km 

S. 6 – Mariensee ca. 
1,8 km 

S 3 – Eilvese ca. 2,5 km 

Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
von außen auf die Schutzziele zu erwarten, da die Schutzgüter 
durch die Planung nicht erheblich betroffen sind. 

Auch der Abstand des Schutzgebietes zur Fläche S2 – Mandels-
loh – ist ausreichend (siehe nähere Begründung unten). 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann also 
im Ergebnis ausgeschlossen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: Übergangs- und 
Schwingrasenmoor, Sümpfe und Röhrichte mit Schneide, Arten-
reiche Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen, Feuchte Hochstau-
denfluren, Magere Flachland-Mähwiesen, Alte bodensaure Ei-
chenwälder auf Sandböden mit Stieleiche, Moorwälder, Erlen-
Eschen- und Weichholzauenwälder, Hartholzauenwälder, Stern-
mieren-Eichen-Hainbuchenwälder, Hainsimsen-Buchenwälder, 
Waldmeister-Buchenwälder, Sandheiden mit Besenheide und 
Ginster auf Binnendünen, Flüsse mit Gänsefuß- und Zweizahn-
Gesellschaften auf Schlammbänken, Trockene Heiden, Wachol-
derbestände auf Zwergstrauchheiden oder Kalkrasen, Fließge-
wässer mit flutender Wasservegetation, Offene Grasflächen mit 
Silbergras und Straußgras auf Binnendünen, Nährstoffarme bis 
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Natura 2000-
Gebiet 

Entfernung zu Konzentra-
tionsflächen (Luftlinie) 

Auswirkungen 

mäßig nährstoffreiche Stillgewässer mit Strandlings- oder Zwerg-
binsen-Gesellschaften, Natürliche und naturnahe nährstoffreiche 
Stillgewässer mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften, 
Dystrophe Stillgewässer  

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Teichfledermaus (Myotis 
dasycneme), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

FFH Gebiet 

„Helstorfer, 
Ottenhagener und 
Schwarzes Moor“ 

Nr. 3423-331 

S 5 – Wulfelade ca. 5,1 km 

S 6 – Mariensee ca. 6,4 km 

S. 2 – Mandelsloh ca. 
4,3 km 

Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
von außen auf die Schutzziele zu erwarten, da die Schutzgüter 
durch die Planung nicht erheblich betroffen sind. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann aus-
geschlossen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: Renaturierungsfä-
hige degradierte Hochmoor, Übergangs- und Schwingrasen-
moore, Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften, 
Artenreiche Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen, Magere Flach-
land-Mähwiesen, Moorwälder, Feuchte Heiden mit Glockenheide, 
Trockene Heiden, Dystrophe Stillgewässer 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Große Moosjungfer 

FFH-Gebiet 

„Steinhuder Meer 
(mit 
Randbereichen“ 

Nr. 3420-331 

 

S 3 – Eilvese ca. 5,6 km Aufgrund des sehr großen Abstandes zwischen der nächstgele-
genen Konzentrationsfläche S 3 – Eilvese – und dem FFH-Gebiet 
sind keine erheblichen Umweltauswirkungen von außen auf die 
Schutzziele zu erwarten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann aus-
geschlossen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: Renaturierungsfä-
hige degradierte Hochmoore, Übergangs- und Schwingrasen-
moore, Torfmoor-Schlenken mit Schnabelbinsen-Gesellschaften, 
Sümpfe und Röhrichte mit Schneide, Lebende Hochmoore, 
Feuchte Hochstaudenfluren, Magere Flachland-Mähwiesen, Alte 
bodensaure Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche, Moor-
wälder, Natürliche und naturnahe nährstoffreiche Stillgewässer 
mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften, Dystrophe Still-
gewässer 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Teichfledermaus (Myotis 
dasycneme), Kammmolch (Triturus cristatus), Steinbeißer (Cobi-
tis taenia Linnaeus), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Helm-
Azurjungfer (Coenagrion mercuriale Charpentier), Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) 

VSG Gebiet 

„Steinhuder 
Meer“ 

Nr. DE3521-401 

S 3 – Eilvese ca. 5,6 km  Aufgrund des sehr großen Abstandes zwischen der nächstgele-
genen Konzentrationsfläche S 3 – Eilvese – und dem FFH-Gebiet 
sind keine erheblichen Umweltauswirkungen von außen auf die 
Schutzziele zu erwarten.  

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann aus-
geschlossen werden. 

Arten nach Anhang I der VSG-RL: Rohrdommel (Botaurus stella-
ris), Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus), Trauerseeschwalbe 
(Chlidonias niger), Kornweihe (Circus cyaneus), Wachtelkönig 
(Crex crex), Zwergwan (Cygnus columbianus bewickii), Sing-
schwan (Cygnus cygnus), Mittelspecht (Dendrocopos medius), 
Schwarzspecht (Dryocopus martius), Kranich (Grus grus), See-
adler (Haliaeetus albicilla), Neuntöter (Lanius collurio), 
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Natura 2000-
Gebiet 

Entfernung zu Konzentra-
tionsflächen (Luftlinie) 

Auswirkungen 

Zwergmöwe (Larus minutus), Zwergsäger (Mergus albellus), 
Schwarzmilan (Milvus migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Fisch-
adler (Pandion haliaetus), Kampfläufer (Philomachus pugnax), 
Grauspecht (Picus canus), Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana) 

Zugvögel: Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), 
Spießente (Anas acuta), Löffelente (Anas clypeata), Krickente (A-
nas crecca), Pfeifente (Anas penelope), Stockente (Anas pla-
tyrhynchos), Knäckente (Anas querquedula), Schnatterente (A-
nas strepera), Blässgans (Anser albifrons), Graugans (Anser an-
ser), Saatgans (Anser fabalis), Graureiher (Ardea cinerea), Tafel-
ente (Aythya ferina), Reiherente (Aythya fuligula), Schellente 
(Bucephala clangula), Höckerschwan (Cygnus olor), Blässhuhn 
(Fulica atra), Bekassine (Gallinago gallinago), Silbermöwe (Larus 
argentatus), Sturmmöwe (Larus canus), Heringsmöwe (Larus fus-
cus), Mantelmöwe (Larus marinus), Lachmöwe (Larus ridibun-
dus), Uferschnepfe (Limosa limosa), Rohrschwirl (Locustella lu-
scinioides), Gänsesäge (Mergus merganser), Großer Bachvogel 
(Numenius arquata), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), Kor-
moran (Phalacrocorax carbo sinensis), Haubentaucher (Podiceps 
cristatus), Wasserralle (Rallus aquaticus), Braunkehlchen (Saxi-
cola rubetra), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata), Grünschen-
kel (Tringa nebularia), Rotschenkel (Tringa totanus), Kiebitz (Va-
nellus vanellus) 

FFH Gebiet 

„Häfern“ 

Nr. 3421-331 

S 3 – Eilvese ca. 9,1 km Aufgrund des sehr großen Abstandes zwischen der nächstgele-
genen Konzentrationsfläche S 3 – Eilvese – und dem FFH-Gebiet 
sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen von 
außen auf die Schutzziele zu erwarten, da die Schutzgüter durch 
die Planung nicht erheblich betroffen sind. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann aus-
geschlossen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: Alte bodensaure 
Eichenwälder auf Sandböden mit Stieleiche, Hainsimsen-Bu-
chenwälder 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Hirschkäfer (Lucanus cervus) 

FFH Gebiet 

„Rehburger Moor“ 

Nr. 3421-301 

S 3 – Eilvese ca. 10,3 km Aufgrund des sehr großen Abstandes zwischen der nächstgele-
genen Konzentrationsfläche S 3 – Eilvese – und dem FFH-Gebiet 
sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen von 
außen auf die Schutzziele zu erwarten, da die Schutzgüter durch 
die Planung nicht erheblich betroffen sind. 

Eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgebietes kann aus-
geschlossen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL: Renaturierungsfä-
hige degradierte Hochmoore, Pfeifengraswiesen, Moorwälder, 
Trockene Heiden 

Arten nach Anhang II der FFH-RL: Teichfledermaus (Myotis 
dasycneme), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) 

FFH-Gebiet 3322-
331 / Nr. 444 
„Fledermaus-
lebensraum bei 
Rodewald“ 

Beschreibung: Strukturrei-

cher Biotopkomplex aus 

Laubwald, Nadelwald, zahl-

reichen Feldgehölzen, Grün-

Das Fledermaushabitat liegt westlich des Ortes Rodewald. Die 
nächstgelegene geplante Konzentrationsfläche ist die Fläche S1 
– Laderholz, mit einem Abstand von über 1200m zu dem FFH-
Gebiet. Die Flächen S9, S2 und S7 liegen noch weiter entfernt. 
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Natura 2000-
Gebiet 

Entfernung zu Konzentra-
tionsflächen (Luftlinie) 

Auswirkungen 

land und kleinen Ackerflä-

chen. Gebietsgröße: 393,62 

ha 

Arten Anhang II: Säugetiere: 

Bechsteinfledermaus (Myo-

tis bechsteinii); Fische: 

Steinbeißer (Cobitis taenia) 

Bechsteinfledermaus: Ge-
fährdung: Die Hauptgefähr-
dung für die Bechsteinfle-
dermaus ist die Forstwirt-
schaft. Durch die enge Bin-
dung an Baumhöhlen, 
kommt die Art zumeist nur 
in naturnahen Waldbestän-
den vor. Die Anwendung 
von Pestiziden wirkt sich 
negativ auf die Nahrungs-
grundlagen aus. Eine wei-
tere Gefährdung der Art ist 
der Straßenverkehr (Kollisi-
onen, Verlärmung). 

Nach dem NLT-Papier 2014 sind selbst von Gebieten mit beson-
derer Bedeutung für Fledermäuse Abstände von größer/gleich 
200m einzuhalten. Auch der im NLT-Papier empfohlene Vorsor-
geabstand von FFH-Gebieten, die Fledermausarten schützen, 
von 1.200m würde hier eingehalten. Eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch 
die geplanten Konzentrationsflächen für Windenergie sind daher 
nicht zu befürchten.  

 

Im Einzelnen: 

Zum Schutzgebiet: FFH Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ 

Der geringste Abstand des FFH-Gebietes zu einer im ersten Schritt ermittelten Suchflä-

che wird im Bereich zwischen Brase und Mandelsloh mit ca. 0,63 km erreicht. Zwei Be-

standswindenergieanlagen liegen etwas näher an dem FFH-Gebiet.  

Im Nordwesten der Suchfläche liegen Teilbereiche, die wegen ihrer Überschneidung mit 

artenschutzfachlichen Konfliktbereichen bisher nicht in die Konzentrationsfläche einbe-

zogen wurden. Der Ausschluss beruhte auf der Empfehlung des Gutachtens „Beurtei-

lung von Suchräumen für Windenergie hinsichtlich Avifauna und Fledermäusen im Rah-

men des RROP der Region Hannover“ (Abia 2015). Im Anhang des Gutachtens wurde 

zum Suchraum Neustadt 01 Folgendes ausgeführt: 

„… 

Der östliche Randbereich der südlichen Teilfläche des Suchraums 01 überlagert 

sich mit dem Vorsorgeabstand von 1.200 m um das FFH-Gebiet  90 „Aller (mit 

Barnbruch), untere Leine, untere Oker“, in dem u.a. die gegenüber WEA sensible 

Teichfledermaus wertbestimmend ist. Auch wenn keine konkreten Beobachtun-

gen dieser Art vorliegen, sollte der Mindestabstand dennoch auf jeden Fall ein-

gehalten werden (Ia).  Andernfalls wäre eine Prüfung der FFH-Verträglichkeit vor-

zunehmen. … 

Es wird empfohlen, den Abstand von 1.200 zum FFH-Gebiet 90 „Aller (mit Barn-

bruch), untere Leine, untere Oker“ einzuhalten und den Überschneidungsbereich 

nicht als Windenergiefläche zu nutzen. Damit wird gleichzeitig der für Gastvögel 

bedeutsame, leinenahe Bereich ausgespart, in dem u.a. rastende Kiebitze beo-

bachtet wurden.“ 

Dieser Empfehlung soll nun mit folgender Begründung nicht mehr nachgekom-

men werden:  
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Der Schutz des FFH-Gebietes 90 und der für dieses Gebiet wertbestimmenden 

Teichfledermaus rechtfertigt den Vorsorgeabstand in der Gesamtabwägung nicht:  

Die Festlegung der Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ist zunächst rechtlich 

verbindlich. Wenn darin als wertbestimmende Art die Teichfledermaus enthalten ist, 

muss von diesem Schutzziel ausgegangen werden, auch wenn die Art tatsächlich ggf. 

noch gar nicht beobachtet wurde. Die Teichfledermaus gehört nach den Angaben des 

NLT zu den windenergiesensiblen Arten (vgl. NLT-Papier 2014, S. 15: „Ebenfalls als 

besonders kollisionsgefährdet, aber nur lokal vorkommend sind … sowie Teichfleder-

maus einzustufen; ebenso: Leitfaden Artenschutz 2016, Abbildung 4: je nach lokalem 

Vorkommen/ Verbreitung kollisionsgefährdet). Das NLT-Papier empfiehlt für diesen Fall 

die Anwendung eines Vorsorgeabstandes von größer/gleich 1.200m. 

Da es sich bei dem Vorsorgeabstand nur um eine Empfehlung handelt, hat der Plange-

ber eine Abwägung dazu anzustellen, ob er der Empfehlung im konkreten Fall folgen 

kann. In der vorliegenden Fallkonstellation gibt es mehrere Gesichtspunkte, die den Vor-

sorgeabstand in Abwägung mit allen einschlägigen Belangen als zu weitgehend erschei-

nen lassen: 

Zunächst ist festzuhalten, dass nach Aussagen des Abia-Gutachtens (Abia 2015) die 

Teichfledermaus selbst in dem vom FFH-Gebiet geschützten Bereich noch gar nicht be-

obachtet wurde. Vor diesem Hintergrund erscheint es bereits widersprüchlich, zum 

Schutz einer im Gebiet noch gar nicht beobachteten Fledermausart einen Schutzab-

stand von 1.200m zu fordern, wenn andererseits im NLT-Papier aus fachlichen Gesichts-

punkten für Gebiete mit (nachgewiesener) besonderer Bedeutung für Fledermäuse nur 

ein 200m-Abstand gefordert wird. 

Ein Vorsorgeabstand von 1.200m ist auch vor dem Hintergrund der Lebensraumcharak-

teristika der Teichfledermaus sehr weit bemessen: Das Landesamt für Natur, Umwelt 

und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen stellt in ihren Naturschutzinformationen fol-

gende Beschreibung zur Verfügung:6 

„Die Teichfledermaus ist eine Gebäudefledermaus, die als Lebensraum gewäs-

serreiche, halboffene Landschaften im Tiefland benötigt. Als Jagdgebiete werden 

vor allem große stehende oder langsam fließende Gewässer genutzt, wo die 

Tiere in 10-60 cm Höhe über der freien Wasseroberfläche jagen. Gelegentlich 

werden auch flache Uferpartien, Waldränder, Wiesen oder Äcker aufgesucht. Die 

Jagdgebiete werden bevorzugt über traditionelle Flugrouten, zum Beispiel ent-

lang von Hecken oder kleineren Fließgewässern erreicht und liegen innerhalb 

eines Radius von 10-15 (max. 22) km um die Quartiere.“ 

Selbst wenn die Teichfledermaus einen Radius von 10-15km um ihre Quartiere nutzt, 

wird deutlich, dass sie als Lebensraum und Jagdgebiet vor allem stehende oder flie-

ßende Gewässer nutzt. Im vorliegenden Fall erscheint daher der Schutz der Leineaue 

und seiner unmittelbaren Umgebung durch das FFH-Gebiet als ausreichend.  

Dies gilt auch im Hinblick darauf, dass der Fledermausschutz im späteren immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren gewährleistet werden muss und kann. Im 

                                                
6 Vgl.http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschrei-

bung/6525)  

 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6525
http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/ffh-arten/de/arten/gruppe/saeugetiere/kurzbeschreibung/6525
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Genehmigungsverfahren sind von Seiten des Betreibers artenschutzfachliche Erfassun-

gen vorzulegen. Der Schutz der Fledermausfauna kann dann im Hinblick auf die im Zeit-

punkt der Genehmigung vorliegenden Sachlage (Fledermauspopulation, konkrete Flug-

bewegungen, geplante Windenergieanlagenstandorte und –typen und –dimensionen) 

ggf. durch die Versagung der Genehmigung oder durch Nebenbestimmungen (Abschalt-

zeiten, Monitoringpflichten) gewährleistet werden. 

 

Zu den Schutzgebieten: FFH Gebiet „Rehburger Moor“, FFH Gebiet; „Häfern“, VSG Ge-

biet „Steinhuder Meer“ und FFH Gebiet „Helstorfer, Ottenhagener und Schwarzes Moor“ 

Die aufgeführten Schutzgebiete liegen in einer Entfernung von 4,3 km und mehr 

von den geplanten Konzentrationsflächen entfernt. Direkte Auswirkungen von 

Windenergieanlagen von außen in die Schutzgebiete hinein sind bei dieser Ent-

fernung nicht denkbar. Lärm- und Schattenwurf-Auswirkungen reichen weit we-

niger weit. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden von den Schutz- 

und Erhaltungszielen der Natura 2000-Gebiete nicht erfasst. Eine erhebliche Be-

einträchtigung der Schutzgebiete kann ausgeschlossen werden. 

Ergebnis bzgl. aller für die vorliegenden Windenergieplanung relevanten Natura 

2000-Gebiete: 

Es sind voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen von außen auf die 

Schutzziele der im Stadtgebiet existierenden FFH-Gebiete und das Vogelschutzgebiet 

zu erwarten, da die Schutzgüter durch die Planung nicht erheblich betroffen sind. 
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G .  V E RM EI D U N G,  M I N DE R U N G U N D  AU S G L EI C H  

G.1 Maßnahmen zur Vermeidung und zur Verminderung - Grundsätzli-

ches 

Die Vermeidung, Minderung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts sind gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu 

berücksichtigen.  

Der Vermeidungsgrundsatz bezieht sich auf die Unterlassung einzelner, von dem Vor-

haben ausgehender Beeinträchtigungen und schließt die Pflicht zur Verminderung von 

Beeinträchtigungen (Minimierungsgebot) ein. Dabei ist eine Beeinträchtigung vermeid-

bar, wenn das Vorhaben auch in modifizierter Weise (z. B. verschoben oder verkleinert) 

ausgeführt werden kann, sodass keine oder geringere Beeinträchtigungen entstehen. 

Die nachfolgenden Ausführungen sind als Hinweise für mögliche Nebenbestimmun-

gen im Rahmen der Genehmigung der Einzelanlagen zu verstehen: 

 

1. Schutzgut Mensch –Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Die baubedingten Lärmemissionen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 

 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

 Lärm - Unzumutbaren Beeinträchtigungen von Gesundheit und Wohlbefinden wird 

durch die berücksichtigten Mindestabstände (Schutzabstände) zu Wohnnutzungen 

im Siedlungs- und Außenbereich vorgebeugt. Im Genehmigungsverfahren können 

Betriebszeitenbeschränkungen erfolgen.  

 Schattenwurf – Unzumutbaren Beeinträchtigungen von Gesundheit und Wohlbefin-

den durch den Schattenwurf wird durch die berücksichtigten Mindestabstände 

(Schutzabstände) zu Wohnnutzungen im Siedlungs- und Außenbereich vorgebeugt. 

Sollte bei einzelnen besonders nahe gelegenen Standorten eine unzumutbare Be-

einträchtigung durch den Schattenwurf zu befürchten sein, kann dem im Genehmi-

gungsverfahren durch entsprechende Auflagen (Abschaltautomatik) begegnet wer-

den.  

 Lichtreflexe - Sonnenreflexe können durch geeignete Lackierungen (matter, nicht 

reflektierender, dem Hintergrund angepasster Farbanstrich) bei neueren Anlagen 

weitgehend ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit der Beeinträchtigung wird dar-

über hinaus durch den Mindestabstand verringert. 

 Eisabwurf - Die Gefahr des Eisabwurfes ist grundsätzlich gegeben. Es gibt jedoch 

betriebliche bzw. technische Möglichkeiten, um die Gefahr zu mindern. Hierzu gehö-

ren Eiserkennungssystem, die die WEA bei Eisanhang anhalten oder die Rotorblätter 

abtauen (vgl. Hinweise zur Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen 
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(WEA), Bayern, vom 20.Dezember 2011, Punkt 8.2.10). Möglich ist auch ein erhöhter 

Abstand zu gefährdeten Objekten. Gefährdungen durch Eisabwurf sind daher im Ein-

zelgenehmigungsverfahren zu prüfen. Wenn notwendig, können dort technische 

Schutzmaßnahmen durch Nebenbestimmungen angeordnet werden. 

 Erholungsfunktion - Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Beein-

trächtigungen der Erholungsfunktion. Die Auswirkungen auf die Erholungsfunktion 

der Landschaft im Umfeld von Siedlungen werden durch die Einhaltung von Vorsor-

geabständen zu den Siedlungsbereichen gemindert. Verbleibenden Beeinträchtigun-

gen durch Lärm, Schattenwurf, Landschaftsbildbeeinträchtigung u.a. können nicht 

vermieden werden. Durch die Anordnung von Ausgleichsmaßnahmen im Genehmi-

gungsverfahren (z.B. Anpflanzungen zur Sichtverschattung, Pflanzungen von Baum-

reihen und Hecken zur Aufwertung der Landschaft) können die Auswirkungen in ge-

wissem Rahmen gemindert werden. 

2. Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften – Fauna (Tiere) 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Die Bauzeiten sind auf das unbedingt notwendige Maß zu begrenzen. Bauzeitbeschrän-

kungen sind, soweit sie erforderlich sein sollten, im Genehmigungsverfahren vorzuse-

hen. 

Um baubedingte Beeinträchtigungen des Brutgeschäfts auszuschließen, sollte die Er-

schließung (Baumfällungen, Wegeausbau) außerhalb der Brutzeit stattfinden. Alte 

Baumbestände sollten dabei jedoch soweit wie möglich ausgespart werden, Höhlen-

bäume sind möglichst zu erhalten. Weiterhin sollte beim Ausbau der Zufahrtswege be-

achtet werden, dass die wertgebenden Hecken und Gehölzstrukturen nicht beeinträch-

tigt werden.  

 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Bei der Aufstellung von Windenergieanlagen kommt es zu erheblichen anlagenbeding-

ten Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, da für die Zuwe-

gung und Aufstellung relativ große Flächen genutzt werden müssen. Dadurch kommt es 

zum Verlust von Lebensräumen, welcher nicht vermieden, jedoch ausgeglichen werden 

kann. 

 

Es kann zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen unterschieden 

werden. Im Entwurf des Artenschutzleitfadens von Niedersachsen (2015) wird hierzu 

Folgendes ausgeführt:  

„Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen müssen artspezifisch ausgestattet 

sein, auf geeigneten Standorten durchgeführt werden und dienen der ununter-

brochenen Sicherung der ökologischen Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten für die Dauer der Vorhabenswirkung. Darüber hinaus können 

sie im Sinne von Vermeidungsmaßnahmen dazu beitragen, erhebliche Störun-

gen von lokalen Populationen abzuwenden bzw. zu reduzieren bzw. die mögliche 
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Steigerung eines Kollisionsrisikos für die betreffenden Arten unter ein signifikan-

tes Niveau sinken zu lassen“7.  

Neben der herkömmlichen Maßnahme der Bauzeitenbeschränkung können folgende 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen in Frage kommen um das Eintreten der 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu verhindern: 

 

Mögliche Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen im Einzelnen: 

 Projektmodifizierung: Durch die kleinteilige Positionierung der WEA innerhalb der 

im Flächennutzungsplan festgesetzten Konzentrationsflächen kann, vor allem im 

Hinblick auf Arten mit geringen Mindestabstandsempfehlungen wie z.B. Mäusebus-

sard, Turmfalke oder Waldohreule, reagiert werden. Zum Schutz von Fledermäusen 

sollte bei der genauen Standortwahl außerdem ein ausreichender Abstand gegen-

über Hecken, Gehölzen und Kleingewässern eingehalten werden. 

 Durch eine geeignete Nabenhöhe, die zu einem möglichst großen Abstand zwischen 

Geländeoberfläche und unterer Rotorspitze führt, können auch Vermeidungs- und 

Verminderungseffekte bewirkt werden.8 

 Temporäre Betriebszeitenbeschränkungen: Für kollisionsgefährdete Vogelarten, 

die frisch bearbeitete Flächen bevorzugt zur Nahrungssuche aufsuchen, wie z.B. 

Greifvögel oder Weißstorch, sind zeitlich befristete Abschaltzeiten nach landwirt-

schaftlichen Bearbeitungsereignissen im direkten Umfeld der WEA eine geeignete 

Möglichkeit um Kollisionen zu vermindern.9 

 Abschaltalgorithmen: In Gebieten mit höheren Fledermausaktivitäten können WEA 

mit geregelten Abschaltzeiten in Betrieb gehen, um ein erhöhtes Tötungsrisiko ab-

zuwenden. Diese können von Anfang Juli bis Oktober oder im Einzelfall auch von 

April bis Ende Oktober/November reichen. Da mit einem zeitweisen vorkommen von 

Fledermäuse grundsätzlich überall gerechnet werden muss, sind u.U. auch bei ge-

ringen Aktivitäten Abschaltzeiten vorzusehen. Die genaue Lage der Zeitfenster ist 

durch detaillierte Untersuchungen auf Zulassungsebene zu ermitteln und kann auf 

Zeiten beschränkt werden, die vom Wetter her für die Aktivität von Fledermäusen in 

Frage kommen (d.h. Nächte mit geringen Windgeschwindigkeiten von < 6 m/sec in 

Gondelhöhe, Temperaturen > 10°C und kein Regen). Durch ein zweijähriges Gon-

delmonitoring zur automatisierten Messung der Fledermausaktivität kann eine Ver-

kürzung der Abschaltzeiten begründet werden. Dem Monitoring an den Gondeln be-

nachbarter Bestands-WEA kann außerdem beim Repowering oder dem Neubau von 

WEAs im Umfeld eine wichtige Rolle zukommen.10 

                                                
7 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen (2015): Leitfaden, Umset-

zung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen. 
Entwurf vom 12.02.2015, S. 33. 

8 Vgl. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen (2015): Leitfaden, Um-
setzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersach-
sen. Entwurf vom 12.02.2015, S. 34. 

9 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR (2015): Beurteilung von Suchräumen für Wind-
energie hinsichtlich Avifauna und Fledermäusen im Rahmen des RROP der Region Hannover, S. 19. 

10 Vgl. Niedersächsischer Landkreistag (2014): Arbeitshilfe, Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur 
Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von 
Windenergieanlagen, S. 25 -26. 
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 Gestaltung der unmittelbaren Mastfußbereiche: Vor allem für Greifvögel sind die 

unter den Windenergieanlagen entstehenden vegetationsarmen oder kurzrasigen 

Flächen attraktiv, da dort Kleinsäuger besser gejagt werden können und Schlagopfer 

leichter entdeckt werden können. Deshalb sollte der Mastfußbereich weder gemäht 

noch umgebrochen werden, um ihn als Nahrungshabitat für Nahrung suchende Vö-

gel möglichst unattraktiv zu halten. Hierbei sind allerdings mögliche Zielkonflikte mit 

Fledermäusen zu beachten, da keine Nahrungshabitate oder Strukturen geschaffen 

werden dürfen, durch die Fledermäuse angelockt oder direkt zu den WEA hingeleitet 

werden.11 

 Ablenkflächen: Um die Jagdaktivitäten von Nahrung suchenden Vögeln und Fle-

dermäusen auf andere Flächen abzulenken, sollte im weiteren Umkreis der Anlagen-

standorte landwirtschaftliche Flächen so entwickelt werden, dass sie den Habitatan-

sprüchen der betroffenen Art entsprechen. Für Greifvögel beispielsweise können 

dort begünstigte Bedingungen für Kleinsauger entstehen. Dies kann z. B. mit der 

Umwandlung von Acker in dreischüriges Grünland oder dem Anbau zeitlich gestaffelt 

gemähter Luzerne erreicht werden. Dafür werden allerdings große Flächen außer-

halb des Einwirkungsbereiches der WEA benötigt, die u.U. im Abstand weniger Tage 

immer wieder gemäht werden müssen. 12 

 

3. Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften – Flora (Pflanzen) 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen während der Bauphase ist auf das unbedingt 

notwendige Maß zu beschränken. Unvermeidbare Beeinträchtigungen der Vegetation 

sind nach Abschluss der Bauvorhaben zu sanieren. Dies muss im Rahmen der Vorha-

bengenehmigung geregelt werden (Nebenbestimmungen). 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Durch die Errichtung von Windenergieanlagen (insb. Fundamente), deren Nebengebäu-

den, notwendigen Zufahrtswegen und Leitungstrassen werden im Vorhabengebiet zu-

sätzlich Flächen versiegelt, andere Flächen stark verdichtet und vorhandene Vegetati-

onsstrukturen umgewandelt bzw. zerstört. Diese Eingriffe können nicht vermieden wer-

den. Die damit verbundenen Eingriffe in den Boden müssen ausgeglichen werden. Das 

Schutzgut Pflanzen wird aber in der Regel nicht erheblich beeinträchtigt, da es sich bei 

den Standortflächen überwiegend um intensiv landwirtschaftlich genutzte Bereiche han-

delt. In den Flächen vorhandene Biotope oder geschützte Landschaftsbestandteile müs-

sen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beachtet werden.  

Durch den Ausschluss und die Pufferung von Waldflächen wird nicht in Waldbereiche 

eingegriffen.  

                                                
11 Vgl. Niedersächsischer Landkreistag (2014): Arbeitshilfe, Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur 

Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von 
Windenergieanlagen, S. 25-26 

12 Vgl. Niedersächsischer Landkreistag (2014): Arbeitshilfe, Naturschutz und Windenergie, Hinweise zur 
Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei Standortplanung und Zulassung von 
Windenergieanlagen, S. 25-26 



Teil II der Begründung (Umweltbericht) 81 

 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Umgebung 

Nicht notwendig 

 

4. Schutzgut Boden 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Die Inanspruchnahme zusätzlicher Flächen während der Bauphase ist auf das unbedingt 

notwendige Maß zu beschränken. Beeinträchtigte Bodenbereiche sind nach Ende der 

Bauphase zu rekultivieren (Einsaat, Bepflanzung) und gegen Wind- und Wassererosion 

entsprechend zu schützen. Dies muss in der Vorhabenzulassung gewährleistet werden 

(Nebenbestimmungen).  

 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

 Die Bodeninanspruchnahme für die Fundamente der Windenergieanlagen und für 

die notwendige Infrastruktur (Trafostation, Zufahrtswege, Leitungstrassen) ist unver-

meidlich.  

 Die Versiegelungen der Böden beim Bau der Fundamente und Trafostationen soll-

ten auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert werden, um Beeinträchtigungen 

der Bodeneigenschaften und -funktionen zu minimieren. 

 Die Zuwegungen und Kran-Stellflächen sollen mit wasserdurchlässigen Oberflä-

chenbelägen ausgeführt werden. Die Herstellung der Wege und dauerhaften Stell-

flächen mit Schotterbelag ist eine vorhabensspezifische, in der Praxis bewährte Mög-

lichkeit zur Minderung der Bodenbeanspruchung und für die Flächenfunktion hinrei-

chend. Schotterbelag besitzt in begrenztem Maße (Randstreifen) ein Potential zur 

spontanen Vegetationsbesiedlung wie auf ruderalen bzw. Rohbodenflächen. Zudem 

ist der Belag rückbaufähig und kann nach Ablauf der Nutzungsdauer weitgehend 

rückstandslos beseitigt werden. 

 Durch Ausgleichsflächen im Nahbereich der Anlagen kann der Bodenschutz ver-

bessert werden. Zum Ausgleich der bodenrelevanten Eingriffe können an anderer 

Stelle Flächen entsiegelt werden. Im Genehmigungsverfahren ist eine Minimierung 

der notwendigen Eingriffe zu gewährleisten.  

 Die Fundamente der Windenergieanlagen sind mit Mutterboden zu überdecken. 

Diese Bereiche sind der Sukzession zu überlassen. Beeinträchtigungen des Bodens 

aus dem Verlust von Böden bei der Versiegelung werden hiermit minimiert. 

 Abgrabungen und Aufschüttungen sind nur insoweit zulässig, wie sie für den Bau 

der Anlagen und Zuwegungen erforderlich sind. Beeinträchtigungen des Bodens 

durch Umlagerungen werden hierdurch minimiert. 

 Für Reparaturen und Wartung erforderliche Anfahrts- und Erschließungswege 

sind so kurz wie möglich auszuführen und mit wasserdurchlässigen Belägen zu ver-

sehen. Beeinträchtigungen des Bodens durch Versiegelungen werden auf diese 

Weise minimiert.  

Die Beeinträchtigungen des Bodens können aber nicht vollständig vermieden werden, 

Ausgleichsmaßnahmen sind notwendig. Sie müssen im Rahmen des Genehmigungs-

verfahrens ermittelt und angeordnet werden. 
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Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Umgebung 

Keine Maßnahmen notwendig. 

 

5. Schutzgut Wasser 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Stoffeinträge (z.B. Getriebeöl) in den Boden und die Beeinträchtigung der Grund- und 

Oberflächengewässer in der Bauphase sind durch technische Vorsorgemaßnahmen zu 

verhindern. Dies ist in der Vorhabenzulassung zu gewährleisten (Nebenbestimmungen). 

 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Die Versiegelungen der Böden beim Bau der Fundamente und Trafostationen sollen auf 

das notwendige Maß reduziert werden, um Beeinträchtigungen durch eine verringerte 

natürliche Grundwasserneubildungsrate zu minimieren. Das anfallende Oberflächen-

wasser soll auf den angrenzenden und unversiegelten Flächen versickert werden, so 

dass Beeinträchtigungen und erhebliche Eingriffe in die natürliche Grundwassersituation 

durch starke Veränderungen der Grundwasserneubildung vermieden werden. 

Mit der Anlage der Fundamente und Nebengebäude sind nur in geringfügigem Umfang 

Versiegelungen verbunden, die nicht zu einer Verringerung der Grundwasserneubil-

dungsrate und somit nicht zu einem erheblichen Eingriff in den Wasserhaushalt führen. 

Einträge von Schadstoffen in das Grundwasser sind mit dem Vorhaben nicht verbunden. 

Eingriffe in den Wasserhaushalt sind nicht ableitbar. 

Die Gefahren durch auslaufendes Getriebeöl bei Havarien müssen als Restrisiko in Kauf 

genommen werden. Erforderliche Vorsorgemaßnahmen sind durch Nebenbestimmun-

gen in der Genehmigung anzuordnen. 

Von Seiten des Wasserverbandes Garbsen-Neustadt a. Rbge. wird darüber hinaus 

auf folgende Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen hingewiesen, die im Genehmi-

gungsverfahren zu prüfen und – soweit geeignet, erforderlich und angemessen -  durch 

Nebenbestimmungen umzusetzen sind:  

 Vorangehende detaillierte Baugrunduntersuchungen entsprechend deutscher Nor-

mung. 

 Verkehrsflächen (schwerlastfähige Zuwegungen, Kranstellplätze, sonstige Arbeits-

flächen) sind unter Berücksichtigung der RiStWag anzulegen. 

 Recyclingmaterial (auswaschbare / auslaugbare Materialien) ist nicht zu verwenden. 

 Ein Rückbaukonzept der Altanlage ist auszuarbeiten, das die Belange des 

Grundwasserschutzes substanziell berücksichtigt. Das Konzept ist sensibel und in 

enger Abstimmung mit dem WVGN sowie den dort vorliegenden Ortskenntnissen der 

hydrogeologischen Standortgegebenheiten auszugestalten. 

 Die Rückbautätigkeiten sind hydrogeologisch von einem mit den örtlichen Gegeben-

heiten vertrauten Geologen zu begleiten und zu dokumentieren. 

 Im Grundsatz sollte das bestehende Betonfundament beim Repowering kontrolliert 

entfernt und sauberes bindiges Material so eingebracht werden, dass die ursprüng-

liche Schutzfunktion der lateral verbreiteten Deckschicht lückenlos wieder erzeugt 

wird. Hier ist vorzugsweise sauberer und hydrochemisch unkritischer Ton oder ein 
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Ton-Schluffgemisch zu verwenden, der vertikale Wasserwegsamkeiten zum unterla-

gernden Grundwasservorkommen unterbindet. 

 Beim Rückbau bestehender alter Betonfundamente ist zu verhindern, dass bei der 

Zerkleinerung des Betons die Auswaschung von Schadstoffen und somit eine Verla-

gerung in das Grundwasser erfolgt. Der Fundamentrückbau sollte dabei möglichst 

zügig erfolgen, so dass längere Standzeiten offener Baugruben vermieden bzw. auf 

den zwingend erforderlichen Minimalzeitraum reduziert werden. Ggf. ist ein ab-

schnittsweises Vorgehen (abschnittweises Ausbauen und einbringen der Verfüllung) 

erforderlich. 

 Sowohl rechtzeitig vor Beginn des Rückbaus als auch Neubaus ist ein dezidierter 

Beweissicherungsumfang zu erarbeiten, über den eine mögliche Negativbeeinflus-

sung des Brunnenrohwassers erkannt werden kann. Dies Konzept ist vor Maßnah-

menbeginn in Akzeptanz mit dem WVGN auszuarbeiten und sollte hydraulische und 

hydrochemische Überwachungsinhalte aufweisen. Zudem ist in einem Abschlussbe-

richt die Beweissicherung zu dokumentieren und eine abschließende Bewertung vor-

zunehmen. 

 Die abgestimmte Beweissicherung hat deutlich vor Beginn der Arbeiten einzusetzen, 

den Rück- und Neubauzeitraum sowie mindestens eine Nachlaufzeit von 12 Wochen 

zu umfassen. Sofern keine Grundwassermessstelle auf dem direkten Fließweg 

zwischen der Maßnahme und den Versorgungsbrunnen genutzt werden kann, 

müsste dort eine Überwachungsmessstelle erstellt werden. 

 Die tatsächliche und vollständige Tiefen-Gründung der Neuanlage ist im Detail dar-

zustellen. 

 Die Arbeitsräume / Randstreifen zwischen dem neu erstellten Fundament und ge-

wachsenem Boden (bindige Deckschicht) sind gesichert hydraulisch abzudichten.  

 Generell ist für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ein gesicherter Abfüll-

platz (flüssigkeitsundurchlässig mit Rückhalteeinrichtung) gemäß § 62 WHG 

einzurichten. 

 

6. Schutzgut Luft und Klima 

Baubedingte Beeinträchtigungen 

Die unvermeidbaren, aber zeitlich begrenzten Belastungen während der Bauphase sind 

hinnehmbar. 

 

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die lokalklimatische Funktion wird durch die Realisierung von Windenergieanlagen nicht 

wesentlich beeinträchtigt, da mit ihnen nur punktuelle und kleinflächige Versiegelungen 

bzw. Schaffung von wärmeproduzierenden Flächen verbunden sind. 

Durch die im Rahmen der Einzelgenehmigungsverfahren anzuordnenden Maßnahmen 

zur Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen der anderen Schutzgüter 

(Fauna, Flora, Boden), wie z.B. die Anpflanzung von Bäumen und Hecken werden auch 

positive Auswirkungen für das Lokalklima bewirkt. 
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Beeinträchtigungen in der Umgebung 

Keine 

7. Schutzgut Landschaft, Landschaftsbild 

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen 

Die baubedingten Lärmemissionen sind auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die unver-

meidbaren Beeinträchtigungen der Erholungsfunktion der Landschaft durch baubeding-

ten Lärm und des Landschaftsbildes durch den erhöhten Maschineneinsatz sind, da zeit-

lich begrenzt, hinnehmbar.  

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen 

Die Trafostationen sind (wenn nicht bereits in den Türmen integriert) räumlich den Wind-

energieanlagen zuzuordnen und mit geeigneten und standortheimischen Gehölzen ab-

zupflanzen.  

Die Leitungen sind als Erdkabel auszuführen, um weitere Beeinträchtigungen der Land-

schaft durch Hochleitungen zu vermeiden. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 

durch die Verfremdung von Eigenart des Landschaftsbildes und Maßstäblichkeit werden 

hierdurch minimiert. 

Die Beeinträchtigung der Landschaft kann nicht vollständig vermieden werden. Da eine 

Wiederherstellung oder eine landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes 

in der Regel nicht möglich sind, scheiden diese Optionen regelmäßig aus und es ist eine 

Ersatzzahlung festzulegen.  

Im Nahbereich der WEA sollte auf Anpflanzungen, welche das Kollisionsrisiko für Vögel 

oder Fledermäuse erhöhen könnten, verzichtet werden. 

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Umgebung  

Die Beeinträchtigung der Landschaft lässt sich nicht vermeiden. Ausgleichsmaßnahmen 

wie z.B. Sichtschutzpflanzungen sind notwendig. 

Eine einheitliche Befeuerung der Anlagen kann die Störungen in der Nacht reduzieren.  

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen des Ortsbildes 

Die Beeinträchtigungen der Stadtteile können nicht vermieden werden. Die Beeinträch-

tigungen können durch die zu ermittelnden Kompensationsmaßnahmen teilweise gemin-

dert. Dies betrifft z.B. Maßnahmen zur Anpflanzung im unmittelbaren Umfeld der Stadt-

teile. 

8. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Baudenkmale: 

Keine erforderlich.  

Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen (Bodendenkmale) 

Durch eine entsprechende Standortwahl für die Windenergieanlagen bzw. deren Neben-

anlagen und Erschließungswege können baubedingte Beeinträchtigungen ausgeschlos-

sen werden. 
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Baubedingten Beeinträchtigungen in der weiteren Umgebung der Bodendenkmale sind 

auf ein Minimum zu reduzieren. Hierzu können im Genehmigungsverfahren Auflagen 

erteilt werden.  

Nach Auskunft der Unteren Denkmalbehörde sind im Geltungsbereich des geplanten 

Teil-Flächennutzungsplans „Windenergie" archäologische Bodenfunde zu erwarten. 

Hinweis: Es sind archäologische Fundstellen (v.a. Fundstreuungen, Gräber und 

Siedlungen) bekannt, die auf eine unterschiedlich intensive Nutzung der Land-

schaft durch den (prä-) historischen Menschen schließen lassen. Im Rahmen der 

Erdarbeiten, die mit der Errichtung weiterer Windenergieanlagen verbunden sind, 

muss daher- je nach Standort - mit dem Auftreten archäologischer Funde und 

Befunde gerechnet werden. Auf die sich daraus ergebene Genehmigungspflicht 

für Erdarbeiten gem. § 13 NDSchG wird ausdrücklich hingewiesen. Insofern ist 

bei jedem Anlagenstandort (mit Zufahrt und Kranstellflächen) einzeln zu prüfen, 

ob die damit verbundenen Erdarbeiten einer denkmalrechtlichen Genehmigung 

bedürfen 

Weitere Grundsätze in Umgang mit Kultur- und Sachgütern sind in der Vorhabenzulas-

sung zu gewährleisten (Nebenbestimmungen). 

Vermeidung und Verminderung anlagen- und betriebsbedingter Beeinträchtigungen (Bo-

dendenkmale) 

Anlagen- und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Bau- und Bodendenkmalen sind 

nicht zu erwarten. 

 

G.2 Maßnahmen zum Ausgleich negativer Auswirkungen 

Die Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft sind nicht vollständig zu vermeiden. Beein-

trächtigungen der Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen sowie Landschaft bleiben zu-

rück.  

Von einer Darstellung von Flächen zum Ausgleich von Eingriffen, die durch die Realisie-

rung der Planung zu erwarten sind, wird im Rahmen der Teil-Flächennutzungsplanauf-

stellung aus folgenden Gründen abgesehen: 

 Die zum Ausgleich benötigten Flächen können im Rahmen der Flächennut-

zungsplanung nicht abschließend ermittelt werden, da der Planungsmaßstab 

nicht ausreicht, um die Dimensionierung der baulichen Anlagen und somit den 

hierfür erforderlichen Ausgleichsflächenbedarf zu ermitteln. Im Umweltbericht 

werden geeignete Maßnahmen zum Ausgleich der erheblichen Eingriffe genannt, 

die im Zuge der Vorhabengenehmigung realisiert werden sollen (Genehmigung 

mit Nebenbestimmungen). 

 Einzelne naturschutzfachliche Aspekte sind im zeitlichen Verlauf Änderungen 

unterworfen, die durch die mittel- bis langfristig ausgerichtete Flächennut-

zungsplanung nicht sinnvoll bewältigt werden können. Dies betrifft insbeson-

dere Belange des Artenschutzes in den Flächen (außerhalb von formal unter 

Schutz gestellten Bereichen). Die Habitate der verschiedenen betroffenen Arten 
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unterliegen örtlichen Veränderungen, sodass es auf der Ebene der Flächennut-

zungsplanung mit einem Zeithorizont von 15 Jahren nur sehr begrenzt möglich 

ist, sie planerisch zu erfassen. Der Bedarf an Vermeidungs-, Verminderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen kann daher ebenfalls erst im Genehmigungsverfahren 

ermittelt werden, da er von vielen Einzelfaktoren (Zeitpunkt des Baus der Anlage, 

Anlagentyp, Bauhöhe, genauer Standort, ggf. Abbau von Altanlagen etc.) ab-

hängt. Der Umweltbericht enthält aber Hinweise auf mögliche und typische 

Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen. 

 Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung kann die Flächenverfügbarkeit für 

Kompensationsmaßnahmen und eine Zuordnung von Eingriffs- und Aus-

gleichsfläche nicht mit der notwendigen Sicherheit ermittelt werden. 

Die Vorgehensweise steht auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesver-

waltungsgerichts (BVerwG). Danach kann die Maßnahme des Ausgleichs auch dem 

späteren Genehmigungsverfahren vorbehalten bleiben: 

Das BVerwG führte aus:13 

„Ob der Flächennutzungsplan überhaupt – wie der Bebauungsplan (vgl. § 9 Abs. 1a BauGB) 

Maßnahmen – und nicht nur Flächen zum Ausgleich (vgl. § 5 Abs. 2a BauGB) darstellen kann, 

mag ebenfalls auf sich beruhen. Bei Aufstellung oder Änderung der Bauleitpläne hat die Ge-

meinde die Eingriffsregelung nicht unmittelbar anzuwenden; sie hat nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuchs über die Vermeidung des Eingriffs, den Ausgleich und den Ersatz zu entschei-

den. Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 1 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich 

erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und der Funktions-

fähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB bezeichneten Be-

standteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 

Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Durch diese Vorschrift werden die in der Abwägung zu be-

rücksichtigenden Naturschutzbelange über das Integritätsinteresse hinaus, falls dieses nicht ge-

wahrt werden kann, auf das Kompensationsinteresse erweitert. Eine Verpflichtung, bereits im 

Flächennutzungsplan Flächen zum Ausgleich darzustellen und diese den Flächen, auf denen 

Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, zuzuordnen, folgt aus dieser fachrechtlichen 

Anreicherung des allgemeinen bauplanungsrechtlichen Abwägungsgebots nicht. Hat eine Ge-

meinde, die in ihrem Flächennutzungsplan Konzentrationszonen für Windenergieanlagen aus-

weisen möchte, wie hier die Beigeladene Art und Umfang der zu erwartenden Eingriffe sowie den 

Bedarf an Flächen für Kompensationsmaßnahmen ermittelt und im Erläuterungsbericht die hier-

für in Betracht kommenden Flächen benannt, wäre es allenfalls dann abwägungsfehlerhaft, diese 

Flächen nicht bereits im Flächennutzungsplan ganz oder teilweise als Flächen zum Ausgleich 

darzustellen, wenn bei der Vorhabensgenehmigung ohne diese Darstellung nicht sichergestellt 

werden könnte, dass der Eingriff tatsächlich ausgeglichen wird. Für Vorhaben im Außenbereich 

nach § 35 BauGB bleibt die Geltung der Vorschriften über die Eingriffsregelung unberührt (vgl. 

§ 8a Abs. 7 Satz 1 BNatSchG 1993, § 8a Abs. 2 Satz 2 BNatSchG 1998, § 20 Abs. 2 Satz 2 

BNatSchG 2002.Vgl. § 135a Abs. 1 BauGB). Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 1993/1998 (jetzt 

§ 19 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG 2002) ist der Verursacher eines Eingriffs zu verpflichten, vermeid-

bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie unvermeidbare Beein-

trächtigungen innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch Maßnahmen des Naturschutzes und 

                                                
13  BVerwG, Beschluss vom 26.04.2006 – 4 B 7.06 –, BauR 2006, S. 1265 ff. = ZfBR 2006, S. 569 ff. 
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der Landschaftspflege auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege erforderlich ist. Ist der Ausgleich auf dem Grundstück des Eingriffs 

möglich, können die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen dem Vorhabensträger mit Erteilung 

der bau- oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigung auferlegt werden. Die Darstellung der 

Flächen im Flächennutzungsplan als Flächen zum Ausgleich ist hierfür nicht erforderlich. Ist der 

Ausgleich auf dem Grundstück des Eingriffs nicht möglich, kann der Vorhabensträger zu Aus-

gleichsmaßnahmen nur verpflichtet werden, wenn die Gemeinde eigene Flächen bereitstellt oder 

wenn in einem Bebauungsplan an anderer Stelle Maßnahmen zum Ausgleich festgesetzt sind 

(vgl. § 135 a Abs. 1 BauGB). Soweit Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle den Grund-

stücken nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind, soll die Gemeinde diese anstelle und auf 

Kosten der Vorhabensträger oder der Eigentümer der Grundstücke durchführen und auch die 

hierfür erforderlichen Flächen bereitstellen, soweit dies nicht auf andere Weise gesichert ist (vgl. 

§ 135 a Abs. 2 Satz 1 BauGB). 

Zu Ausgleichsmaßnahmen auf nicht gemeindeeigenen Grundstücken an anderer Stelle als dem 

Ort des Eingriffs kann der Vorhabensträger mithin nur verpflichtet oder zu den Kosten hierfür nur 

herangezogen werden, wenn die Gemeinde in einem Bebauungsplan Maßnahmen zum Aus-

gleich festsetzt und ggf. die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich den Eingriffsgrundstücken 

zuordnet. Die Darstellung von Flächen zum Ausgleich und die Zuordnung dieser Flächen zu den 

Eingriffsflächen im Flächennutzungsplan genügt hierfür nicht. Der Flächennutzungsplan darf, 

wenn er Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausweist, für die in Betracht kommenden 

Ausgleichsflächen jedoch keine Darstellungen enthalten, aus denen sich die Festsetzung von 

Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich in einem Bebauungsplan nicht gemäß § 8 Abs. 2 

Satz 1 BauGB entwickeln lässt. Nach den Umständen des Einzelfalls kann auch eine Darstellung 

von Flächen zum Ausgleich bereits im Flächennutzungsplan erforderlich sein, z. B. wenn zu er-

warten ist, dass auf den für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehenen Flächen andere im Außenbe-

reich privilegiert zulässige Vorhaben verwirklicht werden sollen. Weist ein Flächennutzungsplan 

Konzentrationszonen für Windenergieanlagen aus, ist es aber im Allgemeinen mit dem Gebot 

gerechter Abwägung vereinbar, die Regelung des Ausgleichs der zu erwartenden Eingriffe in 

Natur und Landschaft dem Verfahren der Vorhabensgenehmigung und, wenn die Bereitstellung 

der Flächen nicht auf andere Weise gesichert ist, der Aufstellung eines Bebauungsplans vorzu-

behalten.“ 

 

Im Folgenden werden geeignete Maßnahmen zum Ausgleich der erheblichen Eingriffe 

genannt, die im Zuge der Vorhabengenehmigung realisiert werden sollen (Genehmigung 

mit Nebenbestimmungen). Die genannten Maßnahmen haben sich bei ähnlichen Bau-

maßnahmen und vor dem Hintergrund der Ziele des Arten- und Biotopschutzes als be-

sonders geeignet erwiesen: 

 Gestaltung von Pflanzflächen mit Hecken und Obstwiesen 

 Gestaltung von Sukzessionsflächen mit und ohne Initialpflanzung 

 Pflanzung von wegebegleitenden Obstbaumreihen 

 Entwicklung von Extensiv-Wiesen und Wildkräuterrainen. 

Weitere Maßnahmen wurden bereits im Kapitel Vermeidung und Minderung angespro-

chen.  
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Die Maßnahmen sind in der Genehmigung (als Nebenbestimmungen) in ihrer Dimensi-

onierung, Lage und Ausführung näher zu bestimmen. Da sie nicht für jeden Standort 

geeignet sind, sollte eine standortbezogene Auswahl stattfinden.  

Die Art und die Größe des externen Ausgleichs sind in der Vorhabengenehmigung zu 

bestimmen. 
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H .  W E C H SE L WI RK U N G E N ZW I SC H E N D E N 

B E L AN G E N  DE R  B E N AN N T E N  S C H U T ZGÜ T E R  

Die Schutzgüter des Naturhaushaltes stehen in einem engen Zusammenhang miteinan-

der. Sie bedingen sich bzw. beeinflussen sich in weiten Bereichen gegenseitig.  

Eingriffe in bestimmte Schutzgüter, wie z.B. das Schutzgut Boden, können zu negativen 

Auswirkungen auf andere Schutzgüter, wie z.B. die Fauna und Flora führen. 

Der Eingriff in das Schutzgut Landschaft führt zu negativen Auswirkungen auf die Erho-

lungsbedürfnisse des Menschen. 

Anpflanzmaßnahmen im Umfeld von Windenergieanlagen haben positive Effekte u.a. 

auf den Boden – können aber ggf. bestimmte Vogelarten anziehen und damit das Kolli-

sionsrisiko erhöhen.  

Diese Wechselwirkungen sind unvermeidbar und hinzunehmen.  

Es wird empfohlen, bei der Wahl der Anlagenstandorte und der Ausgleichsflächen Flä-

chen mit hohem Ertragspotenzial zu meiden. Die Anlagen und Ausgleichsflächen sollen 

so gelagert werden, dass die land- und forstwirtschaftliche Nutzung der übrigen Flächen 

gewährleistet bleibt. Bei der Konzeption von Pflanzmaßnahmen sollen Pflanzenarten 

zum Einsatz kommen, die keine Gefährdung der angrenzenden land- oder forstwirt-

schaftlichen Kulturen darstellen und möglichst heimisch sind. 
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I .  P R OG N OS E DE R  E N T WI C K LU N G D ES 

B E S T AN D E S  BE I  N I C HT D U RC H F Ü H R U N G D E R 

P L AN U N G .  I N  B E T R AC H T  K OM M E ND E 

AN D E R W E I T I GE  P L AN U N G S M ÖG LI C H KEI TE N  

M I T  AN G AB E N  D ER  G R Ü N DE F Ü R D I E  

AU S W AH L  

I.1 Entwicklung des Bestandes bei Nichtdurchführung der Planung 

(Null-Variante) 

Zur Beschreibung der Entwicklung des Bestandes bei Nichtdurchführung der Planung 

(Null-Variante) wird im vorliegenden Fall von folgenden, derzeit vorzufindenden Rah-

menbedingungen ausgegangen: 

Im Geltungsbereich der Stadt Neustadt a. Rbge. befindet sich derzeit bereits eine grö-

ßere Zahl von Windenergieanlagen. 

Die Windenergieanlagen zählen im Außenbereich zu gesetzlich privilegierten Anlagen 

(vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB). Aus Sicht des allgemeinen Schutzgüterschutzes ist es 

jedoch dringend notwendig, eine geordnete Entwicklung der Windenergienutzung zu ge-

währleisten und Eignungs- bzw. Konzentrationsflächen festzulegen. Nicht zuletzt aus 

Gründen der Rechtssicherheit. 

Die Nichtdurchführung der Planung hätte zur Folge, dass eine Konzentration von Wind-

energieanlagen durch Bauleitplanung nicht durchgesetzt werden könnte. Stattdessen 

wären die Anlagen an zahlreichen Standorten im Stadtgebiet zulässig, wobei beispiels-

weise in aller Regel geringere Abstände zu Siedlungsbereichen eingehalten werden 

müssen (als es der Teil-Flächennutzungsplan vorsieht). Im Ergebnis führt dies oftmals 

zu Windenergieanlagen an weniger geeigneten Standorten. Aus Gründen der planeri-

schen Vorsorge ist die Steuerung von Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 

BauGB deshalb durch die vorbereitende Bauleitplanung sinnvoll, um sensible Bereiche 

des Stadtgebiets vorausschauend zu schützen.  

Bei Genehmigungsanträgen – gleich in welchen Teilen des Außenbereichs – müsste 

zudem jeweils eine vollständige Prüfung aller für oder gegen die Windenergieanlagen 

sprechenden Belange erfolgen. 

Bei der rasanten Entwicklung der Windenergiebranche sind Repowering-Vorhaben zu 

erwarten und zu befürworten. Andererseits könnten sich bestehende städtebauliche 

Missstände durch die Erweiterung von Windparks in Siedlungsnähe noch verfestigen. 

Ziel sollte es im Gegensatz sein, das private, wirtschaftliche und vor allem das öffentliche 

Interesse durch die Ermöglichung eines Repowering auf geeigneten Flächen zu unter-

stützen. 
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I.2 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten mit An-

gaben der Gründe für die Auswahl 

Bei der Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten sind 

gemäß Nr. 2d der Anlage 1 zum BauGB die Ziele und der räumliche Geltungsbereich 

des Bauleitplans zu berücksichtigen. Anderweitige Lösungsmöglichkeiten sind dement-

sprechend im Rahmen der beabsichtigten Planung und innerhalb des betreffenden Pla-

nungsgebietes zu erörtern.  

Aufgrund der inhaltlichen Eindimensionalität des Teil-Flächennutzungsplans, der aus-

schließlich die Steuerung der Windenergie zum Ziel hat, sind anderweitige Nutzungs-

ideen (mit Ausnahme der Nullvariante – siehe oben) nicht in Erwägung zu ziehen. Für 

die Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten kommt somit nur die die Einbeziehung 

anderer, in der ersten Planungsstufe ermittelter Suchflächen in Betracht.  

- Im vorliegenden Fall wurden, bis auf die Suchfläche 11, alle Suchflächen über 20 

ha Flächengröße als Konzentrationsflächen einbezogen. Kleinere Flächen eignen 

sich nicht als Konzentrationsflächen, da auf ihnen nicht mehr als zwei moderne An-

lagen errichtet werden können und sie damit keine Konzentrationswirkung erzielen. 

- Die Suchfläche 11 wurde, wie in Umweltbericht und Begründung dargestellt, aus 

Gründen des Artenschutzes und wegen des Beitrags der Fläche zur Einkreisung ins-

besondere des Stadtteils Dudensen aus der Flächenkulisse herausgenommen. Eine 

Einbeziehung würde zwar zu einem etwas größeren Flächenpotenzial führen, zumal 

die Fläche mangels Bestandsanlagen voll genutzt werden könnte. Sie würde aber 

voraussichtlich im Hinblick auf das Schutzgut Mensch und das Schutzgut Arten zu 

erheblichen Konflikten führen. Daher soll diese Alternative nicht verfolgt werden. 

- Die Suchflächen 12 bis 36 scheiden aufgrund ihrer zu geringen Flächengröße aus.  

- Über die Aufnahme der Suchfläche Nr. 18 nördlich von Mardorf wurde in den Gre-

mien diskutiert, da nach der frühzeitigen Beteiligung aus dem Bereich Interessenbe-

kundungen zur Errichtung von Windenergieanlagen bekannt geworden sind. Im Er-

gebnis sprechen jedoch die überwiegenden Gründe gegen eine Einbeziehung, ins-

besondere das Ziel der Stadt, den südlichen Teil des Stadtgebietes von Windener-

gieanlagen freizuhalten. 

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass die Flächenpotenziale der Stadt Neustadt a. 

Rbge. für die Windenergienutzung ausreichend groß sind, sodass es genügend Spiel-

raum gibt, nach dem planerischem Ermessen zu handeln und lediglich die am wenigsten 

von Konflikten betroffenen Flächen für eine Anlagenkonzentration in Betracht zu ziehen. 

 



 

J .  Z U S Ä T Z LI C H E AN G AB E N  

J.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten techni-

schen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwie-

rigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 

sind 

Bei der Umweltprüfung und im Rahmen der Abwägung wurden folgende Quellen und 

Verfahren berücksichtigt: 

 Abia - Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: Untersuchung der Vö-

gel sowie der Fledermäuse im Rahmen der Planung von WEA bei Esperke (Re-

gion Hannover), April 2014 

 Abia - Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: Beurteilung von Such-

räumen für Windenergie hinsichtlich Avifauna und Fledermäusen im Rahmen des 

RROP der Region Hannover, Februar 2015 

 Abia – Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR: Untersuchung der Vö-

gel und Fledermäuse im Rahmen eines geplanten Windparks östlich Dudensen 

– Zwischenbericht, Stand 19.10.2015 (eingegangen als Anlage zur Stellung-

nahme aus der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit B27; 3 Seiten) 

 Büro für Ökologie & Landschaftsplanung, Diplom-Biologe Detlef Gerjets: Land-

schaftspflegerischer Begleitplan – Erweiterung des Windparks Laderholz, No-

vember 2010 

 FÖA Landschaftsplanung GmbH: Gutachterliche Stellungnahme – Fachliche 

Prüfung der “Untersuchung der Vögel und Fledermäuse im Rahmen der Planung 

von WEA bei Esperke (Region Hannover)” – vorgelegt von ABIA 2014 –– 

13.10.2015 (eingegangen als Anlage 2 zur Stellungnahme aus der förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit  B18; 10 Seiten) 

 FÖA Landschaftsplanung GmbH: Gutachterliche Stellungnahme „Überprüfung 

von Greifvogelhorsten im Bereich des geplanten Windparks Esperke“ i.A. Bür-

gerinitiative Esperke - 08.07.2016 (eingegangen als Anlage zur Stellungnahme 

aus der erneuten förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit B 18 vom 20.07.2016; 

19 Seiten) 

 Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten:  Fachkonvention „Ab-

standsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräu-

men sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“  

 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen 

(2015): Leitfaden, Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmi-

gung von Windenergieanlagen in Niedersachsen. Nds. MBl. Nr. 7/2016 (abge-

kürzt: Leitfaden Artenschutz 2016) 

 Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz des Landes Niedersachsen:  

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen an Land (Windenergieer-

lass),  Gem. RdErl. d. MU, ML, MS, MW und MI v. 24.2.2016 — MU-52-

29211/1/300 (abgekürzt: Windenergieerlass 2016) 
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 Niedersächsischer Landkreistag (2014): Arbeitshilfe, Naturschutz und Windener-

gie, Hinweise zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege bei Standortplanung und Zulassung von Windenergieanlagen 

 planungsgruppe grün: Windpark Niedernstöcken. Artenschutzfachbeitrag zum 

Antrag auf Genehmigung nach dem BImSchG, Dezember 2009 mit Anhängen 

 planungsgruppe grün: Windpark Niedernstöcken. Artenschutzrechtlicher Fach-

beitrag – 1. Nachtrag, März 2011 

 planungsgruppe grün: Windpark Niedernstöcken. Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan zum Antrag auf Genehmigung nach dem BImSchG, Dezember 2009 

 planungsgruppe grün: Windpark Niedernstöcken. Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan – 1. Nachtrag, März 2011 

 planungsgruppe grün: Windpark Niedernstöcken. Landschaftspflegerischer Be-

gleitplan – 1. Nachtrag, Mai 2011 

 planungsgruppe grün: Repowering Wulfelade – Eingriffsermittlung zum Antrag 

nach § 16 BImSchG, März 2012 

 planungsgruppe grün: Windparkplanung „Brase“, naturschutzfachliche Stellung-

nahme vom 06.08.2015 (als Anlage 3 – Naturschutzfachliche Stellungnahme der 

Planungsgruppe Grün zur Stellungnahme aus der Öffentlichkeit B23; 4 Seiten) 

 planungsgruppe grün: WP Stöckendrebber - Brutvogelbericht – Datum: 

14.10.2015 (eingegangen als Anlage 2 zur Stellungnahme aus der förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit B8; 39 Seiten) 

 planungsgruppe grün: WP Stöckendrebber - Raumnutzungskartierung – Datum: 

25.10.2015 (eingegangen als Anlage 3 zur Stellungnahme aus der förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit B8; 60 Seiten) 

 Plan und Recht GmbH/Stadt Neustadt a. Rbge.: Repowering-Konzept zur Vor-

bereitung der Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windener-

gie“ der Stadt Neustadt am Rübenberge, November 2012 

 Region Hannover: Landschaftsrahmenplan 2013 

 Region Hannover: Regionales Raumordnungsprogramm Hannover 2005 

 Region Hannover: Vermerke des Fachbereichs Umwelt – Team 36.04 – der Re-
gion Hannover 

o RROP 2015: Potenzialfläche Neustadt 11 – Artenschutzrechtliche Kon-
fliktintensität Naturschutzfachliche Einschätzung – vom 25.01.2016 

o RROP 2015: Potenzialfläche Neustadt 07 – Artenschutzrechtliche Kon-
fliktintensität Naturschutzfachliche Einschätzung zu den Gutachten der 
planungsgruppe grün „WP Stöckendrebber Brutvogelbericht“ (Stand: 
14.10.15) und „WP Stöckendrebber Raumnutzungskartierung“ (Stand: 
28.10.15) – vom 12.01.2016 

o RROP 2015: Potenzialfläche Neustadt 01 – Artenschutzrechtliche Kon-
fliktintensität Naturschutzfachliche Einschätzung zur Stellungnahme der 
TurboWind Energie GmbH bezüglich des Windenergieprojektes Brase 
vom 02.11.2015 – vom 21.01.2016 

 Stadt Neustadt a. Rbge.- Team Stadtplanung: Landschaftsplan, Stand: April 
1995 (überarbeitet und digitalisiert: Juli 2007) 
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 Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen und förmlichen Beteiligung aus der 
Öffentlichkeit und von Trägern öffentlicher Belange sowie der Nachbargemein-
den mit Umweltbezug 
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K .  G EP L AN T E  M Aß N AH M E N  ZU R  Ü BE R W AC H U N G  

Im Hinblick auf den Artenschutz ist im Rahmen der Vorhabengenehmigung ein Monito-

ring zu veranlassen. Im Übrigen sind folgende Maßnahmen auszuführen: 

 

Schutzgut Überwachungsmaßnah-
men 

Zeitpunkt / Häufigkeit Zuständigkeit 

Pflanzen: Überbau von 
Vegetation 

Ortsbesichtigung und Doku-
mentation 

während und nach der 
Bauausführung 

Bauaufsichtsbehörden 

Tiere: Beeinträchtigung 
durch Betrieb von WEA 

Ortsbesichtigung monatlich (Bericht nur 
bei Auffinden toter 
Tiere) 

Vorhabenträger mit Pflicht zur 
Berichterstattung an untere 
Naturschutzbehörde und die 
Stadt 

Boden mit besonderen 
Standorteigenschaften 

Ortsbesichtigung jährlich Stadt Neustadt a. Rbge. 

 

Ein Monitoring ist im Rahmen der Vorhabengenehmigung als Auflage anzuordnen. Die 

Überprüfung erfolgt durch die zuständige Naturschutzbehörde. Eine flächendeckende 

Kontrolle durch die Verwaltung kann jedoch nicht gewährleistet werden.  

Bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen können auch nachträgliche Anord-

nungen ergehen. 
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L .  AL L G EM EI N VE R S T Ä N D LI C HE  

Z U S AM M EN F AS S U NG  

Der räumliche Geltungsbereich des sachlichen Teilflächennutzungsplans der Stadt Neu-

stadt a. Rbge. bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet.  

In den zehn geplanten Konzentrationsflächen bzw. Sonderbauflächen mit einer Größe 

von ca. 869,9 ha ergeben sich durch die Errichtung und den Betrieb (zusätzlicher) Wind-

energieanlagen keine unüberwindbaren Konflikte mit den Zielsetzungen den übergeord-

neten Planungen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Konzentrationsflächen S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, S 7 

und S 9 in Bezug auf das Landschaftsbild und in Bezug auf die Störung von Lebensräu-

men von Tieren und Pflanzen aufgrund bestehender Windenergieanlagen zum Teil er-

heblich vorbelastet sind.  

Bereiche mit hohem oder sehr hohem Konfliktpotential für die Avi- und die Fledermaus-

fauna wurden – den Empfehlungen des artenschutzfachlichen Gutachtens der Region 

Hannover (Abia 2015) folgend – nicht in die Flächenkulisse einbezogen. Eine Ausnahme 

bildet ein nordöstlicher Teilbereich der Fläche S 2 – Mandelsloh. Dort wird das Konflikt-

potenzial auch von der Region nicht mehr als so hoch eingeschätzt, dass es den Aus-

schluss der Fläche rechtfertigen könnte. 

Bei Durchführung der Planung besteht ein allgemeines Risiko nachteiliger Umweltaus-

wirkungen auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden sowie Landschaft.  

Die negativen Umweltauswirkungen der Planung werden durch folgende Faktoren her-

vorgerufen: 

 der Verlust der besonderen Bodeneigenschaften und -funktionen beim Bau der 

Fundamente und Trafostationen und den damit verbundenen Versiegelungen; 

 der Verlust von (potenziellen) Lebensräumen auf Acker- und Waldflächen beim 

Bau der Fundamente, Trafostationen, Kranstellflächen, Leitungstrassen und Zu-

fahrten; 

 die erhebliche optische Wirkung der Windenergieanlagen im Nah- und (ange-

sichts der heute üblicherweise enormen Höhen von WEA) im Fernbereich (Be-

unruhigung des Landschaftsbildes). 

In der Umweltprüfung wurden Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung möglicher 

Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Tiere und Pflanzen und Landschaft benannt. Maß-

nahmen zur Vermeidung wurden bereits durch die Prüfung der für die Windenergienut-

zung grundsätzlich geeigneten Flächen (Suchflächenprüfung) mittelbar gewährleistet. 

Eine (unzumutbare) Einkreisung der Ortslagen wird aufgrund des gewählten Vorsorge-

abstandes von 800 m zum Siedlungszusammenhang und durch die Nicht-Einbeziehung 

der Suchfläche 11 nicht hervorgerufen. Die störende Wirkung auf die (Kultur-)Landschaft 

ist nicht zu vermeiden und muss in der Gesamtabwägung hingenommen werden.  

Die übrigen aufgeführten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind im Rahmen 

der Vorhabengenehmigung zu beachten und umzusetzen. 


